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§ 1 § 1

Zweck des Gesetzes Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist die Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und illegalen
Beschäftigung.

(1) Zweck des Gesetzes ist die Ver-
hinderung und Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und illegalen Beschäftigung.

(2) Schwarzarbeit leistet, wer Dienst-
oder Werkleistungen erbringt oder ausfüh-
ren lässt und dabei

(2) u n v e r ä n d e r t

1. als Arbeitgeber, Unternehmer oder ver-
sicherungspflichtiger Selbstständiger
seine sich auf Grund der Dienst- oder
Werkleistungen ergebenden sozialver-
sicherungsrechtlichen Melde-, Bei-
trags- oder Aufzeichnungspflichten
nicht erfüllt,

2. als Steuerpflichtiger seine sich auf
Grund der Dienst- oder Werkleistungen
ergebenden steuerlichen Pflichten
nicht erfüllt,

3. als Empfänger von Sozialleistungen
seine sich auf Grund der Dienst- oder
Werkleistungen ergebenden Mittei-
lungspflichten gegenüber dem Sozial-
leistungsträger nicht erfüllt,

4. als Erbringer von Dienst- oder Wer-
kleistungen seiner sich daraus erge-
benden Verpflichtung zur Anzeige vom
Beginn des selbstständigen Betriebes
eines stehenden Gewerbes (§ 14 der
Gewerbeordnung) nicht nachgekom-
men ist oder die erforderliche Reisege-
werbekarte (§ 55 der Gewerbeord-
nung) nicht erworben hat oder

5. als Erbringer von Dienst- oder Wer-
kleistungen ein zulassungspflichtiges
Handwerk als stehendes Gewerbe
selbstständig betreibt, ohne in der
Handwerksrolle eingetragen zu sein (§
1 der Handwerksordnung).
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Schwarzarbeit leistet auch, wer vortäuscht,
eine Dienst- oder Werkleistung zu erbrin-
gen oder ausführen zu lassen, und wenn er
selbst oder ein Dritter dadurch Sozialleis-
tungen nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch zu Unrecht bezieht.

(3) Illegale Beschäftigung übt aus,
wer

(3) Illegale Beschäftigung übt aus,
wer

1. Ausländer und Ausländerinnen als Ar-
beitgeber unerlaubt beschäftigt oder
als Entleiher unerlaubt tätig werden
lässt,

1. als Arbeitgeber Ausländer und Aus-
länderinnen unerlaubt beschäftigt o-
der als Entleiher unerlaubt tätig werden
lässt,

2. als Ausländer oder Ausländerin uner-
laubt eine Erwerbstätigkeit ausübt,

2. u n v e r ä n d e r t

3. als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen

3. als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen

a) ohne erforderliche Erlaubnis nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes,

a) ohne erforderliche Erlaubnis nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes oder

b) entgegen den Bestimmungen
nach § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6, §
1a oder § 1b des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes oder

b) entgegen den Bestimmungen
nach § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6, §
1a oder § 1b des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes

c) entgegen § 6a Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 6a Absatz 3 des Geset-
zes zur Sicherung von Arbeitneh-
merrechten in der Fleischwirt-
schaft

entfällt

überlässt oder für sich tätig werden
lässt,

überlässt oder für sich tätig werden
lässt,

4. als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen beschäftigt, ohne
dass die Arbeitsbedingungen nach
Maßgabe des Mindestlohngesetzes,
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
oder des § 8 Absatz 5 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 3a Absatz 2 Satz 1 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes eingehalten
werden,

4. u n v e r ä n d e r t

5. als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen zu ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen beschäftigt oder

5. u n v e r ä n d e r t
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6. als Inhaber oder Dritter Personen ent-
gegen § 6a Absatz 2 des Gesetzes zur
Sicherung von Arbeitnehmerrechten in
der Fleischwirtschaft tätig werden
lässt.

6. u n v e r ä n d e r t

(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine
Anwendung für nicht nachhaltig auf Gewinn
gerichtete Dienst- oder Werkleistungen, die

(4) u n v e r ä n d e r t

1. von Angehörigen im Sinne des § 15
der Abgabenordnung oder Lebenspart-
nern,

2. aus Gefälligkeit,

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder

4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des
§ 36 Abs. 2 und 4 des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. August
1994 (BGBl. I S. 2137) oder als Selbst-
hilfe im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2
des Wohnraumförderungsgesetzes
vom 13. September 2001 (BGBl. I S.
2376), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076),

erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf
Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tä-
tigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht
wird.

A b s c h n i t t  2 A b s c h n i t t  2

P r ü f u n g e n P r ü f u n g e n

§ 2 § 2

Prüfungsaufgaben Prüfungsaufgaben

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
prüfen, ob

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
prüfen, ob

1. die sich aus den Dienst- oder Werkleis-
tungen ergebenden Pflichten nach §
28a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch erfüllt werden oder wurden,

1. u n v e r ä n d e r t
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2. auf Grund der Dienst- oder Werkleis-
tungen oder der Vortäuschung von
Dienst- oder Werkleistungen Sozial-
leistungen nach dem Zweiten oder
Dritten Buch Sozialgesetzbuch zu Un-
recht bezogen werden oder wurden,

2. u n v e r ä n d e r t

3. die Angaben des Arbeitgebers, die für
die Sozialleistungen nach dem Zweiten
und Dritten Buch Sozialgesetzbuch er-
heblich sind, zutreffend bescheinigt
wurden,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Ausländer und Ausländerinnen 4. Ausländer und Ausländerinnen

a) entgegen § 4a Absatz 4 und 5
Satz 1 und 2 des Aufenthaltsge-
setzes beschäftigt oder beauftragt
werden oder wurden oder

a) entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 o-
der 2 des Aufenthaltsgesetzes be-
schäftigt oder beauftragt werden
oder wurden oder

b) entgegen § 284 Absatz 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch be-
schäftigt werden oder wurden,

b) u n v e r ä n d e r t

5. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  5. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

a) ohne erforderliche Erlaubnis nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes ver- o-
der entliehen werden oder wurden,

a) ohne erforderliche Erlaubnis nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes ver- o-
der entliehen werden oder wurden
oder

b) entgegen den Bestimmungen
nach § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6, §
1a oder § 1b des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes ver- oder
entliehen werden oder wurden o-
der

b) entgegen den Bestimmungen
nach § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6, §
1a oder § 1b des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes ver- oder
entliehen werden oder wurden,

c) entgegen § 6a Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 6a Absatz 3 des Geset-
zes zur Sicherung von Arbeitneh-
merrechten in der Fleischwirt-
schaft ver- oder entliehen werden
oder wurden,

entfällt
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6. die Arbeitsbedingungen nach Maß-
gabe des Mindestlohngesetzes, des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und
des § 8 Absatz 5 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 3a
Absatz 2 Satz 1 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes eingehalten
werden oder wurden,

6. u n v e r ä n d e r t

7. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
zu ausbeuterischen Arbeitsbedingun-
gen beschäftigt werden oder wurden,

7. u n v e r ä n d e r t

8. die Arbeitskraft im öffentlichen Raum
entgegen § 5a angeboten oder nach-
gefragt wird oder wurde und

8. u n v e r ä n d e r t

9. entgegen § 6a oder § 7 Absatz 1 des
Gesetzes zur Sicherung von Arbeit-
nehmerrechten in der Fleischwirtschaft

9. u n v e r ä n d e r t

a) ein Betrieb oder eine übergrei-
fende Organisation, in dem oder in
der geschlachtet wird, Schlacht-
körper zerlegt werden oder Fleisch
verarbeitet wird, nicht durch einen
alleinigen Inhaber geführt wird o-
der wurde,

b) die Nutzung eines Betriebes oder
einer übergreifenden Organisation,
in dem oder in der geschlachtet
wird, Schlachtkörper zerlegt wer-
den oder Fleisch verarbeitet wird,
ganz oder teilweise einem ande-
ren gestattet wird oder wurde, o-
der

c) Personen im Bereich der Schlach-
tung einschließlich der Zerlegung
von Schlachtkörpern sowie im Be-
reich der Fleischverarbeitung tätig
werden oder wurden.
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Zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach §
6 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6
Absatz 4 Nummer 4 prüfen die Behörden
der Zollverwaltung im Rahmen ihrer Prü-
fungen nach Satz 1 auch, ob Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass Steuerpflich-
tige den sich aus den Dienst- oder Wer-
kleistungen ergebenden steuerlichen
Pflichten im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 nicht nachgekommen sind. Zur
Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 4 Nummer 4 und 7 prüfen die Behör-
den der Zollverwaltung im Rahmen ihrer
Prüfungen nach Satz 1 auch, ob Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass Kindergeld-
empfänger ihren Mitwirkungspflichten nicht
nachgekommen sind.

Zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach §
6 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6
Absatz 4 Nummer 4 prüfen die Behörden
der Zollverwaltung im Rahmen ihrer Prü-
fungen nach Satz 1 auch, ob Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass Steuerpflich-
tige den sich aus den Dienst- oder Wer-
kleistungen ergebenden steuerlichen
Pflichten im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 nicht nachgekommen sind. Zur
Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 4 Nummer 4 und 7 prüfen die Behör-
den der Zollverwaltung im Rahmen ihrer
Prüfungen nach Satz 1 auch, ob Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass Kindergeld-
empfänger ihren Mitwirkungspflichten nicht
nachgekommen sind.

(2) Die Prüfung der Erfüllung steuerli-
cher Pflichten nach § 1 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 obliegt den zuständigen Lan-
desfinanzbehörden und die Prüfung der Er-
füllung kindergeldrechtlicher Mitwirkungs-
pflichten den zuständigen Familienkassen.
Die Behörden der Zollverwaltung sind zur
Mitwirkung an Prüfungen der Landesfi-
nanzbehörden und der Familienkassen bei
der Bundesagentur für Arbeit berechtigt.
Grundsätze der Zusammenarbeit der Be-
hörden der Zollverwaltung mit den Landes-
finanzbehörden werden von den obersten
Finanzbehörden des Bundes und der Län-
der im gegenseitigen Einvernehmen gere-
gelt. Grundsätze der Zusammenarbeit der
Behörden der Zollverwaltung mit den Fami-
lienkassen bei der Bundesagentur für Ar-
beit werden von den Behörden der Zollver-
waltung und den Familienkassen bei der
Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen
mit den Fachaufsichtsbehörden geregelt.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die nach Landesrecht für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach diesem Gesetz zuständigen
Behörden prüfen, ob

(3) u n v e r ä n d e r t

1. der Verpflichtung zur Anzeige vom Be-
ginn des selbstständigen Betriebes ei-
nes stehenden Gewerbes (§ 14 der
Gewerbeordnung) nachgekommen o-
der die erforderliche Reisegewerbe-
karte (§ 55 der Gewerbeordnung) er-
worben wurde,
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2. ein zulassungspflichtiges Handwerk als
stehendes Gewerbe selbstständig be-
trieben wird und die Eintragung in die
Handwerksrolle vorliegt.

(4) Die Behörden der Zollverwaltung
werden bei den Prüfungen nach Absatz 1
unterstützt von

(4) Die Behörden der Zollverwaltung
werden bei den Prüfungen nach Absatz 1
unterstützt von

1. den Finanzbehörden, 1. u n v e r ä n d e r t

2. der Bundesagentur für Arbeit, auch in
ihrer Funktion als Familienkasse,

2. u n v e r ä n d e r t

3. der Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. den Einzugsstellen (§ 28i des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch),

4. u n v e r ä n d e r t

5. den Trägern der Rentenversicherung, 5. u n v e r ä n d e r t

6. den Trägern der Unfallversicherung, 6. u n v e r ä n d e r t

7. den gemeinsamen Einrichtungen und
den zugelassenen kommunalen Trä-
gern nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch sowie der Bundesagentur
für Arbeit als Verantwortliche für die
zentral verwalteten IT-Verfahren nach
§ 50 Absatz 3 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch,

7. u n v e r ä n d e r t

8. den nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz zuständigen Behörden,

8. u n v e r ä n d e r t

9. den in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufent-
haltsgesetzes genannten Behörden,

9. u n v e r ä n d e r t

10. dem Bundesamt für Logistik und Mobi-
lität,

10. u n v e r ä n d e r t

11. den nach Landesrecht für die Geneh-
migung und Überwachung des Gele-
genheitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen
nach § 46 des Personenbeförderungs-
gesetzes zuständigen Behörden,

11. u n v e r ä n d e r t

12. den nach Landesrecht für die Geneh-
migung und Überwachung des ge-
werblichen Güterkraftverkehrs zustän-
digen Behörden,

12. u n v e r ä n d e r t
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13. den für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden,

13. u n v e r ä n d e r t

14. den Polizeivollzugsbehörden des Bun-
des und der Länder auf Ersuchen im
Einzelfall,

14. u n v e r ä n d e r t

15. den nach Landesrecht für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach diesem Gesetz zustän-
digen Behörden,

15. u n v e r ä n d e r t

16. den nach § 14 der Gewerbeordnung
für die Entgegennahme der Gewerbe-
anzeigen zuständigen Stellen,

16. u n v e r ä n d e r t

17. den nach Landesrecht für die Überprü-
fung der Einhaltung der Vergabe- und
Tariftreuegesetze der Länder zuständi-
gen Prüfungs- oder Kontrollstellen,

17. u n v e r ä n d e r t

18. den nach Landesrecht für die Entge-
gennahme der Anmeldung von Prosti-
tuierten nach § 3 des Prostituierten-
schutzgesetzes und für die Erlaub-
niserteilung an Prostitutionsgewerbe-
treibende nach § 12 des Prostituierten-
schutzgesetzes zuständigen Behör-
den,

18. u n v e r ä n d e r t

19. den nach Landesrecht für die Erlaub-
niserteilung nach § 34a der Gewerbe-
ordnung zuständigen Behörden und

19. u n v e r ä n d e r t

20. den gemeinsamen Einrichtungen der
Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4
Absatz 2 des Tarifvertragsgesetzes.

20. u n v e r ä n d e r t

Die Aufgaben dieser Stellen nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Die
Prüfungen können mit anderen Prüfungen
der in diesem Absatz genannten Stellen
verbunden werden; die Vorschriften über
die Unterrichtung und Zusammenarbeit
bleiben hiervon unberührt. Verwaltungskos-
ten der unterstützenden Stellen werden
nicht erstattet.

Die Aufgaben dieser Stellen nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Die
Prüfungen können mit anderen Prüfungen
der in diesem Absatz genannten Stellen
verbunden werden; die Vorschriften über
die Unterrichtung und Zusammenarbeit
bleiben hiervon unberührt. Verwaltungskos-
ten der unterstützenden Stellen werden
nicht erstattet.
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 (5) Die Entscheidung über die Durch-
führung von Prüfungen nach Absatz 1
liegt im pflichtgemäßen Ermessen der
Behörden der Zollverwaltung. Die Prü-
fungen werden auf Grundlage eines risi-
koorientierten Ansatzes durchgeführt.
Die Auswahl der zu prüfenden Sachver-
halte erfolgt anhand einer Risikobewer-
tung auf der Grundlage von Risikokrite-
rien. Bei der Auswahl der zu prüfenden
Sachverhalte berücksichtigen die Be-
hörden der Zollverwaltung die Risiko-
hinweise nach § 26 Absatz 5 Satz 4. Die
Auswahl einer hinreichenden Anzahl
von Prüfungen von Sachverhalten, zu
denen keine Risikohinweise vorliegen,
wird durch die Behörden der Zollverwal-
tung gewährleistet.

§ 2a § 2a

Mitführungs- und Vorlagepflicht von
Ausweispapieren

Mitführungs- und Vorlagepflicht von
Ausweispapieren

(1) Bei der Erbringung von Dienst- o-
der Werkleistungen sind die in folgenden
Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszwei-
gen tätigen Personen verpflichtet, ihren
Personalausweis, Pass, Passersatz oder
Ausweisersatz mitzuführen und den Behör-
den der Zollverwaltung auf Verlangen vor-
zulegen:

(1) Bei der Erbringung von Dienst- o-
der Werkleistungen sind die in folgenden
Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszwei-
gen tätigen Personen verpflichtet, ihren
Personalausweis, Pass, Passersatz oder
Ausweisersatz mitzuführen und den Behör-
den der Zollverwaltung auf Verlangen vor-
zulegen:

1. im Baugewerbe, 1. u n v e r ä n d e r t

2. im Gaststätten- und Beherbergungsge-
werbe,

2. u n v e r ä n d e r t

3. im Personenbeförderungsgewerbe, 3. u n v e r ä n d e r t

4. im Speditions-, Transport- und damit
verbundenen Logistikgewerbe,

4. u n v e r ä n d e r t

5. im Schaustellergewerbe, 5. u n v e r ä n d e r t

6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, entfällt

7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 6. u n v e r ä n d e r t

8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und
Abbau von Messen und Ausstellungen
beteiligen,

7. u n v e r ä n d e r t
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9. in der Fleischwirtschaft, 8. u n v e r ä n d e r t

10. im Prostitutionsgewerbe, 9. u n v e r ä n d e r t

11. im Wach- und Sicherheitsgewerbe. 10. im Wach- und Sicherheitsgewerbe,

11. im Friseur- und Kosmetikgewerbe.

(2) Der Arbeitgeber hat jeden und
jede seiner Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen nachweislich und schriftlich auf
die Pflicht nach Absatz 1 hinzuweisen, die-
sen Hinweis für die Dauer der Erbringung
der Dienst- oder Werkleistungen aufzube-
wahren und auf Verlangen bei den Prüfun-
gen nach § 2 Abs. 1 vorzulegen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Vorlagepflichten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 bestehen auch gegenüber
den nach Landesrecht für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach diesem Gesetz zuständigen Behör-
den in den Fällen des § 2 Absatz 3.

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 3 § 3

Befugnisse bei der Prüfung von Perso-
nen

Befugnisse bei der Prüfung von Perso-
nen

(1) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, Ge-
schäftsräume, mit Ausnahme von Wohnun-
gen, und Grundstücke des Arbeitgebers,
des Auftraggebers von Dienst- oder Wer-
kleistungen, des Entleihers sowie des
Selbstständigen während der Arbeitszeiten
der dort tätigen Personen oder während
der Geschäftszeiten zu betreten. Dabei
sind die Behörden der Zollverwaltung und
die sie gemäß § 2 Absatz 4 unterstützen-
den Stellen befugt,

(1) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, un-
angekündigt die Geschäftsräume, mit
Ausnahme von Wohnungen, und Grundstü-
cke von Arbeitgebern, Auftraggebern
von Dienst- oder Werkleistungen, Entlei-
hern sowie des Selbstständigen (Prüfbe-
teiligte) während der Arbeitszeiten der dort
tätigen Personen oder während der Ge-
schäftszeiten zu betreten. Dabei sind die
Behörden der Zollverwaltung und die sie
gemäß § 2 Absatz 4 unterstützenden Stel-
len befugt,

1. von den Personen, die in den Ge-
schäftsräumen und auf den Grundstü-
cken tätig sind, Auskünfte über ihre
Beschäftigungsverhältnisse oder ihre
tatsächlichen oder scheinbaren Tätig-
keiten einzuholen und

1. u n v e r ä n d e r t
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2. Einsicht in Unterlagen zu nehmen, die
von diesen Personen mitgeführt wer-
den und von denen anzunehmen ist,
dass aus ihnen Umfang, Art oder
Dauer ihrer Beschäftigungsverhält-
nisse oder ihrer tatsächlichen oder
scheinbaren Tätigkeiten hervorgehen
oder abgeleitet werden können.

2. Einsicht in Unterlagen und Daten zu
nehmen, von denen anzunehmen ist,
dass aus diesen der Umfang, die Art
oder die Dauer von tatsächlich be-
stehenden oder vorgespiegelten Be-
schäftigungsverhältnissen oder Tä-
tigkeiten hervorgehen oder abgeleitet
werden können (Unterlagen und Da-
ten).

(1a) Neben der Einholung von Aus-
künften nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 und der Einsichtnahme in Un-
terlagen und Daten vor Ort können
die Behörden der Zollverwaltung zur
Durchführung der Prüfungen nach §
2 Absatz 1 Folgendes von den für
die Prüfbeteiligten tätigen Personen
verlangen:

1.  die Erteilung von Auskünften über
ihre Beschäftigungsverhältnisse o-
der ihre tatsächlichen oder schein-
baren Tätigkeiten in schriftlicher o-
der elektronischer Form oder an
Amtsstelle in mündlicher Form, oder

2. die Vorlage und Übersendung ihrer
Unterlagen und Daten an Amts-
stelle.

Für die Vorlage und Übersendung
von Unterlagen und Daten nach Satz
1 Nummer 2 können die Behörden
der Zollverwaltung

1.  eine elektronische Einsichtnahme
von der Amtsstelle aus nach § 5a
Absatz 1 durchführen oder

2.  die elektronische Übermittlung nach
§ 5a Absatz 2 verlangen.

Die Erteilung von Auskünften nach
Satz 1 Nummer 1 und die Vorlage
und Übersendung nach Satz 1 Num-
mer 2 können innerhalb einer ange-
messenen Frist verlangt werden.

Für Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt § 4
Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend,
unabhängig vom Einsatzort der Da-
tenverarbeitungssysteme der Be-
hörden der Zollverwaltung.
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(2) Ist eine Person zur Ausführung
von Dienst- oder Werkleistungen bei Drit-
ten tätig, gilt Absatz 1 entsprechend. Bietet
eine Person im öffentlichen Raum Dienst-
oder Werkleistungen an, gilt Absatz 1 Satz
2 entsprechend.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, die
Personalien zu überprüfen

(3) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, die
Personalien zu überprüfen

1. der Personen, die in den Geschäfts-
räumen oder auf dem Grundstück des
Arbeitgebers, des Auftraggebers von
Dienst- oder Werkleistungen und des
Entleihers tätig sind, und

1. der Personen, die in den Geschäfts-
räumen oder auf dem Grundstück des
Arbeitgebers, des Auftraggebers von
Dienst- oder Werkleistungen und des
Entleihers tätig sind,

2. des Selbstständigen. 2. des Selbstständigen und

3. der Personen, die ihre Arbeitskraft
entgegen § 5b Absatz 1 Satz 1 an-
bieten oder eine Arbeitskraft entge-
gen § 5b Absatz 1 Satz 2 nachfra-
gen.

Sie können zu diesem Zweck die in Satz 1
genannten Personen anhalten, sie nach ih-
ren Personalien (Vor-, Familien- und Ge-
burtsnamen, Ort und Tag der Geburt, Be-
ruf, Wohnort, Wohnung und Staatsangehö-
rigkeit) befragen und verlangen, dass sie
mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung
aushändigen.

Sie können zu diesem Zweck die in Satz 1
genannten Personen anhalten, sie nach ih-
ren Personalien (Vor-, Familien- und Ge-
burtsnamen, Ort und Tag der Geburt, Be-
ruf, Wohnort, Wohnung und Staatsangehö-
rigkeit) befragen und verlangen, dass sie
mitgeführte Ausweispapiere zur Überprü-
fung nach Satz 1 aushändigen.

Dabei dürfen die Behörden der Zollver-
waltung die Echtheit der ausgehändig-
ten Ausweispapiere überprüfen sowie
die Identität des Inhabers der Ausweis-
papiere feststellen. Dazu dürfen sie die
auf dem elektronischen Speicher- und
Verarbeitungsmedium eines Dokuments
gespeicherten biometrischen und sons-
tigen Daten auslesen, die benötigten bi-
ometrischen Daten beim Inhaber des
Dokuments erheben und die gespei-
cherten mit den erhobenen biometri-
schen Daten vergleichen
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(3a) Die Behörden der Zollverwaltung
können zum Zweck der Feststellung der
Identität einer Person nach Absatz 3
Satz 1 Lichtbilder und Fingerabdrücke
dieser Person erheben, sofern die
Kenntnis über die Identität der Person
zur Durchführung der Prüfungen nach §
2 Absatz 1 erforderlich ist und die Iden-
tität in anderer Weise nicht oder nicht
rechtzeitig oder nur unter erheblichen
Schwierigkeiten festgestellt werden
kann.

(3b) Die Behörden der Zollverwaltung
können zum Zweck der Feststellung der
Identität einer Person nach Absatz 3
Satz 1 die nach Absatz 3 Satz 2 und 4 o-
der Absatz 3a erhobenen personenbezo-
genen Daten mit dem Inhalt von Dateien
abgleichen, die sie selbst führen oder
für die sie die Berechtigung zum Abruf
haben, einschließlich der für die Identi-
tätsfeststellung erforderlichen Daten
aus dem polizeilichen Informationsver-
bund.

(3c) Daten, die nach Absatz 3 Satz 3 und
4 oder nach Absatz 3a für den Abgleich
nach Absatz 3b von den Behörden der
Zollverwaltung erhoben worden sind,
mit Ausnahme der biometrischen Daten,
dürfen zur Verarbeitung im zentralen In-
formationssystem automatisiert gespei-
chert werden, sofern die Daten für die
Durchführung der Prüfungen nach § 2
Absatz 1 erforderlich sind. Die biometri-
schen Daten sind unmittelbar nach der
Überprüfung der Ausweispapiere oder
Feststellung der Identität zu löschen.

(4) Im Verteidigungsbereich darf ein
Betretensrecht nur im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Verteidigung
ausgeübt werden.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Bediensteten der Zollverwal-
tung dürfen Beförderungsmittel anhalten.
Führer von Beförderungsmitteln haben auf
Verlangen zu halten und den Zollbediens-
teten zu ermöglichen, in das Beförderungs-
mittel zu gelangen und es wieder zu verlas-
sen. Die Zollverwaltung unterrichtet die Po-
lizeivollzugsbehörden der Länder über groß
angelegte Kontrollen.

(5) u n v e r ä n d e r t
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(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend für die nach Landesrecht für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach diesem Gesetz zuständi-
gen Behörden zur Durchführung von Prü-
fungen nach § 2 Absatz 3, sofern Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass Schwarzarbeit
im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 4 und
5 geleistet wird.

(6) u n v e r ä n d e r t

§ 4 § 4

Befugnisse bei der Prüfung von Ge-
schäftsunterlagen

Befugnisse bei der Prüfung von Unterla-
gen und Daten

(1) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, Ge-
schäftsräume, mit Ausnahme von Wohnun-
gen, und Grundstücke des Arbeitgebers,
des Auftraggebers von Dienst- oder Wer-
kleistungen, des Entleihers sowie des
Selbstständigen während der Geschäfts-
zeiten zu betreten und dort Einsicht in die
Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und
andere Geschäftsunterlagen zu nehmen,
aus denen Umfang, Art oder Dauer von tat-
sächlich bestehenden oder vorgespiegelten
Beschäftigungsverhältnissen oder Tätigkei-
ten hervorgehen oder abgeleitet werden
können.

(1) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, un-
angekündigt Geschäftsräume, mit Aus-
nahme von Wohnungen, und Grundstücke
der Prüfbeteiligten während der Ge-
schäftszeiten zu betreten und dort Einsicht
in die Unterlagen und Daten zu nehmen.
Das Recht zur Einsichtnahme besteht in
Bezug auf die Unterlagen und Daten
nach Satz 1 unabhängig von deren For-
mat, Aufbewahrung und Speicherung.
Zur Prüfung von mit Hilfe eines Daten-
verarbeitungssystems erstellten und ge-
speicherten Daten können die Behörden
der Zollverwaltung das Datenverarbei-
tungssystem der Prüfbeteiligten nutzen.
Die Verarbeitung und Aufbewahrung der
nach Satz 2 zur Verfügung gestellten
Daten ist auch auf mobilen Datenverar-
beitungssystemen der Behörden der
Zollverwaltung unabhängig von deren
Einsatzort zulässig, sofern für die Da-
tenverarbeitungssysteme angemessene
sowie den einschlägigen Vorschriften
und Standards entsprechende Maßnah-
men zur Gewährleistung der Informati-
onssicherheit getroffen wurden, die dem
jeweiligen Stand der Technik entspre-
chen sollen.

(1a) Die Behörden der Zollverwaltung
können während der Geschäftszeiten
aus den Geschäftsräumen zur weiteren
Prüfung an Amtsstelle mitnehmen:
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1. mit Zustimmung des Prüf-
beteiligten die Unterlagen im Ori-
ginal oder

2. ohne Zustimmung kosten-
frei eine Abschrift der Unterlagen
in Kopie oder eine elektronische
Abschrift auf Datenträgern.

(1b) Neben der Einsichtnahme in die Un-
terlagen und Daten nach Absatz 1 vor
Ort sowie der Mitnahme der Unterlagen
und Daten nach Absatz 1a können die
Behörden der Zollverwaltung

1. die Vorlage und Übersen-
dung der Unterlagen und Daten
an Amtsstelle verlangen,

2. eine elektronische Ein-
sichtnahme in die Unterlagen und
Daten des Prüfbeteiligten von der
Amtsstelle aus nach § 5a Absatz
1 durchführen oder

3. die elektronische Über-
mittlung der Unterlagen und Da-
ten nach § 5a Absatz 2 verlangen.

Für Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt Absatz 1
Satz 4 entsprechend, und zwar unab-
hängig vom Einsatzort der Datenverar-
beitungssysteme der Behörden der Zoll-
verwaltung. Die Behörden der Zollver-
waltung können die Vorlage und Über-
sendung nach Satz 1 Nummer 1, die
elektronische Einsichtnahme nach Num-
mer 2 sowie die elektronische Übermitt-
lung nach Nummer 3 innerhalb einer an-
gemessenen Frist verlangen.
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(2) Zur Durchführung der Prüfungen
nach § 2 Absatz 3 sind die nach Landes-
recht für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz
zuständigen Behörden befugt, Geschäfts-
räume und Grundstücke einer selbststän-
dig tätigen Person, des Arbeitgebers und
des Auftraggebers während der Arbeitszeit
der dort tätigen Personen zu betreten und
dort Einsicht in Unterlagen zu nehmen, von
denen anzunehmen ist, dass aus ihnen
Umfang, Art oder Dauer der Ausübung ei-
nes Gewerbes, eines Reisegewerbes oder
eines zulassungspflichtigen Handwerks o-
der der Beschäftigungsverhältnisse hervor-
gehen oder abgeleitet werden können, so-
fern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Absatz 2
Nummer 4 und 5 geleistet wird.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Behörden der Zollverwaltung
sind zur Durchführung der Prüfungen nach
§ 2 Abs. 1 befugt, Einsicht in die Unterla-
gen zu nehmen, aus denen die Vergütung
der tatsächlich erbrachten oder vorge-
täuschten Dienst- oder Werkleistungen her-
vorgeht, die natürliche oder juristische Per-
sonen oder Personenvereinigungen in Auf-
trag gegeben haben. Satz 1 gilt im Rahmen
der Durchführung der Prüfung nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 4, 5 und 6 entsprechend für
Unterlagen, aus denen die Vergütung des
Leiharbeitsverhältnisses hervorgeht.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Behörden der Zollverwaltung
sind zur Durchführung der Prüfungen nach
§ 2 Abs. 1 befugt, bei dem Auftraggeber,
der nicht Unternehmer im Sinne des § 2
des Umsatzsteuergesetzes 1999 ist, Ein-
sicht in die Rechnungen, einen Zahlungs-
beleg oder eine andere beweiskräftige Un-
terlage über ausgeführte Werklieferungen
oder sonstige Leistungen im Zusammen-
hang mit einem Grundstück zu nehmen.

(4) u n v e r ä n d e r t
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§ 5 § 5

Duldungs- und Mitwirkungspflichten Duldungs- und Mitwirkungspflichten

(1) Arbeitgeber, tatsächlich oder
scheinbar beschäftigte Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, Auftraggeber von
Dienst- oder Werkleistungen, tatsächlich o-
der scheinbar selbstständig tätige Perso-
nen und Dritte, die bei einer Prüfung nach
§ 2 Absatz 1 und 3 angetroffen werden, so-
wie Entleiher, die bei einer Prüfung nach §
2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 6 ange-
troffen werden, haben

(1) Arbeitgeber, tatsächlich oder
scheinbar beschäftigte Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen, Auftraggeber von
Dienst- oder Werkleistungen, Entleiher,

tatsächlich oder scheinbar selbstständig tä-
tige Personen und Dritte, haben bei einer

Prüfung nach § 2 Absatz 1 und 3

1. die Prüfung zu dulden und dabei mitzu-
wirken, insbesondere für die Prüfung
erhebliche Auskünfte zu erteilen und
die in den §§ 3 und 4 genannten Unter-
lagen vorzulegen,

1. die Prüfung zu dulden und dabei mitzu-
wirken, insbesondere für die Prüfung
erhebliche Auskünfte zu erteilen, die in
den §§ 3 und 4 genannten Unterlagen
und Daten vorzulegen und die Nut-
zung der Datenverarbeitungssys-
teme oder die Übermittlung der mit
Hilfe eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellten und gespeicherten
Daten zu ermöglichen,

2. in den Fällen des § 3 Absatz 1, 2 und 6
sowie des § 4 Absatz 1, 2 und 3 auch
das Betreten der Grundstücke und der
Geschäftsräume zu dulden und

2. in den Fällen des § 3 Absatz 1, 2 und 6
sowie des § 4 Absatz 1, 2 und 3 auch
das Betreten der Grundstücke und der
Geschäftsräume zu dulden,

3. in den Fällen des § 2 Absatz 1 auf Ver-
langen der Behörden der Zollverwal-
tung schriftlich oder an Amtsstelle
mündlich Auskünfte zu erteilen oder
die in den §§ 3 und 4 genannten Unter-
lagen vorzulegen.

3. in den Fällen des § 2 Absatz 1 auf
Verlangen der Behörden der Zollver-
waltung

a) in schriftlicher oder elektronischer
Form oder an Amtsstelle in mündli-
cher Form Auskünfte zu erteilen und

b) die in den §§ 3 und 4 genannten Un-
terlagen für die Mitnahme zu einer
Prüfung an Amtsstelle bereitzustel-
len oder an Amtsstelle vorzulegen,
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4.  bei der Vorlage oder Übersendung
von Unterlagen und Daten auf Da-
tenträgern diese ausgesondert zur
Verfügung zu stellen und bei der
elektronischen Übermittlung von
Unterlagen und Daten auf Anforde-
rung der Behörden der Zollverwal-
tung die Einsicht kostenfrei zu er-
möglichen.

Auskünfte, die die verpflichtete Person o-
der einen ihrer in § 15 der Abgabenord-
nung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr aussetzen würden, wegen einer Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu
werden, können verweigert werden.

Auskünfte, die die verpflichtete Person o-
der einen ihrer in § 15 der Abgabenord-
nung bezeichneten Angehörigen der Ge-
fahr aussetzen würden, wegen einer Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu
werden, können verweigert werden.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung
sind insbesondere dann befugt, eine münd-
liche Auskunft an Amtsstelle zu verlangen,
wenn trotz Aufforderung keine schriftliche
Auskunft erteilt worden ist oder wenn eine
schriftliche Auskunft nicht zu einer Klärung
des Sachverhalts geführt hat. Über die
mündliche Auskunft an Amtsstelle ist auf
Antrag des Auskunftspflichtigen eine Nie-
derschrift aufzunehmen. Die Niederschrift
soll den Namen der anwesenden Perso-
nen, den Ort, den Tag und den wesentli-
chen Inhalt der Auskunft enthalten. Sie soll
von dem Amtsträger, dem die mündliche
Auskunft erteilt wird, und dem Auskunfts-
pflichtigen unterschrieben werden. Den Be-
teiligten ist eine Abschrift der Niederschrift
zu überlassen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(2a) Mündliche Auskünfte im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 können auch fern-
mündlich oder elektronisch durch Über-
tragung in Ton oder in Bild und Ton er-
folgen. Für die elektronische Übertra-
gung in Ton oder in Bild und Ton gilt §
5a Absatz 2 Satz 4 entsprechend.
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(3) Ausländer sind ferner verpflichtet,
ihren Pass, Passersatz oder Ausweisersatz
und ihren Aufenthaltstitel, ihre Duldung o-
der ihre Aufenthaltsgestattung den Behör-
den der Zollverwaltung auf Verlangen vor-
zulegen und, sofern sich Anhaltspunkte für
einen Verstoß gegen ausländerrechtliche
Vorschriften ergeben, zur Übermittlung an
die zuständige Ausländerbehörde zu über-
lassen. Werden die Dokumente einbehal-
ten, erhält der betroffene Ausländer eine
Bescheinigung, welche die einbehaltenen
Dokumente und die Ausländerbehörde be-
zeichnet, an die die Dokumente übermittelt
werden. Der Ausländer ist verpflichtet, un-
verzüglich mit der Bescheinigung bei der
Ausländerbehörde zu erscheinen. Darauf
ist in der Bescheinigung hinzuweisen. Gibt
die Ausländerbehörde die einbehaltenen
Dokumente zurück oder werden Ersatzdo-
kumente ausgestellt oder vorgelegt, behält
die Ausländerbehörde die Bescheinigung
ein.

(3) Ausländer und Ausländerinnen
sind ferner verpflichtet, ihren Pass, Passer-
satz oder Ausweisersatz und ihren Aufent-
haltstitel, ihre Duldung oder ihre Aufent-
haltsgestattung den Behörden der Zollver-
waltung auf Verlangen vorzulegen und, so-
fern sich Anhaltspunkte für einen Verstoß
gegen ausländerrechtliche Vorschriften er-
geben, zur Übermittlung an die zuständige
Ausländerbehörde zu überlassen. Werden
die in Satz 1 genannten Dokumente ein-
behalten, so erteilen die Behörden der
Zollverwaltung dem betroffenen Auslän-
der oder der betroffenen Ausländerin
eine Bescheinigung, die die einbehaltenen
Dokumente aufführt und die Ausländerbe-
hörde bezeichnet, an die die Dokumente
übermittelt werden. Der Ausländer oder
die Ausländerin ist verpflichtet, unverzüg-
lich mit der Bescheinigung bei der Auslän-
derbehörde zu erscheinen. Darauf ist in der
Bescheinigung hinzuweisen. Gibt die Aus-
länderbehörde die einbehaltenen Doku-
mente zurück oder werden Ersatzdoku-
mente ausgestellt oder vorgelegt, behält
die Ausländerbehörde die Bescheinigung
ein.

(4) In Fällen des § 4 Absatz 4 haben
die Auftraggeber, die nicht Unternehmer im
Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes
1999 sind, eine Prüfung nach § 2 Abs. 1 zu
dulden und dabei mitzuwirken, insbeson-
dere die für die Prüfung erheblichen Aus-
künfte zu erteilen und die in § 4 Absatz 4
genannten Unterlagen vorzulegen. Absatz
1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) In Datenverarbeitungsanlagen ge-
speicherte Daten haben der Arbeitgeber
und der Auftraggeber sowie der Entleiher
im Rahmen einer Prüfung nach § 2 Absatz
1 Nummer 4, 5, 6 und 9 auszusondern und
den Behörden der Zollverwaltung auf deren
Verlangen auf automatisiert verarbeitbaren
Datenträgern oder in Listen zu übermitteln.
Der Arbeitgeber und der Auftraggeber so-
wie der Entleiher im Rahmen einer Prüfung
nach § 2 Absatz 1 Nummer 4, 5, 6 und 9
dürfen automatisiert verarbeitbare Daten-
träger oder Datenlisten, die die erforderli-
chen Daten enthalten, ungesondert zur
Verfügung stellen, wenn die Aussonderung
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden wäre und überwiegende schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person
nicht entgegenstehen. In diesem Fall ha-
ben die Behörden der Zollverwaltung die
Daten zu trennen und die nicht nach Satz 1
zu übermittelnden Daten zu löschen. So-
weit die übermittelten Daten für Zwecke der
Ermittlung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, der Ermittlung von steuerlich
erheblichen Sachverhalten oder der Fest-
setzung von Sozialversicherungsbeiträgen
oder Sozialleistungen nicht benötigt wer-
den, sind die Datenträger oder Listen nach
Abschluss der Prüfungen nach § 2 Abs. 1
auf Verlangen des Arbeitgebers oder des
Auftraggebers zurückzugeben oder die Da-
ten unverzüglich zu löschen.

(5) Prüfbeteiligte dürfen automati-
siert verarbeitbare Datenträger oder Daten
in ihrer Gesamtheit und ohne Aussonde-
rung zur Verfügung stellen, wenn die Aus-
sonderung mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden wäre und überwie-
gende schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Personen nicht entgegenstehen.
In diesem Fall haben die Behörden der
Zollverwaltung die Daten zu trennen und
die nicht nach Satz 1 zu übermittelnden
Daten zu löschen. Soweit die übermittelten
Daten für Zwecke der Ermittlung von Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten, der Er-
mittlung von steuerlich erheblichen Sach-
verhalten oder der Festsetzung von Sozial-
versicherungsbeiträgen oder Sozialleistun-
gen nicht benötigt werden, sind die Daten-
träger nach Abschluss der Prüfungen nach
§ 2 Abs. 1 auf Verlangen des Arbeitgebers
oder des Auftraggebers zurückzugeben o-
der die Daten unverzüglich zu löschen.

§ 5a

Elektronische Einsichtnahme in und
Übermittlung von Unterlagen und Daten

(1) Der Prüfbeteiligte hat den Be-
hörden der Zollverwaltung die elektroni-
sche Einsichtnahme in seine Unterlagen
und Daten an Amtsstelle zu ermögli-
chen. Der Zugang für die Einsichtnahme
ist den Behörden der Zollverwaltung
kostenlos zu ermöglichen. Der Zugriff
auf die Unterlagen und Daten richtet
sich nach Absatz 2.



- 23 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

(2) Der Prüfbeteiligte hat den Be-
hörden der Zollverwaltung auf Verlan-
gen Unterlagen und Daten elektronisch
zu übermitteln, sofern dies für den Prüf-
beteiligten technisch möglich ist. Der
Prüfbeteiligte hat den Behörden der
Zollverwaltung nach ihren Vorgaben die
Daten in einem maschinell auswertba-
ren Format zu übermitteln. Werden zwi-
schen dem Prüfbeteiligten und den Be-
hörden der Zollverwaltung Daten über-
mittelt, die dem Sozialdatenschutz un-
terliegen, so sind diese Daten mit einem
sicheren und mit den Behörden der Zoll-
verwaltung abgestimmten Verfahren zu
verschlüsseln. Sofern alle betroffenen
Personen schriftlich eingewilligt haben,
kann auf eine Verschlüsselung verzich-
tet werden. Der Nachweis der schriftli-
chen Einwilligung nach Satz 4 ist den
Behörden der Zollverwaltung unaufge-
fordert elektronisch zu übermitteln. Eine
elektronische Benachrichtigung über
die Bereitstellung von Daten zur elektro-
nischen Einsichtnahme oder über den
Zugang elektronisch an die Behörden
der Zollverwaltung übermittelter Daten
darf auch ohne Verschlüsselung über-
mittelt werden.

§ 5a § 5b

Unzulässiges Anbieten und Nachfragen
der Arbeitskraft

u n v e r ä n d e r t

(1) Es ist einer Person verboten, ihre
Arbeitskraft als Tagelöhner im öffentlichen
Raum aus einer Gruppe heraus in einer
Weise anzubieten, die geeignet ist,
Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung
zu ermöglichen. Ebenso ist es einer Person
verboten, ein unzulässiges Anbieten der
Arbeitskraft dadurch nachzufragen, dass
sie ein solches Angebot einholt oder an-
nimmt.



- 24 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

(2) Die Behörden der Zollverwaltung
können eine Person, die gegen das Verbot
des unzulässigen Anbietens und Nachfra-
gens der Arbeitskraft verstößt, vorüberge-
hend von einem Ort verweisen oder ihr vo-
rübergehend das Betreten eines Ortes ver-
bieten.

§ 6 § 6

Unterrichtung von und Zusammenarbeit
mit Behörden im Inland und in der Euro-
päischen Union sowie im Europäischen

Wirtschaftsraum

Unterrichtung von und Zusammenarbeit
mit Behörden im Inland und in der Euro-
päischen Union sowie im Europäischen

Wirtschaftsraum

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
und die sie gemäß § 2 Absatz 4 unterstüt-
zenden Stellen sind verpflichtet, einander
die für deren Prüfungen oder für die Zu-
sammenarbeit nach Absatz 6 erforderli-
chen Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten und die Ergebnisse
der Prüfungen zu übermitteln, soweit deren
Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der
Behörden oder Stellen erforderlich ist. Die
Behörden der Zollverwaltung einerseits und
die Strafverfolgungsbehörden und die Poli-
zeivollzugsbehörden andererseits sind ver-
pflichtet, einander die erforderlichen Infor-
mationen, einschließlich personenbezoge-
ner Daten, für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten, die in Zusammenhang mit einem
der in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegen-
stände stehen, zu übermitteln. An Strafver-
folgungsbehörden und Polizeivollzugsbe-
hörden sind darüber hinaus Informationen
einschließlich personenbezogener Daten
zu übermitteln, sofern tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass diese Informa-
tionen für die Verhütung und Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten,
die nicht in Zusammenhang mit einem der
in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegenstände
stehen, erforderlich sind.

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
und die sie gemäß § 2 Absatz 4 unterstüt-
zenden Stellen sind verpflichtet, einander
die für deren Prüfungen oder für die Zu-
sammenarbeit nach Absatz 6 erforderli-
chen Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten und die Ergebnisse
der Prüfungen und Ermittlungen unver-
züglich zu übermitteln, soweit deren
Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der
Behörden oder Stellen erforderlich ist. Die
Behörden der Zollverwaltung einerseits und
die Strafverfolgungsbehörden und die Poli-
zeivollzugsbehörden andererseits sind ver-
pflichtet, einander die erforderlichen Infor-
mationen, einschließlich personenbezoge-
ner Daten, für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten, die in Zusammenhang mit einem
der in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegen-
stände stehen, zu übermitteln. An Strafver-
folgungsbehörden und Polizeivollzugsbe-
hörden sind darüber hinaus Informationen
einschließlich personenbezogener Daten
zu übermitteln, sofern tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass diese Informa-
tionen für die Verhütung und Verfolgung
von Straftaten, die nicht in Zusammenhang
mit einem der in § 2 Abs. 1 genannten
Prüfgegenstände stehen, erforderlich sind.
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(1a) Die Behörden der Zollverwaltung
übermitteln dem Zollkriminalamt die zur
Erfüllung seiner Aufgabe als Zentral-
stelle gemäß § 3 Absatz 7 Nummer 4 des
Zollfahndungsdienstgesetzes erforderli-
chen Informationen einschließlich per-
sonenbezogener Daten.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach § 2 Abs. 1 sowie zur Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten die
Dateisysteme der Bundesagentur für Arbeit
über erteilte Arbeitsgenehmigungen-EU
und Zustimmungen zur Beschäftigung,
über im Rahmen von Werkvertragskontin-
genten beschäftigte ausländische Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen sowie über
Leistungsempfänger nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch automatisiert abru-
fen; die Strafverfolgungsbehörden sind
zum automatisierten Abruf nur berechtigt,
soweit dies zur Verfolgung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.
§ 79 Abs. 2 bis 4 des Zehnten Buches So-
zialgesetzbuch gilt entsprechend. Die Be-
hörden der Zollverwaltung dürfen, soweit
dies zur Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist, Da-
ten aus den Datenbeständen der Träger
der Rentenversicherung automatisiert abru-
fen; § 150 Absatz 5 Satz 1 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.
Die Behörden der Zollverwaltung dürfen,
soweit dies zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Prüfungen nach § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und 3 und zur Verhütung
und Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten, die mit dieser Prüfungs-
aufgabe zusammenhängen, erforderlich ist,
Daten aus folgenden Datenbeständen au-
tomatisiert abrufen:

(2) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach § 2 Abs. 1 sowie zur Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten die
Dateisysteme der Bundesagentur für Arbeit
über erteilte Arbeitsgenehmigungen-EU
und Zustimmungen zur Beschäftigung,
über im Rahmen von Werkvertragskontin-
genten beschäftigte ausländische Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen sowie über
Leistungsempfänger nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch automatisiert abru-
fen; die Strafverfolgungsbehörden sind
zum automatisierten Abruf nur berechtigt,
soweit dies zur Verfolgung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.
§ 79 Abs. 2 bis 4 des Zehnten Buches So-
zialgesetzbuch gilt entsprechend. Die Be-
hörden der Zollverwaltung dürfen, soweit
dies zur Durchführung von Prüfungen
nach § 2 oder zur Verfolgung von Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten, die mit ei-
nem der in § 2 genannten Prüfgegen-
stände zusammenhängen, erforderlich
ist, Daten aus dem Dateisystem der Da-
tenstelle nach § 150 Absatz 5 Satz 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch au-
tomatisiert abrufen; § 150 Absatz 5 Satz
1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
bleibt unberührt. Die Behörden der Zollver-
waltung dürfen, soweit dies zur Vorberei-
tung und Durchführung von Prüfungen
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3
und zur Verhütung und Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die
mit dieser Prüfungsaufgabe zusammen-
hängen, erforderlich ist, Daten aus folgen-
den Datenbeständen automatisiert abrufen:

1. die Datenbestände der gemeinsamen
Einrichtungen und der zugelassenen
kommunalen Träger nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch und

1. u n v e r ä n d e r t
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2. die Datenbestände der Bundesagentur
für Arbeit als verantwortliche Stelle für
die zentral verwalteten IT-Verfahren
nach § 50 Absatz 3 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch über Leistungs-
empfänger nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch.

2. u n v e r ä n d e r t

Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die
Voraussetzungen für das Abrufverfahren
nach Satz 4 sowie die Durchführung des
Abrufverfahrens festzulegen.

Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die
Voraussetzungen für das Abrufverfahren
nach Satz 4 sowie die Durchführung des
Abrufverfahrens festzulegen.
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(3) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen die beim Bundeszentralamt für
Steuern nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des
Finanzverwaltungsgesetzes vorgehaltenen
Daten abrufen, soweit dies zur Wahrneh-
mung ihrer Prüfungsaufgaben nach § 2 Ab-
satz 1 oder für die damit unmittelbar zu-
sammenhängenden Bußgeld- und Strafver-
fahren erforderlich ist. Für den Abruf der
nach § 30 der Abgabenordnung dem Steu-
ergeheimnis unterliegenden Daten ist ein
automatisiertes Verfahren auf Abruf einzu-
richten. Die Verantwortung für die Zulässig-
keit des einzelnen Abrufs trägt die Behörde
der Zollverwaltung, die die Daten abruft.
Die abrufende Stelle darf die Daten nach
Satz 1 zu dem Zweck verarbeiten, zu dem
sie die Daten abgerufen hat. Ist zu befürch-
ten, dass ein Datenabruf nach Satz 1 den
Untersuchungszweck eines Ermittlungsver-
fahrens im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe b der Abgabenordnung
gefährdet, so kann die für dieses Verfahren
zuständige Finanzbehörde oder die zustän-
dige Staatsanwaltschaft anordnen, dass
kein Datenabruf erfolgen darf. § 478 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung findet Anwendung, wenn die Daten
Verfahren betreffen, die zu einem Strafver-
fahren geführt haben. Weitere Einzelheiten
insbesondere zum automatischen Verfah-
ren auf Abruf einschließlich der Protokollie-
rung sowie zum Nachweis der aus den Arti-
keln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung; ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1;
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) oder § 64 des Bundesda-
tenschutzgesetzes erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen
regelt eine Rechtsverordnung des Bundes-
ministeriums der Finanzen, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen die beim Bundeszentralamt für
Steuern nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des
Finanzverwaltungsgesetzes vorgehaltenen
Daten abrufen, soweit dies zur Wahrneh-
mung ihrer Prüfungsaufgaben nach § 2 Ab-
satz 1 oder für die damit unmittelbar zu-
sammenhängenden Bußgeld- und Strafver-
fahren erforderlich ist. Für den Abruf der
nach § 30 der Abgabenordnung dem Steu-
ergeheimnis unterliegenden Daten ist ein
automatisiertes Verfahren auf Abruf einzu-
richten. Die Verantwortung für die Zulässig-
keit des einzelnen Abrufs trägt die Behörde
der Zollverwaltung, die die Daten abruft.
Die abrufende Stelle darf die Daten nach
Satz 1 zu dem Zweck verarbeiten, zu dem
sie die Daten abgerufen hat. Ist zu befürch-
ten, dass ein Datenabruf nach Satz 1 den
Untersuchungszweck eines Ermittlungsver-
fahrens im Sinne des § 30 Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe b der Abgabenordnung
gefährdet, so kann die für dieses Verfahren
zuständige Finanzbehörde oder die zustän-
dige Staatsanwaltschaft anordnen, dass
kein Datenabruf erfolgen darf. § 480 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung findet Anwendung, wenn die Daten
Verfahren betreffen, die zu einem Strafver-
fahren geführt haben. Weitere Einzelheiten
insbesondere zum automatischen Verfah-
ren auf Abruf einschließlich der Protokollie-
rung sowie zum Nachweis der aus den Arti-
keln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung; ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1;
L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) oder § 64 des Bundesda-
tenschutzgesetzes erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen
regelt eine Rechtsverordnung des Bundes-
ministeriums der Finanzen, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf.

(4) Die Behörden der Zollverwaltung
unterrichten die jeweils zuständigen Stel-
len, wenn sich bei der Durchführung ihrer
Aufgaben nach diesem Gesetz Anhalts-
punkte ergeben für Verstöße gegen

(4) u n v e r ä n d e r t
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1. dieses Gesetz,

2. das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,

3. Bestimmungen des Vierten und Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch zur Zah-
lung von Beiträgen,

4. die Steuergesetze,

5. das Aufenthaltsgesetz,

6. die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und 2 des Ersten Buches
Sozialgesetzbuch oder die Meldepflicht
nach § 8a des Asylbewerberleistungs-
gesetzes,

7. das Bundeskindergeldgesetz,

8. die Handwerks- oder Gewerbeord-
nung,

9. das Güterkraftverkehrsgesetz,

10. das Personenbeförderungsgesetz,

11. sonstige Strafgesetze,

12. das Arbeitnehmer-Entsendegesetz,

13. das Mindestlohngesetz,

14. die Arbeitsschutzgesetze oder

15. die Vergabe- und Tariftreuegesetze
der Länder.

Nach § 5 Absatz 3 Satz 1 in Verwahrung
genommene Urkunden sind der Ausländer-
behörde unverzüglich zu übermitteln.

(5) Bestehen Anhaltspunkte dafür,
dass eine nach § 5 Absatz 3 Satz 1 in Ver-
wahrung genommene Urkunde unecht oder
verfälscht ist, ist sie an die zuständige Poli-
zeivollzugsbehörde zu übermitteln.

(5) u n v e r ä n d e r t
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(6) Auf die Zusammenarbeit der Be-
hörden der Zollverwaltung mit Behörden
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und mit Behörden anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftraum gemäß § 20 Absatz
2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, §
18 Absatz 2 des Mindestlohngesetzes und
§ 18 Absatz 6 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes finden die §§ 8a bis 8e des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbin-
dung mit den Artikeln 6, 7, 14 bis 18 und 21
der Richtlinie 2014/67/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15.
Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie
96/71/EG über die Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen und zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des
Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014,
S. 11),auch in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz 11 Unterabsatz 1 Buchstabe c und
Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie (EU)
2020/1057 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Fest-
legung besonderer Regeln im Zusammen-
hang mit der Richtlinie 96/71/EG und der
Richtlinie 2014/67/EU für die Entsendung
von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor
und zur Änderung der Richtlinie
2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungs-
anforderungen und der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012 (ABl. L 249 vom 31.7.2020,
S. 49) Anwendung.

(6) Auf die Zusammenarbeit der Be-
hörden der Zollverwaltung mit Behörden
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und mit Behörden anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftraum gemäß § 20 Absatz
2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, §
18 Absatz 2 des Mindestlohngesetzes und
§ 18 Absatz 6 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes finden die §§ 8a bis 8e des
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbin-
dung mit den Artikeln 6, 7, 14 bis 18 und 21
der Richtlinie 2014/67/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15.
Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie
96/71/EG über die Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen und zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des
Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014,
S. 11),auch in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz 11 Unterabsatz 1 Buchstabe c und
Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie (EU)
2020/1057 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Fest-
legung besonderer Regeln im Zusammen-
hang mit der Richtlinie 96/71/EG und der
Richtlinie 2014/67/EU für die Entsendung
von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor
und zur Änderung der Richtlinie
2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungs-
anforderungen und der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012 (ABl. L 249 vom 31.7.2020,
S. 49) Anwendung. Ersuchen auf Grund-
lage der Zusammenarbeit im Sinne des
Satzes 1, die über das Binnenmarkt-In-
formationssystem eingehen und die
nicht in Zusammenhang mit einem der
in § 2 Absatz 1 genannten Prüfgegen-
stände stehen, werden von der Gene-
ralzolldirektion im Rahmen ihrer Funk-
tion als Verbindungsbüro im Sinne des
Artikels 4 Absatz 1 der Richtlinie
96/71/EG an die zuständige nationale
Zusammenarbeitsbehörde übermittelt.
Die Generalzolldirektion darf die ihr von
der zuständigen nationalen Zusammen-
arbeitsbehörde übermittelte Beantwor-
tung des Ersuchens an die ersuchende
Behörde übermitteln.
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§ 6a § 6a

Übermittlung personenbezogener
 Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union

Übermittlung personenbezogener
 Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
können personenbezogene Daten, die in
Zusammenhang mit einem der in § 2 Ab-
satz 1 genannten Prüfgegenstände stehen,
zum Zweck der Verhütung von Straftaten
an eine für die Verhütung und Verfolgung
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union übermitteln. Dabei
ist eine Übermittlung personenbezogener
Daten ohne Ersuchen nur zulässig, wenn
im Einzelfall die Gefahr der Begehung ei-
ner Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz
2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI
des Rates vom 13. Juni 2002 über den Eu-
ropäischen Haftbefehl und die Übergabe-
verfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1), der zu-
letzt durch den Rahmenbeschluss
2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S.
24) geändert worden ist, besteht und kon-
krete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
die Übermittlung dieser personenbezoge-
nen Daten dazu beitragen könnte, eine sol-
che Straftat zu verhindern.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Übermittlung personenbezo-
gener Daten nach Absatz 1 ist nur zulässig,
wenn das Ersuchen mindestens folgende
Angaben enthält:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. die Bezeichnung und die Anschrift der
ersuchenden Behörde,

2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren
Verhütung die Daten benötigt werden,

3. die Beschreibung des Sachverhalts,
der dem Ersuchen zugrunde liegt,

4. die Benennung des Zwecks, zu dem
die Daten erbeten werden,
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5. der Zusammenhang zwischen dem
Zweck, zu dem die Informationen oder
Erkenntnisse erbeten werden, und der
Person, auf die sich diese Informatio-
nen beziehen,

6. Einzelheiten zur Identität der betroffe-
nen Person, sofern sich das Ersuchen
auf eine bekannte Person bezieht, und

7. Gründe für die Annahme, dass sach-
dienliche Informationen und Erkennt-
nisse im Inland vorliegen.

(3) Die Datenübermittlung nach Ab-
satz 1 unterbleibt, wenn

(3) u n v e r ä n d e r t

1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinte-
ressen des Bundes oder der Länder
beeinträchtigt würden,

2. die Übermittlung der Daten unverhält-
nismäßig wäre oder die Daten für die
Zwecke, für die sie übermittelt werden
sollen, nicht erforderlich sind,

3. die zu übermittelnden Daten bei der er-
suchten Behörde nicht vorhanden sind
und nur durch das Ergreifen von
Zwangsmaßnahmen erlangt werden
können oder

4. besondere bundesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen; die
Verpflichtung zur Wahrung gesetzli-
cher Geheimhaltungspflichten oder von
Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

(4) Die Übermittlung kann unterblei-
ben, wenn

(4) u n v e r ä n d e r t

1. die Tat, zu deren Verhütung die Daten
übermittelt werden sollen, nach deut-
schem Recht mit einer Freiheitsstrafe
von im Höchstmaß einem Jahr oder
weniger bedroht ist,

2. die übermittelten Daten als Beweismit-
tel vor einer Justizbehörde verwendet
werden sollen,
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3. die zu übermittelnden Daten bei der er-
suchten Behörde nicht vorhanden sind,
jedoch ohne das Ergreifen von
Zwangsmaßnahmen erlangt werden
können, oder

4. der Erfolg laufender Ermittlungen oder
Leib, Leben oder Freiheit einer Person
gefährdet würde.

(5) Personenbezogene Daten, die
nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI
des Rates vom 18. Dezember 2006 über
die Vereinfachung des Austauschs von In-
formationen und Erkenntnissen zwischen
den Strafverfolgungsbehörden der Mitglied-
staaten der Europäischen Union (ABl. L
386 vom 29.12.2006, S. 89, L 75 vom
15.3.2007, S. 26) an die Behörden der Zoll-
verwaltung übermittelt worden sind, dürfen
ohne Zustimmung des übermittelnden
Staates nur für die Zwecke, für die sie
übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer
gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für
die öffentliche Sicherheit verarbeitet wer-
den. Für einen anderen Zweck oder als Be-
weismittel in einem gerichtlichen Verfahren
dürfen sie nur verarbeitet werden, wenn
der übermittelnde Staat zugestimmt hat.
Bedingungen, die der übermittelnde Staat
für die Verarbeitung der Daten stellt, sind
zu beachten.

(5) Personenbezogene Daten, die
nach der Richtline (EU) 2023/977 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
vom 10. Mai 2023 über den Informati-
onsaustausch zwischen den Strafverfol-
gungsbehörden der Mitgliedstaaten und
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses
2006/960/JI des Rates (InfoRL) (ABl. L
134 vom 22. Mai 2023, S. 1) an die Behör-
den der Zollverwaltung übermittelt worden
sind, dürfen ohne Zustimmung des über-
mittelnden Staates nur für die Zwecke, für
die sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr
einer gegenwärtigen und erheblichen Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit verarbei-
tet werden. Für einen anderen Zweck oder
als Beweismittel in einem gerichtlichen Ver-
fahren dürfen sie nur verarbeitet werden,
wenn der übermittelnde Staat zugestimmt
hat. Bedingungen, die der übermittelnde
Staat für die Verarbeitung der Daten stellt,
sind zu beachten.

(6) Die Behörden der Zollverwaltung
erteilen dem übermittelnden Staat auf des-
sen Ersuchen zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle Auskunft darüber, wie die
übermittelten Daten verarbeitet wurden.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auch
Anwendung auf die Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten an für die Verhü-
tung und Verfolgung von Straftaten zustän-
dige Behörden eines Schengen-assoziier-
ten Staates im Sinne von § 91 Absatz 3
des Gesetzes über die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen.

(7) u n v e r ä n d e r t
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§ 7 § 7

Auskunftsansprüche bei anonymen An-
geboten und Werbemaßnahmen

Auskunftsansprüche bei anonymen An-
geboten und Werbemaßnahmen

(1) Wurden Angebote oder Werbe-
maßnahmen ohne Angabe von Name und
Anschrift veröffentlicht und bestehen in die-
sem Zusammenhang Anhaltspunkte für
Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung
nach § 1, so ist derjenige, der das Angebot
oder die Werbemaßnahme veröffentlicht
hat, verpflichtet, den Behörden der Zollver-
waltung Namen und Anschrift des Auftrag-
gebers des Angebots oder der Werbemaß-
nahme auf Verlangen unentgeltlich mitzu-
teilen. Soweit Name und Anschrift nicht
vorliegen, sind die Daten mitzuteilen, die
eine Identifizierung des Auftraggebers er-
möglichen. Bei Anhaltspunkten nach § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 oder 5 besteht
diese Verpflichtung gegenüber den nach
Landesrecht für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach die-
sem Gesetz zuständigen Behörden.

(1) Wurden Angebote oder Werbe-
maßnahmen ohne Angabe von Name und
Anschrift veröffentlicht und bestehen in die-
sem Zusammenhang Anhaltspunkte für
Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung
nach § 1, so ist derjenige, der das Angebot
oder die Werbemaßnahme veröffentlicht
hat, verpflichtet, den Behörden der Zollver-
waltung Namen, Anschrift und Anzahl
der Angebote oder Werbemaßnahmen
des Auftraggebers des Angebots oder der
Werbemaßnahme auf Verlangen unentgelt-
lich mitzuteilen. Soweit Name und Anschrift
nicht vorliegen, sind die Daten mitzuteilen,
die eine Identifizierung des Auftraggebers
ermöglichen. Bei Anhaltspunkten nach § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 oder 5 besteht
diese Verpflichtung gegenüber den nach
Landesrecht für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach die-
sem Gesetz zuständigen Behörden.

(1a) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen in Bezug auf die in Absatz 1 ge-
nannten Angebote oder Werbemaßnah-
men an diejenigen, die die Angebote o-
der die Werbemaßnahmen veröffentlicht
haben, Auskunftsersuchen über eine
ihnen noch unbekannte Anzahl von
Sachverhalten mit dem Grunde nach be-
stimmbaren, ihnen noch nicht bekann-
ten Personen stellen (Sammelaus-
kunftsersuchen). Die Generalzolldirek-
tion darf Sammelauskunftsersuchen
stellen, sofern sie als Zentralstelle die
Behörden der Zollverwaltung bei der Ko-
ordinierung der Prüfungs-, Ermittlungs-
und Ahndungsverfahren nach § 24 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 unterstützt. Vo-
raussetzung für ein Sammelaus-
kunftsersuchen ist, dass ein hinreichen-
der Anlass für die Prüfung nach § 2 Ab-
satz 1 besteht und andere zumutbare
Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung
keinen Erfolg versprechen.
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(2) Die Behörden der Zollverwaltung
und die nach Landesrecht für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach diesem Gesetz zuständigen Be-
hörden können zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 2 Absatz 1 und 3 Auskunft ver-
langen von demjenigen, der geschäftsmä-
ßig eigene oder fremde digitale Dienste
nach § 1 Absatz 4 Nummer 1 des Digitale-
Dienste-Gesetzes zur Nutzung bereithält o-
der den Zugang zur Nutzung vermittelt,
über Bestandsdaten gemäß § 2 Absatz 2
Nummer 2 des Telekommunikation-Digi-
tale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes (§ 22
Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes). Die
Auskunft nach Satz 1 darf nur verlangt wer-
den, sofern im Einzelfall bei der Veröffentli-
chung von Angeboten oder Werbemaßnah-
men ohne Angabe von Name und Anschrift
tatsächliche Anhaltspunkte für Schwarzar-
beit oder illegale Beschäftigung nach § 1
vorliegen und die zu erhebenden Daten zur
Identifizierung des Auftraggebers erforder-
lich sind, um Schwarzarbeit oder illegale
Beschäftigung aufzudecken. Die Auskunft
darf auch anhand einer zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zugewiesenen Internetproto-
koll-Adresse verlangt werden (§ 22 Absatz
1 Satz 3 und 4 des Telekommunikation-Di-
gitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes),
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die betroffene Person Nutzer
des digitalen Dienstes ist, bei dem die Da-
ten erhoben werden sollen, mit der Maß-
gabe, dass ein Auskunftsverlangen die
Verhütung einer Straftat nach den §§ 10,
10a oder 11 dieses Gesetzes oder § 266a
des Strafgesetzbuches voraussetzt. Die
rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen
des Auskunftsverlangens sind aktenkundig
zu machen.

(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Die betroffene Person ist in den
Fällen des Absatzes 2 Satz 3 über die
Beauskunftung zu benachrichtigen. Die Be-
nachrichtigung erfolgt, soweit und sobald
hierdurch der Zweck der Auskunft nicht
vereitelt wird. Sie unterbleibt, wenn ihr
überwiegende schutzwürdige Belange Drit-
ter oder der betroffenen Person selbst ent-
gegenstehen. Wird die Benachrichtigung
nach Satz 2 zurückgestellt oder nach Satz
3 von ihr abgesehen, sind die Gründe ak-
tenkundig zu machen.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Der auf Grund eines Auskunftsver-
langens Verpflichtete hat die zur Aus-
kunftserteilung erforderlichen Daten unver-
züglich und vollständig zu übermitteln.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die die Auskunft verlangende Be-
hörde hat den Verpflichteten für ihr erteilte
Auskünfte eine Entschädigung zu gewäh-
ren. Der Umfang der Entschädigung be-
misst sich nach § 23 und Anlage 3 des Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgeset-
zes; die Vorschriften über die Verjährung in
§ 2 Absatz 1 und 4 des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes finden ent-
sprechend Anwendung.

(5) u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  3 A b s c h n i t t  3

B u ß g e l d -  u n d  S t r a f v o r -
s c h r i f t e n

B u ß g e l d -  u n d  S t r a f v o r -
s c h r i f t e n

§ 8 § 8

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer (1) u n v e r ä n d e r t

a) (weggefallen)

b) (weggefallen)

c) (weggefallen)
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d) der Verpflichtung zur Anzeige vom
Beginn des selbstständigen Betrie-
bes eines stehenden Gewerbes (§
14 der Gewerbeordnung) nicht
nachgekommen ist oder die erfor-
derliche Reisegewerbekarte (§ 55
der Gewerbeordnung) nicht erwor-
ben hat oder

e) ein zulassungspflichtiges Hand-
werk als stehendes Gewerbe
selbstständig betreibt, ohne in die
Handwerksrolle eingetragen zu
sein (§ 1 der Handwerksordnung)

und Dienst- oder Werkleistungen in er-
heblichem Umfang erbringt oder

2. Dienst- oder Werkleistungen in erhebli-
chem Umfang ausführen lässt, indem
er eine oder mehrere Personen beauf-
tragt, von der oder denen er weiß oder
fahrlässig nicht weiß, dass diese Leis-
tungen unter vorsätzlichem Verstoß
gegen eine in Nummer 1 genannte
Vorschrift erbringen.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2a Abs. 1 ein dort genann-
tes Dokument nicht mitführt oder nicht
oder nicht rechtzeitig vorlegt,

1. entgegen § 2a Absatz 1 ein dort ge-
nanntes Dokument nicht mitführt oder
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen § 2a Abs. 2 den schriftlichen
Hinweis nicht oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer aufbewahrt oder
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen § 2a Absatz 2 den schriftli-
chen Hinweis nicht nachweislich und
schriftlich erteilt oder diesen nicht
oder nicht für die vorgeschriebene
Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

3. entgegen 3. entgegen

a) § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2
oder 3 oder

a) § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 o-
der Nummer 2 oder

b) § 5 Absatz 4 Satz 1 b) u n v e r ä n d e r t

eine Prüfung oder das Betreten eines
Grundstücks oder eines Geschäftsrau-
mes nicht duldet oder bei einer Prü-
fung nicht mitwirkt,

eine Prüfung oder das Betreten eines
Grundstücks oder eines Geschäftsrau-
mes nicht duldet oder bei einer Prü-
fung nicht mitwirkt,
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4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 Buchstabe a eine dort ge-
nannte Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig erteilt,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig bereitstellt oder nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

6. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 die Einsicht in eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig ermöglicht,

4. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 ein dort
genanntes Dokument nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

7. u n v e r ä n d e r t

5. entgegen § 5 Absatz 5 Satz 1 Daten
nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig übermittelt,

entfällt

6. entgegen § 5a Absatz 1 Satz 1 seine
Arbeitskraft anbietet oder

8. entgegen § 5b Absatz 1 Satz 1 ihre
Arbeitskraft anbietet oder

7. entgegen § 5a Absatz 1 Satz 2 eine
Arbeitskraft nachfragt.

9. entgegen § 5b Absatz 1 Satz 2 das
Anbieten einer Arbeitskraft nachfragt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer als
Arbeitgeber eine in § 266a Absatz 2 Num-
mer 1 oder 2 des Strafgesetzbuches be-
zeichnete Handlung leichtfertig begeht und
dadurch der Einzugsstelle Beiträge des Ar-
beitnehmers oder der Arbeitnehmerin zur
Sozialversicherung einschließlich der Ar-
beitsförderung oder vom Arbeitgeber zu
tragende Beiträge zur Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitsförderung, unab-
hängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt
wird, leichtfertig vorenthält.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Ordnungswidrig handelt, wer (4) Ordnungswidrig handelt, wer



- 38 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

1. einen Beleg ausstellt, der in tatsächli-
cher Hinsicht nicht richtig ist und das
Erbringen oder Ausführenlassen einer
Dienst- oder Werkleistung vorspiegelt,
oder

1. einen Beleg ausstellt, der in tatsächli-
cher Hinsicht nicht richtig ist und das
Erbringen oder Ausführenlassen einer
Dienst- oder Werkleistung oder einer
Lieferung vorspiegelt, oder

2. einen in Nummer 1 genannten Beleg in
den Verkehr bringt

2. u n v e r ä n d e r t

und dadurch Schwarzarbeit im Sinne des §
1 Absatz 2 oder illegale Beschäftigung im
Sinne des § 1 Absatz 3 ermöglicht.

und dadurch Schwarzarbeit im Sinne des §
1 Absatz 2 oder illegale Beschäftigung im
Sinne des § 1 Absatz 3 ermöglicht.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer eine
in Absatz 4 genannte Handlung begeht und

1. aus grobem Eigennutz für sich oder ei-
nen anderen Vermögensvorteile gro-
ßen Ausmaßes erlangt oder

entfällt

2. als Mitglied einer Bande handelt, die
sich zur fortgesetzten Begehung sol-
cher Taten verbunden hat.

entfällt

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 5 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 4 mit einer Geld-
buße bis zu einhunderttausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
Buchstabe d und e, Nummer 2 in Verbin-
dung mit Nummer 1 Buchstabe d und e so-
wie in den Fällen des Absatzes 3 mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3
Buchstabe a, Nummer 5 und 7 mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und
6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend
Euro und in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet
werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 4 mit einer Geld-
buße bis zu einhunderttausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
Buchstabe d und e, Nummer 2 in Verbin-
dung mit Nummer 1 Buchstabe d und e so-
wie in den Fällen des Absatzes 3 mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3
Buchstabe a und Nummer 9 mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und
8 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend
Euro und in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet
werden.

(7) Absatz 1 findet keine Anwendung
für nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtete
Dienst- oder Werkleistungen, die

(6) u n v e r ä n d e r t

1. von Angehörigen im Sinne des § 15
der Abgabenordnung oder Lebenspart-
nern,

2. aus Gefälligkeit,

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder
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4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des
§ 36 Abs. 2 und 4 des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. August
1994 (BGBl. I S. 2137) oder als Selbst-
hilfe im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2
des Wohnraumförderungsgesetzes
vom 13. September 2001 (BGBl. I S.
2376), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076),

erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf
Gewinn gerichtet gilt insbesondere eine Tä-
tigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht
wird.

(8) Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften über Regelsätze für Geldbu-
ßen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach
Absatz 1 oder 2 zu erlassen.

(7) u n v e r ä n d e r t

(9) Eine Geldbuße wird in den Fällen
des Absatzes 3 nicht festgesetzt, wenn der
Arbeitgeber spätestens im Zeitpunkt der
Fälligkeit oder unverzüglich danach gegen-
über der Einzugsstelle

(8) u n v e r ä n d e r t

1. schriftlich die Höhe der vorenthaltenen
Beiträge mitteilt,

2. schriftlich darlegt, warum die fristge-
mäße Zahlung nicht möglich ist, ob-
wohl er sich darum ernsthaft bemüht
hat, und

3. die vorenthaltenen Beiträge nachträg-
lich innerhalb der von der Einzugsstelle
bestimmten angemessenen Frist ent-
richtet.
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§ 9 § 9

(weggefallen) Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine in § 8 Absatz 4 bezeichnete Hand-
lung begeht und gewerbsmäßig oder als
Mitglied einer Bande handelt, die sich
zur fortgesetzten Begehung solcher Ta-
ten verbunden hat.

§ 10 § 10

Beschäftigung von Ausländern ohne
Genehmigung oder ohne Aufenthaltsti-
tel und zu ungünstigen Arbeitsbedin-

gungen

u n v e r ä n d e r t

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs.
2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch bezeichnete Handlung begeht und
den Ausländer zu Arbeitsbedingungen be-
schäftigt, die in einem auffälligen Missver-
hältnis zu den Arbeitsbedingungen deut-
scher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen stehen, die die gleiche oder eine ver-
gleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen des
Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein be-
sonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder
aus grobem Eigennutz handelt.
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§ 10a § 10a

Beschäftigung von Ausländern ohne
Aufenthaltstitel, die Opfer von Men-

schenhandel sind

u n v e r ä n d e r t

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthalts-
gesetzes einen Ausländer beschäftigt und
hierbei eine Lage ausnutzt, in der sich der
Ausländer durch eine gegen ihn gerichtete
Tat eines Dritten nach § 232a Absatz 1 bis
5 oder § 232b des Strafgesetzbuchs befin-
det.

§ 11 § 11

Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne
Genehmigung oder ohne Aufenthaltsti-
tel in größerem Umfang oder von min-

derjährigen Ausländern

u n v e r ä n d e r t

(1) Wer

1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer
entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch beschäftigt o-
der entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes beschäftigt oder
mit Dienst- oder Werkleistungen beauf-
tragt,

2. eine in

a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

b) § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

c) § 98 Absatz 2a Nummer 1 des
Aufenthaltsgesetzes oder

d) § 98 Abs. 3 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes

bezeichnete vorsätzliche Handlung be-
harrlich wiederholt oder
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3. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes eine Person unter
18 Jahren beschäftigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Täter in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 1, Nummer 2
Buchstabe a oder Buchstabe c oder Num-
mer 3 aus grobem Eigennutz, ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe.

A b s c h n i t t  4 A b s c h n i t t  4

E r m i t t l u n g e n E r m i t t l u n g e n

§ 12 § 12

Allgemeines zu den Ordnungswidrigkei-
ten

u n v e r ä n d e r t

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten sind

1. (weggefallen)

2. in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe d und e und Nr. 2 in Verbin-
dung mit Nr. 1 Buchstabe d und e die
nach Landesrecht zuständige Behörde,

3. in den Fällen des § 8 Abs. 2 die Behör-
den der Zollverwaltung sowie die nach
Landesrecht zuständige Behörde je-
weils für ihren Geschäftsbereich,

4. in den Fällen des § 8 Absatz 3 bis 5
die Behörden der Zollverwaltung.

(2) Die Geldbußen fließen in die
Kasse der Verwaltungsbehörde, die den
Bußgeldbescheid erlassen hat.
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(3) Die nach Absatz 2 zuständige
Kasse trägt abweichend von § 105 Abs. 2
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
die notwendigen Auslagen. Sie ist auch er-
satzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

(4) Die Behörden der Zollverwaltung
unterrichten das Gewerbezentralregister
über rechtskräftige Bußgeldbescheide nach
§ 8 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a und
Nummer 5 sowie Absatz 3 bis 5, sofern die
Geldbuße mehr als zweihundert Euro be-
trägt.

(5) Nimmt die Staatsanwaltschaft an
der Hauptverhandlung nach § 75 Absatz 2
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
nicht teil, so gibt das Gericht den Behörden
der Zollverwaltung Gelegenheit, die
Gründe vorzubringen, die aus ihrer Sicht
für die Entscheidung von Bedeutung sind.
Dies gilt auch, wenn das Gericht erwägt,
das Verfahren einzustellen. Der Vertreter
der Behörden der Zollverwaltung erhält in
der Hauptverhandlung auf Verlangen das
Wort. Ihm ist zu gestatten, Fragen an Be-
troffene, Zeugen und Sachverständige zu
richten.

§ 13 § 13

Zusammenarbeit in Bußgeldverfahren u n v e r ä n d e r t

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
arbeiten insbesondere mit den in § 2 Ab-
satz 4 genannten unterstützenden Stellen
zusammen.

(2) Ergeben sich für die in § 2 Absatz
4 Nummer 2 bis 20 genannten unterstüt-
zenden Stellen im Zusammenhang mit der
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben An-
haltspunkte für in § 8 genannte Verstöße,
unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
diesem Gesetz zuständigen Behörden. §
31a der Abgabenordnung bleibt unberührt.
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(3) Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten sollen den nach diesem Gesetz zustän-
digen Stellen Erkenntnisse übermitteln, die
aus ihrer Sicht zur Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 8 erforderlich
sind, soweit nicht für das Gericht oder die
Staatsanwaltschaft erkennbar ist, dass
schutzwürdige Interessen der betroffenen
Person oder anderer Verfahrensbeteiligter
an dem Ausschluss der Übermittlung über-
wiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie
gesichert die zu übermittelnden Erkennt-
nisse sind.

§ 14 § 14

Ermittlungsbefugnisse Ermittlungsbefugnisse

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
haben bei der Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten, die mit einem
der in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegen-
stände unmittelbar zusammenhängen, die
gleichen Befugnisse wie die Polizeivoll-
zugsbehörden nach der Strafprozessord-
nung und dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten. Ihre Beamten sind insoweit Er-
mittlungspersonen der Staatsanwaltschaft.
In den Dienst der Zollverwaltung übergelei-
tete Angestellte nehmen die Befugnisse
nach Satz 1 wahr und sind insoweit Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft,
wenn sie

(1) u n v e r ä n d e r t

1. das 21. Lebensjahr vollendet haben,

2. am 31. Dezember 2003 im Dienst der
Bundesanstalt für Arbeit gestanden ha-
ben und

3. dort mindestens zwei Jahre lang zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit oder
der illegalen Beschäftigung eingesetzt
waren.

(2) Zur Bekämpfung von Schwarzar-
beit und illegaler Beschäftigung können die
Behörden der Zollverwaltung, die Polizei-
behörden und die Landesfinanzbehörden in
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ge-
meinsame Ermittlungsgruppen bilden.

(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Die Behörden der Zollverwaltung
dürfen bei der Verfolgung von Straftaten
nach Absatz 1 erkennungsdienstliche Maß-
nahmen nach § 81b der Strafprozessord-
nung auch zur Vorsorge für künftige Straf-
verfahren durchführen.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) § 5 Absatz 3 gilt im Ermittlungs-
verfahren entsprechend

(5) Die Behörden der Zollverwal-
tung nehmen am polizeilichen Informati-
onsverbund teil. Hierfür übermitteln sie
dem Bundeskriminalamt die zur Erfül-
lung seiner Aufgabe als Zentralstelle für
den polizeilichen Informationsverbund
gemäß § 2 Absatz 3 des Bundeskrimi-
nalamtgesetzes erforderlichen Informa-
tionen einschließlich personenbezoge-
ner Daten. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten und die Rechte der Be-
troffenen im polizeilichen Informations-
verbund richten sich nach den Vor-
schriften des Bundeskriminalamtgeset-
zes.

(6) Die Behörden der Zollverwal-
tung sind berechtigt, bei der Wahrneh-
mung ihrer Befugnisse nach Absatz 1
sowie nach den §§ 10a und 12d des Zoll-
verwaltungsgesetzes Daten aus dem po-
lizeilichen Informationsverbund im auto-
matisierten Verfahren abzurufen.

§ 14a § 14a

Selbstständige Durchführung von Er-
mittlungsverfahren

Selbstständige Durchführung von Er-
mittlungsverfahren

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
führen in den Fällen, in denen ihnen die
Befugnisse nach § 14 zustehen, die Ermitt-
lungsverfahren nach Maßgabe dieser Vor-
schrift und in den Grenzen des § 14b
selbstständig durch, wenn die Tat aus-
schließlich eine Straftat nach § 266a des
Strafgesetzbuches darstellt und die Staats-
anwaltschaft die Strafsache an die Behör-
den der Zollverwaltung abgegeben hat. Die
allgemeinen Gesetze über das Strafverfah-
ren sind anzuwenden.

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
führen in den Fällen, in denen ihnen die
Befugnisse nach § 14 zustehen, die Ermitt-
lungsverfahren nach Maßgabe dieser Vor-
schrift und in den Grenzen
des § 14b selbstständig durch, wenn die
Tat eine Straftat darstellt nach
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1. § 266a des Strafge-
setzbuches oder

2. § 263 des Strafge-
setzbuches, bei der auf
Grund der Dienst- oder Wer-
kleistungen oder der Vortäu-
schung von Dienst- oder
Werkleistungen Sozialleis-
tungen nach dem Zweiten o-
der Dritten Buch Sozialge-
setzbuch zu Unrecht bezogen
werden oder wurden.

(2) Eine Abgabe durch die Staatsan-
waltschaft nach Absatz 1 erfolgt nicht,
wenn besondere Umstände es angezeigt
erscheinen lassen, dass das Ermittlungs-
verfahren unter der Verantwortung der
Staatsanwaltschaft fortzuführen ist. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn beson-
dere Umstände es angezeigt erscheinen
lassen, dass das Ermittlungsverfahren un-
ter der Verantwortung der Staatsanwalt-
schaft zu führen ist. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn

1. eine Maßnahme nach den §§ 99, 102,
103 oder 104 der Strafprozessordnung
beantragt worden ist,

entfällt

2. eine Maßnahme nach § 100a der
Strafprozessordnung beantragt worden
ist,

1. eine Maßnahme nach § 100a der
Strafprozessordnung beantragt wer-
den soll,

3. die Anordnung der Untersuchungshaft
nach § 112 der Strafprozessordnung
beantragt worden ist,

2. die Anordnung der Untersuchungshaft
nach § 112 der Strafprozessordnung
beantragt werden soll,

4. die Strafsache besondere Schwierig-
keiten aufweist,

3. u n v e r ä n d e r t

5. der Beschuldigte außer dieser Tat
noch einer anderen, prozessual selbst-
ständigen Straftat beschuldigt wird und
die Taten in einem einheitlichen Ermitt-
lungsverfahren verfolgt werden sollen,

4. u n v e r ä n d e r t

6. eine Freiheitsstrafe zu erwarten ist, die
nicht im Strafbefehlsverfahren festge-
setzt werden kann,

5. u n v e r ä n d e r t

7. gegen die folgenden Personen ermit-
telt wird:

6. gegen die folgenden Personen ermit-
telt werden soll:

a) Mitglieder des Europäischen Par-
laments, des Deutschen Bundes-
tages oder einer gesetzgebenden
Körperschaft eines Landes,

a) u n v e r ä n d e r t



- 47 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

b) Mitglieder diplomatischer Vertre-
tungen und andere von der inlän-
dischen Gerichtsbarkeit befreite
Personen,

b) u n v e r ä n d e r t

c) Mitglieder einer Truppe oder eines
zivilen Gefolges eines NATO-
Staates oder deren Angehörige,

c) u n v e r ä n d e r t

d) Personen, die in den Anwen-
dungsbereich des Jugendgerichts-
gesetzes fallen, oder

d) u n v e r ä n d e r t

e) Personen, bei denen Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass sie
vermindert schuldfähig (§ 21 des
Strafgesetzbuches) oder aus psy-
chischen Gründen in ihrer Verteidi-
gung behindert sind, oder

e) u n v e r ä n d e r t

8. ein Amtsträger der Zollverwaltung der
Beteiligung verdächtig ist.

7. u n v e r ä n d e r t

  Besteht bei den Behörden der Zoll-
verwaltung Unsicherheit darüber, ob
ein Ermittlungsverfahren unter der
Verantwortung der Staatsanwalt-
schaft zu führen ist, legen die Be-
hörden der Zollverwaltung das ent-
sprechende Verfahren der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft vor. Diese
entscheidet, ob sie die Strafsache in
eigener Zuständigkeit weiterführen
will.

(3) Soll nach Abgabe durch die
Staatsanwaltschaft nach Absatz 1 eine
Maßnahme nach Absatz 2 Satz 2 Nummer
1 oder 2 beantragt werden, so haben die
Behörden der Zollverwaltung nicht die Be-
fugnis, bei Gefahr im Verzug selbst Anord-
nungen vorzunehmen. Soll nach einer Ab-
gabe durch die Staatsanwaltschaft nach
Absatz 1 eine Maßnahme nach Absatz 2
Satz 2 Nummer 2 oder 3 beantragt werden
oder ergibt sich nachträglich, dass ein Fall
des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 4 bis 8 vor-
liegt, geben die Behörden der Zollverwal-
tung die Strafsache an die Staatsanwalt-
schaft zurück.

(3) Ergibt sich erst während der
selbstständigen Durchführung des Er-
mittlungsverfahrens, dass ein Fall des
Absatzes 2 vorliegt, gibt die Behörde der
Zollverwaltung die Strafsache an die
Staatsanwaltschaft ab.
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(4) Im Übrigen können die Behörden
der Zollverwaltung die Strafsache jederzeit
an die Staatsanwaltschaft zurückgeben, die
Staatsanwaltschaft kann die Strafsache je-
derzeit wieder an sich ziehen.

(4) Im Übrigen können die Behörden
der Zollverwaltung die Strafsache jederzeit
an die Staatsanwaltschaft abgeben. Die
Staatsanwaltschaft kann die Strafsache je-
derzeit an sich ziehen. In beiden Fällen
kann die Staatsanwaltschaft im Einver-
nehmen mit den Behörden der Zollver-
waltung die Strafsache wieder an die
Behörden der Zollverwaltung abgeben.

§ 14b § 14b

Rechte und Pflichten bei der selbststän-
digen Durchführung von Ermittlungsver-

fahren

Rechte und Pflichten bei der selbststän-
digen Durchführung von Ermittlungsver-

fahren

(1) Führen die Behörden der Zollver-
waltung das Ermittlungsverfahren nach §
14a selbstständig durch, so nehmen sie die
Rechte und Pflichten wahr, die der Staats-
anwaltschaft im Ermittlungsverfahren zu-
stehen.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Sie haben nicht die Befugnis, Er-
mittlungen durch die Behörden und Beam-
ten des Polizeidienstes vornehmen zu las-
sen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Bieten die Ermittlungen genügen-
den Anlass zur Erhebung der öffentlichen
Klage, so beantragt die Behörde der Zoll-
verwaltung über die Staatsanwaltschaft bei
dem zuständigen Gericht den Erlass eines
Strafbefehls, wenn die Strafsache zur Be-
handlung im Strafbefehlsverfahren geeig-
net erscheint; andernfalls legt die Behörde
der Zollverwaltung die Akten der Staatsan-
waltschaft vor.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Hat die Behörde der Zollverwal-
tung den Erlass eines Strafbefehls bean-
tragt, so nimmt sie die Rechte und Pflichten
der Staatsanwaltschaft wahr, solange nicht
nach § 408 Absatz 3 Satz 2 der Strafpro-
zessordnung die Hauptverhandlung anbe-
raumt oder Einspruch gegen den Strafbe-
fehl erhoben ist.

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) Hat die Behörde der Zollverwal-
tung den Antrag gestellt, eine Einziehung
gemäß § 435 der Strafprozessordnung
selbstständig anzuordnen oder eine Geld-
buße gegen eine juristische Person oder
eine Personenvereinigung gemäß § 444
Absatz 3 der Strafprozessordnung selbst-
ständig festzusetzen, so nimmt sie die
Rechte und Pflichten der Staatsanwalt-
schaft wahr, solange die mündliche Ver-
handlung nicht beantragt oder vom Gericht
angeordnet ist.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Das Gericht gibt den Behörden
der Zollverwaltung Gelegenheit, diejeni-
gen Gesichtspunkte vorzubringen, die
aus ihrer Sicht für die Entscheidung von
Bedeutung sind. Dies gilt auch, wenn
das Gericht erwägt, das Verfahren ein-
zustellen. Der Termin zur Hauptverhand-
lung und der Termin zur Vernehmung
durch einen beauftragten oder ersuch-
ten Richter nach den §§ 223 und 233 der
Strafprozessordnung werden den Be-
hörden der Zollverwaltung mitgeteilt.
Ihre Vertretung erhält in der Hauptver-
handlung auf Verlangen das Wort. Ihr ist
zu gestatten, Fragen an Angeklagte,
Zeugen und Sachverständige zu richten.
Das Urteil und andere das Verfahren ab-
schließende Entscheidungen sind den
Behörden der Zollverwaltung mitzutei-
len.

§ 14c § 14c

Sachliche und örtliche Zuständigkeit bei
der selbstständigen Durchführung von

Ermittlungsverfahren

Sachliche und örtliche Zuständigkeit bei
der selbstständigen Durchführung von

Ermittlungsverfahren

(1) Sachlich zuständig für die Durch-
führung des selbstständigen Ermittlungs-
verfahrens nach § 14a ist das Hauptzoll-
amt.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Örtlich zuständig für die Durchfüh-
rung des selbstständigen Ermittlungsver-
fahrens ist das Hauptzollamt,

(2) Örtlich zuständig für die Durchfüh-
rung des selbstständigen Ermittlungsver-
fahrens ist das Hauptzollamt,

1. in dessen Bezirk die Straftat begangen
oder entdeckt worden ist,

1. u n v e r ä n d e r t
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2. das zum Zeitpunkt der Abgabe des Er-
mittlungsverfahrens durch die Staats-
anwaltschaft für die Prüfung gemäß §
2 Absatz 1 zuständig ist oder

2. das zum Zeitpunkt der Einleitung des
Ermittlungsverfahrens für die Prüfung
gemäß § 2 Absatz 1 zuständig ist oder

3. in dessen Bezirk der Beschuldigte zum
Zeitpunkt der Abgabe des Ermittlungs-
verfahrens seinen Wohnsitz hat; hat
der Beschuldigte im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes keinen
Wohnsitz, so wird die Zuständigkeit
durch den Ort des gewöhnlichen Auf-
enthalts bestimmt.

3. in dessen Bezirk der Beschuldigte zum
Zeitpunkt der Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens seinen Wohnsitz hat;
hat der Beschuldigte im räumlichen
Geltungsbereich dieses Gesetzes kei-
nen Wohnsitz, so wird die Zuständig-
keit durch den Ort des gewöhnlichen
Aufenthalts bestimmt.

Sind nach Satz 1 mehrere Hauptzollämter
zuständig, so ist das Hauptzollamt örtlich
zuständig, an das die Staatsanwaltschaft
das Ermittlungsverfahren abgegeben hat.

Sind nach Satz 1 mehrere Hauptzollämter
zuständig, so gebührt der Vorzug demje-
nigen Hauptzollamt, das wegen der Tat
zuerst ein Strafverfahren eingeleitet hat.

Auf Ersuchen dieses Hauptzollamts hat
ein anderes zuständiges Hauptzollamt
die Strafsache zu übernehmen, wenn
dies für die Ermittlungen sachdienlich
erscheint. In Zweifelsfällen entscheidet
die Zentralstelle.

(3) Ändert sich in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 3 der Wohnsitz o-
der der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts
des Beschuldigten nach Abgabe des Er-
mittlungsverfahrens, so ist auch das Haupt-
zollamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der neue Wohnsitz oder Ort des gewöhnli-
chen Aufenthalts liegt. Übergibt das nach
Absatz 2 örtlich zuständige Hauptzollamt
das Ermittlungsverfahren an das nach Satz
1 auch örtlich zuständige Hauptzollamt, so
hat es die Staatsanwaltschaft davon in
Kenntnis zu setzen.

(3) Ändert sich in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 3 der Wohnsitz o-
der der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts
des Beschuldigten nach Einleitung des Er-
mittlungsverfahrens, so ist auch das Haupt-
zollamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der neue Wohnsitz oder Ort des gewöhnli-
chen Aufenthalts liegt.
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A b s c h n i t t  5 A b s c h n i t t  5

D a t e n s c h u t z D a t e n s c h u t z

§ 15 § 15

Allgemeines Allgemeines

Für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach diesem Gesetz durch die Behörden
der Zollverwaltung gelten hinsichtlich der
Sozialdaten die Vorschriften des Zweiten
Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch. Diese Aufgaben gelten in daten-
schutzrechtlicher Hinsicht auch als Aufga-
ben nach dem Sozialgesetzbuch. Die Vor-
schriften des Vierten Abschnitts des Ersten
Teils der Abgabenordnung zum Steuerge-
heimnis bleiben unberührt.

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben
nach diesem Gesetz durch die Behörden
der Zollverwaltung gelten hinsichtlich der
Sozialdaten die Vorschriften des Zweiten
Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch. Diese Aufgaben gelten in daten-
schutzrechtlicher Hinsicht auch als Aufga-
ben nach dem Sozialgesetzbuch. Die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten im
Ermittlungsverfahren richtet sich nach
den Vorschriften der Strafprozessord-
nung und, sofern erforderlich, nach den
Vorschriften des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. Die Vorschriften des
Vierten Abschnitts des Ersten Teils der Ab-
gabenordnung zum Steuergeheimnis blei-
ben unberührt.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung
können unbeschadet des Absatzes 1
personenbezogene Daten weiterverar-
beiten, soweit dies erforderlich ist

1. zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach diesem Ge-
setz oder

2. zur Verhütung, Ver-
folgung, Ahndung und Voll-
streckung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten, die
mit einem der in § 2 Absatz 1
genannten Prüfgegenstände
zusammenhängen.

§ 100e Absatz 6, § 161 Absatz 3 und 4
sowie § 479 Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung finden entsprechend Anwen-
dung.



- 52 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

(3) Absatz 2 gilt nicht für personenbezo-
gene Daten, die durch den Einsatz ver-
deckter Maßnahmen nach Maßgabe der
Strafprozessordnung oder der Polizeige-
setze erhoben wurden. Diese personen-
bezogenen Daten dürfen die Behörden
der Zollverwaltung nur dann zu anderen
als dem Erhebungszweck weiterverar-
beiten, wenn

1. mindestens

a) vergleichbar gewichtige Strafta-
ten verhütet, aufgedeckt oder verfolgt
werden sollen oder

b) vergleichbar gewichtige Rechts-
güter geschützt werden sollen und

2. sich im Einzelfall
konkrete Ermittlungsan-
sätze zur Verhütung, Auf-
deckung oder Verfolgung
solcher Straftaten erge-
ben.

(4) Bei der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten stellen die Behörden
der Zollverwaltung durch technische
und organisatorische Maßnahmen si-
cher, dass die Absätze 2 und 3 beachtet
werden. Insbesondere sind personenbe-
zogene Daten, die durch den Einsatz
verdeckter Maßnahmen nach Maßgabe
der Strafprozessordnung oder der Poli-
zeigesetze erhoben wurden, bei der
Speicherung zu kennzeichnen und dür-
fen ohne entsprechende Kennzeichnung
nicht verarbeitet werden. Nach einer
Übermittlung an eine andere Stelle ist
die Kennzeichnung durch diese auf-
rechtzuerhalten.
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§ 16 § 16

Zentrales Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit

Zentrales Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit

(1) Die Behörden der Zollverwaltung
führen ein zentrales Informationssystem für
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, in dem
die zur Aufgabenerfüllung nach diesem Ge-
setz erhobenen und übermittelten Daten
automatisiert verarbeitet werden.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wer-
den folgende Daten gespeichert:

(2) Im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wer-
den folgende Daten gespeichert:

1. Familienname, frühere Namen, Vorna-
men, Tag und Ort der Geburt ein-
schließlich Bezirk, Geburtsland, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeiten,
Wohnanschriften, Familienstand, Be-
rufsbezeichnung, Steuernummer, Per-
sonalausweis- und Reisepassnummer,
Kontodaten, Sozialversicherungsnum-
mer, bei Unternehmen Name, Sitz,
Rechtsform, Registernummer und -ort,
Vertretungsverhältnisse des Unterneh-
mens, Adressdaten, Steuernummer,
Betriebsnummer, Kontodaten,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die Bezeichnung der aktenführenden
Dienststelle der Zollverwaltung und
das Aktenzeichen und

2. u n v e r ä n d e r t

3. der Zeitpunkt der Einleitung des Ver-
fahrens, der Zeitpunkt der letzten Ver-
fahrenshandlung und der Zeitpunkt der
Erledigung des Verfahrens, jeweils
durch die Behörden der Zollverwal-
tung, sowie der Zeitpunkt und die Art
der Erledigung durch das Gericht oder
die Staatsanwaltschaft.

3. u n v e r ä n d e r t

Das Bundesministerium der Finanzen kann
durch Rechtsverordnung ergänzend wei-
tere Daten bestimmen, soweit diese für die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Rahmen
ihrer Aufgaben

Das Bundesministerium der Finanzen kann
durch Rechtsverordnung ergänzend wei-
tere Daten bestimmen, soweit diese für die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Rahmen
ihrer Aufgaben

1. zur Vorbereitung und Durchführung
von Prüfungen nach § 2 Absatz 1, oder

1. zur Vorbereitung und Durchführung
von Prüfungen nach § 2 Absatz 1 und
5,
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2. zur Verhütung und Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,
die mit einem der in § 2 Absatz 1 ge-
nannten Prüfgegenstände zusammen-
hängen,

2. zur Verhütung, Verfolgung, Ahndung
und Vollstreckung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten, die mit einem
der in § 2 Absatz 1 genannten Prüfge-
genstände zusammenhängen, oder

3. zur Durchführung des zentralen Ri-
sikomanagements nach § 25,

erforderlich sind. erforderlich sind.

(3) Im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit dür-
fen personenbezogene Daten nur zu fol-
genden Zwecken verarbeitet werden:

(3) Im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit dür-
fen personenbezogene Daten nur zu fol-
genden Zwecken verarbeitet werden:

1. zur Vorbereitung und Durchführung
von Prüfungen nach § 2 Absatz 1,

1. zur Vorbereitung und Durchführung
von Prüfungen nach § 2 Absatz 1 und
5,

2. zur Verhütung und Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,
die mit einem der in § 2 Absatz 1 ge-
nannten Prüfgegenstände zusammen-
hängen,

2. zur Verhütung, Verfolgung, Ahndung
und Vollstreckung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten, die mit einem
der in § 2 Absatz 1 genannten Prüfge-
genstände zusammenhängen,

3. zur Besteuerung, soweit sie im Zusam-
menhang mit der Erbringung von
Dienst- oder Werkleistungen steht,

3. u n v e r ä n d e r t

4. zur Erfüllung von Aufgaben, welche
den Behörden der Zollverwaltung nach
§ 5a des Finanzverwaltungsgesetzes
oder § 17a des Zollverwaltungsgeset-
zes zugewiesen sind, und

4. zur Erfüllung von Aufgaben, welche
den Behörden der Zollverwaltung nach
§ 5a des Finanzverwaltungsgesetzes
zugewiesen sind,

5. zur Fortbildung im Bereich der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit, soweit die Da-
ten anonymisiert werden.

5. zur Fortbildung im Bereich der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit, soweit die Da-
ten anonymisiert werden,

6. zur Wahrnehmung der Zentralstel-
lenaufgaben nach § 24 und

7. zur Durchführung der Aufgaben des
zentralen Risikomanagements nach
§ 25.

(4) Die Generalzolldirektion erstellt für
die automatisierte Verarbeitung nach Ab-
satz 1 eine Errichtungsanordnung, die der
Zustimmung des Bundesministeriums der
Finanzen bedarf. In der Errichtungsanord-
nung sind festzulegen:

(4) u n v e r ä n d e r t
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1. die Bezeichnung des Verantwortlichen,

2. die Rechtsgrundlage und der Zweck
der Verarbeitung,

3. der Personenkreis, über den Daten ge-
speichert werden,

4. die Art und der Inhalt der gespeicher-
ten personenbezogenen Daten,

5. die Arten der personenbezogenen Da-
ten, die der Erschließung der Samm-
lung dienen,

6. die Anlieferung oder die Eingabe der
gespeicherten Daten,

7. die Voraussetzungen, unter denen ge-
speicherte personenbezogene Daten
an welche Empfänger und in welchen
Verfahren übermittelt werden,

8. die Prüffristen und die Speicherungs-
dauer,

9. die Protokollierung sowie

10. die Verpflichtung zur Erstellung und
zur Pflege eines Rollen- und Berechti-
gungskonzeptes.

Die oder der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist
vor Erlass der Errichtungsanordnung anzu-
hören.

§ 17 § 17

Übermittlung von Daten aus dem zentra-
len Informationssystem

Übermittlung von Daten aus dem zentra-
len Informationssystem

(1) Die Übermittlung von Daten aus
dem zentralen Informationssystem für die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfolgt auf
Ersuchen an

(1) Die Übermittlung von Daten aus
dem zentralen Informationssystem für die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfolgt auf
Ersuchen an

1. (weggefallen) 1. u n v e r ä n d e r t

2. die Staatsanwaltschaften für Zwecke
der Strafverfolgung,

2. u n v e r ä n d e r t
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3. die Polizeivollzugsbehörden des Bun-
des und der Länder für die Verhütung
und Verfolgung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten, die im Zusam-
menhang mit einem der in § 2 Abs. 1
genannten Prüfgegenstände stehen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. die Finanzbehörden der Länder zur
Durchführung eines Steuerstraf- oder
Steuerordnungswidrigkeitenverfahrens
und für die Besteuerung, soweit die
Besteuerung im Zusammenhang mit
der Erbringung oder der Vortäuschung
der Erbringung von Dienst- oder Wer-
kleistungen steht,

4. u n v e r ä n d e r t

5. die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach § 28 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2 des Geldwäschegesetzes,

5. u n v e r ä n d e r t

6. die Bundesagentur für Arbeit zur
Durchführung von Ordnungswidrigkei-
tenverfahren wegen Leistungsmiss-
brauchs und für die damit zusammen-
hängende Einstellung der Gewährung
von Leistungen nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,

6. u n v e r ä n d e r t

7. die Bundesagentur für Arbeit zur
Durchführung von Ordnungswidrigkei-
tenverfahren nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz sowie für den Wi-
derruf, die Versagung oder die Versa-
gung der Verlängerung der Erlaubnis
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,

7. u n v e r ä n d e r t

8. die Bundesagentur für Arbeit in ihrer
Funktion als Familienkasse zur Durch-
führung von Steuerstrafverfahren und
Ordnungswidrigkeitenverfahren und für
die damit zusammenhängende Einstel-
lung der Gewährung von Kindergeld-
leistungen und des Kinderzuschlags,

8. u n v e r ä n d e r t



- 57 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

9. die gemeinsamen Einrichtungen und
die zugelassenen kommunalen Träger
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch zur Durchführung von Ordnungs-
widrigkeitenverfahren wegen Leis-
tungsmissbrauchs und für die damit
zusammenhängende Leistungsbear-
beitung nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch oder

9. die gemeinsamen Einrichtungen und
die zugelassenen kommunalen Träger
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch zur Durchführung von Ordnungs-
widrigkeitenverfahren wegen Leis-
tungsmissbrauchs und für die damit
zusammenhängende Leistungsbear-
beitung nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch,

10. die Träger nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch zur Durchführung
von Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen Leistungsmissbrauchs und für
die damit zusammenhängende Leis-
tungsbearbeitung nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch.

10. die Träger nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch zur Durchführung
von Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen Leistungsmissbrauchs und für
die damit zusammenhängende Leis-
tungsbearbeitung nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch oder

11. das Zollkriminalamt zur Erfüllung
seiner Aufgaben nach § 3 Absatz 7
Nummer 3 und 4 des Zollfahndungs-
dienstgesetzes.

Soweit durch eine Übermittlung von Daten
die Gefährdung des Untersuchungszwecks
eines Ermittlungsverfahrens zu besorgen
ist, kann die für dieses Verfahren zustän-
dige Behörde der Zollverwaltung oder die
zuständige Staatsanwaltschaft anordnen,
dass keine Übermittlung von Daten erfol-
gen darf. § 480 Absatz 1 Satz 1 und 2 der
Strafprozessordnung findet Anwendung,
wenn die Daten Verfahren betreffen, die zu
einem Strafverfahren geführt haben.

Soweit durch eine Übermittlung von Daten
die Gefährdung des Untersuchungszwecks
eines Ermittlungsverfahrens zu besorgen
ist, kann die für dieses Verfahren zustän-
dige Behörde der Zollverwaltung oder die
zuständige Staatsanwaltschaft anordnen,
dass keine Übermittlung von Daten erfol-
gen darf. § 480 Absatz 1 Satz 1 und 2 der
Strafprozessordnung findet Anwendung,
wenn die Daten Verfahren betreffen, die zu
einem Strafverfahren geführt haben.

(2) Die Übermittlung der Daten erfolgt
im Wege eines automatisierten Abrufver-
fahrens oder eines automatisierten An-
frage- und Auskunftsverfahrens, im Fall ei-
ner Störung der Datenfernübertragung oder
bei außergewöhnlicher Dringlichkeit telefo-
nisch oder durch Telefax. Die beteiligten
Stellen haben zu gewährleisten, dass dem
jeweiligen Stand der Technik entspre-
chende Maßnahmen zur Sicherstellung von
Datenschutz und Datensicherheit getroffen
werden, die insbesondere die Vertraulich-
keit und Unversehrtheit der Daten gewähr-
leisten; im Fall der Nutzung allgemein zu-
gänglicher Netze sind dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechende Ver-
schlüsselungsverfahren anzuwenden. Es
gilt § 79 Abs. 2 bis 4 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch.

(2) u n v e r ä n d e r t
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§ 18 § 18

Auskunft an die betroffene Person u n v e r ä n d e r t

Für die Auskunft an die betroffene Per-
son gilt § 83 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch. Die Auskunft bedarf des Einver-
nehmens der zuständigen Staatsanwalt-
schaft, wenn sie Daten aus einem Verfah-
ren betrifft, das zu einem Strafverfahren
geführt hat.

§ 19 § 19

Löschung Löschung

Die Daten im zentralen Informations-
system für die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit und die dazugehörigen Verfahrensak-
ten in Papierform sind nach den Bestim-
mungen des § 489 der Strafprozessord-
nung, des § 49c des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten und des § 84 des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu löschen
und zu vernichten, spätestens jedoch

Die Daten im zentralen Informations-
system für die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit und die dazugehörigen Verfahrensak-
ten sind nach den Bestimmungen des §
489 der Strafprozessordnung, des § 49c
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
und des § 84 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch zu löschen und zu vernichten,
spätestens jedoch

1. ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem eine Prüfung nach § 2
ohne Einleitung eines Straf- oder Buß-
geldverfahrens abgeschlossen worden
ist,

1. u n v e r ä n d e r t

2. fünf Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem ein Straf- oder Bußgeld-
verfahren rechtskräftig abgeschlossen
worden ist, oder

2. fünf Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem

a) ein Strafverfahren rechtskräf-
tig abgeschlossen worden ist
oder

b) ein Bußgeldverfahren rechts-
kräftig abgeschlossen wor-
den ist und die Bußgeldent-
scheidung beglichen oder
vollstreckt wurde,

3. zwei Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem ein Strafverfahren abge-
schlossen worden ist, wenn

3. zwei Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem ein Strafverfahren abge-
schlossen worden ist, wenn



- 59 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

a) die Person, über die Daten nach
§ 16 gespeichert wurden, von dem
betreffenden Tatvorwurf rechts-
kräftig freigesprochen worden ist,

a) u n v e r ä n d e r t

b) die Eröffnung des Hauptverfah-
rens unanfechtbar abgelehnt wor-
den ist oder

b) u n v e r ä n d e r t

c) das Verfahren nicht nur vorläufig
eingestellt worden ist.

c) das Verfahren nicht nur vorläufig
eingestellt worden ist und keine
Anhaltspunkte dafür vorhanden
sind, dass die Tat als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt werden kann,
oder

4. ein Jahr nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem

a) der Hinweis durch einen Hinweisge-
ber übermittelt worden ist oder

b) der Risikohinweis nach § 26 Absatz
5 Satz 4 übermittelt worden ist.

 Die Löschfrist für Hinweise und Ri-
sikohinweise nach Satz 1 Nummer 4
Buchstabe a und b gilt, sofern die-
sen Hinweisen keine Prüfung nach §
2 oder ein Ermittlungsverfahren ge-
folgt ist. Die Daten nach Satz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a sind unverzüg-
lich zu löschen, sofern sie für die
weitere Aufgabenerfüllung nicht
mehr erforderlich sind.
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A b s c h n i t t  6 A b s c h n i t t  6

V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n ,
R e c h t s w e g

V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n ,
R e c h t s w e g

§ 20 § 20

Entschädigung der Zeugen und Sach-
verständigen

u n v e r ä n d e r t

Werden Zeugen und Sachverständige
von den Behörden der Zollverwaltung her-
angezogen, so erhalten sie auf Antrag in
entsprechender Anwendung des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes
eine Entschädigung oder Vergütung.

§ 21 § 21

Ausschluss von öffentlichen Aufträgen Ausschluss von öffentlichen Aufträgen

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in den §§ 99
und 100 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen genannten Auftrag-
geber sollen Bewerber bis zu einer Dauer
von drei Jahren ausgeschlossen werden,
die oder deren nach Satzung oder Gesetz
Vertretungsberechtigte nach

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in den §§ 99
und 100 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen genannten Auftrag-
geber sollen Bewerber bis zu einer Dauer
von drei Jahren ausgeschlossen werden,
die oder deren nach Satzung oder Gesetz
Vertretungsberechtigte nach

1. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10 bis 11, 1. § 8 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2
Nummer 3, Absatz 3 oder den
§§ 9 bis 11,

2. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch,

2. § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

3. §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1c, 1d, 1f
oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes oder

3. den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Num-
mer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 7b oder 11 bis
17 des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes oder

4. § 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbu-
ches

4. § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetz-
buches
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zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr
als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit
einer Geldbuße von wenigstens zweitau-
sendfünfhundert Euro belegt worden sind.
Das Gleiche gilt auch schon vor Durchfüh-
rung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens,
wenn im Einzelfall angesichts der Beweis-
lage kein vernünftiger Zweifel an einer
schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1
besteht. Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung zuständigen Behörden nach Satz 1
Nr. 1 bis 4 dürfen den öffentlichen Auftrag-
gebern nach § 99 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen und solchen
Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern
zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse
oder Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnisse führen, auf Verlangen die erfor-
derlichen Auskünfte geben. Öffentliche Auf-
traggeber nach Satz 3 fordern im Rahmen
ihrer Tätigkeit Auskünfte aus dem Wettbe-
werbsregister an oder verlangen vom Be-
werber eine Erklärung, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss nach Satz 1
oder 2 nicht vorliegen; auch im Falle einer
Erklärung des Bewerbers können öffentli-
che Auftraggeber Auskünfte aus dem Wett-
bewerbsregister jederzeit anfordern. Für
den Bewerber, der den Zuschlag erhalten
soll, fordert der öffentliche Auftraggeber
nach Satz 3 bei Aufträgen ab einer Höhe
von 30 000 Euro vor Zuschlagserteilung
eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregis-
ter an. Der Bewerber ist vor der Entschei-
dung über den Ausschluss zu hören.

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr
als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit
einer Geldbuße von wenigstens zweitau-
sendfünfhundert Euro belegt worden sind.
Das Gleiche gilt auch schon vor Durchfüh-
rung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens,
wenn im Einzelfall angesichts der Beweis-
lage kein vernünftiger Zweifel an einer
schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1
besteht. Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung zuständigen Behörden nach Satz 1
Nr. 1 bis 4 dürfen den öffentlichen Auftrag-
gebern nach § 99 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen und solchen
Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern
zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse
oder Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnisse führen, auf Verlangen die erfor-
derlichen Auskünfte geben. Öffentliche Auf-
traggeber nach Satz 3 fordern im Rahmen
ihrer Tätigkeit Auskünfte aus dem Wettbe-
werbsregister an oder verlangen vom Be-
werber eine Erklärung, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss nach Satz 1
oder 2 nicht vorliegen; auch im Falle einer
Erklärung des Bewerbers können öffentli-
che Auftraggeber Auskünfte aus dem Wett-
bewerbsregister jederzeit anfordern. Für
den Bewerber, der den Zuschlag erhalten
soll, fordert der öffentliche Auftraggeber
nach Satz 3 bei Aufträgen ab einer Höhe
von 30 000 Euro vor Zuschlagserteilung
eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregis-
ter an. Der Bewerber ist vor der Entschei-
dung über den Ausschluss zu hören.

(2) Eine Verfehlung nach Absatz 1
steht einer Verletzung von Pflichten nach §
241 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gleich.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 22 § 22

Verwaltungsverfahren u n v e r ä n d e r t

Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, gelten die Vorschriften der Abga-
benordnung sinngemäß für das Verwal-
tungsverfahren der Behörden der Zollver-
waltung nach diesem Gesetz.
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§ 23 § 23

Rechtsweg Rechtsweg

In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
über Verwaltungshandeln der Behörden
der Zollverwaltung nach diesem Gesetz ist
der Finanzrechtsweg gegeben.

u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t   7

Zentralstelle und Risikomanage-
ment

§ 24

Zentralstelle

(1) Die Generalzolldirektion ist die
Zentralstelle der Behörden der Zollver-
waltung für die Bekämpfung der
Schwarzarbeit und der illegalen Be-
schäftigung (Zentralstelle).

(2) Die Zentralstelle unterstützt die
Hauptzollämter insbesondere

1. bei der Koordinie-
rung der Prüfungs- und Er-
mittlungsverfahren sowie
eingehender Ersuchen,

2. durch die Erstel-
lung von Analysen, Statisti-
ken und Berichten zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit
und der illegalen Beschäfti-
gung,

3. auf dem Gebiet der
internationalen Amtshilfe zur
Bekämpfung der Schwarzar-
beit und der illegalen Be-
schäftigung sowie

4. durch ein zentrales
Risikomanagement nach §
25.
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Die Zentralstelle kann personenbezo-
gene Daten verarbeiten, soweit dies zur
Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 er-
forderlich ist und dieses Gesetz oder
andere Vorschriften keine zusätzlichen
Voraussetzungen vorsehen.

(3) Die Zentralstelle kann den Haupt-
zollämtern zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben und Befugnisse nach diesem Ge-
setz Weisungen erteilen.

(4) Die Zentralstelle erstellt Statisti-
ken über die Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und der illegalen Beschäftigung
nach diesem Gesetz. Die Zentralstelle
hat die einheitliche und termingerechte
Erstellung von Statistiken sicherzustel-
len, die Ergebnisse der Statistiken in an-
gemessener Gliederung über das Inter-
net zu veröffentlichen sowie die Daten
der Statistiken zu analysieren.

§ 25

Zentrales Risikomanagement

(1) Die Zentralstelle nimmt für die
Hauptzollämter die Aufgaben des zent-
ralen Risikomanagements für die Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und illega-
len Beschäftigung wahr. Die Zentral-
stelle arbeitet bei ihren Aufgaben des
zentralen Risikomanagements mit den
in § 2 Absatz 4 genannten Stellen sowie
mit den Stellen, die für deren Datenhal-
tung verantwortlich sind, zusammen.
Grundsätze dieser Zusammenarbeit
werden im gegenseitigen Einvernehmen
geregelt.
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(2) Ziel des zentralen Risikomanage-
ments ist die systematische Ermittlung
von Risiken für das Auftreten von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäfti-
gung und die Anwendung aller für die
Risikobegrenzung erforderlichen Maß-
nahmen. Ein Risiko für das Auftreten
von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung liegt vor, wenn es nach ob-
jektiven Indikatoren wahrscheinlich ist,
dass Schwarzarbeit nach § 1 Absatz 2
geleistet oder illegale Beschäftigung
nach § 1 Absatz 3 ausgeübt wird (Risi-
koindikatoren). Als Risikoindikatoren für
Schwarzarbeit und illegale Beschäfti-
gung kommen insbesondere Auffällig-
keiten und Anomalien im Zusammen-
hang mit der Beschäftigten- oder der
Lohnstruktur, der Arbeitszeit, dem Um-
satz oder dem Gewinn in Unternehmen
oder der Art der Dienst- und Werkleis-
tungen in Betracht. Von den Risikoindi-
katoren werden branchenabhängige Pa-
rameter als Werte abgeleitet, bei deren
Über- oder Unterschreiten, abhängig
vom Risikoindikator, ein erhöhtes Ri-
siko für das Auftreten von Schwarzar-
beit und illegaler Beschäftigung gege-
ben ist (Risikoparameter).

(3) Zu den Aufgaben des zentralen
Risikomanagements gehören insbeson-
dere

1. das Erheben von
nach Absatz 4 erforderlichen
Informationen einschließlich
personenbezogener Daten
bei den Hauptzollämtern; die
Erhebung erfolgt im gegen-
seitigen Einvernehmen mit
den jeweils betroffenen in § 2
Absatz 4 genannten Stellen
sowie mit den Stellen, die für
deren Datenhaltung verant-
wortlich sind,
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2. die Analyse und
Bewertung der erhobenen In-
formationen einschließlich
personenbezogener Daten
hinsichtlich der Risiken für
das Auftreten von Schwarzar-
beit und illegaler Beschäfti-
gung,

3. die Übermittlung
der aus der Analyse und Be-
wertung gewonnenen Risiko-
hinweise an die Hauptzolläm-
ter, die im Sinne des § 2 Ab-
satz 5 Satz 4 bei der Auswahl
der zu prüfenden Sachver-
halte zu berücksichtigen
sind, und

4. die Überwachung
und Überprüfung des Risiko-
managementprozesses und
seiner Ergebnisse.

(4) Informationen, einschließlich per-
sonenbezogener Daten, dürfen nur dann
für die Aufgaben des zentralen Risiko-
managements verarbeitet werden, wenn
damit mögliche Risiken für das Auftre-
ten von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung im Sinne des Absatzes 2
Satz 2 identifiziert werden können. Die
Zentralstelle darf personenbezogene
Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach
Absatz 3 im Einzelfall verarbeiten.

(5) Für die Aufgaben des zentralen
Risikomanagements nach dieser Vor-
schrift kann die Zentralstelle ein operati-
ves Informations- und Datenanalysesys-
tem nach § 26 in den dort genannten
Grenzen einsetzen.

§ 26

Operatives Informations- und Daten-
analysesystem; Verordnungsermächti-

gung
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(1) In dem operativen Informations-
und Datenanalysesystem werden die
nach Absatz 2 gespeicherten Daten von
der Zentralstelle anhand festgelegter Ri-
sikoindikatoren und Risikoparameter im
Sinne des § 25 Absatz 2 hinsichtlich
möglicher Risiken für das Auftreten von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäfti-
gung unter Beachtung der nachfolgen-
den Absätze automationsgestützt analy-
siert und bewertet. Die Risikoindikato-
ren und die Risikoparameter werden
von der Zentralstelle im Einvernehmen
mit den betroffenen der in Absatz 2 ge-
nannten Stellen für die von ihnen zum
Abruf zur Verfügung gestellten oder
übermittelten Daten sowie im Benehmen
mit der oder dem Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit festgelegt. Die automations-
gestützte Analyse und Bewertung nach
Satz 1 erfolgt in den Wirtschaftsberei-
chen oder Wirtschaftszweigen nach § 2a
Absatz 1 dieses Gesetzes, nach § 4 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sowie
in den weiteren Wirtschaftsbereichen o-
der Wirtschaftszweigen nach Absatz 9
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer
1.

(2) Zur Durchführung der automati-
onsgestützten Analyse und Bewertung
nach Absatz 1 darf die Zentralstelle fol-
gende auf die Wirtschaftsbereiche oder
Wirtschaftszweige nach Absatz 1 Satz 3
entfallende Daten, soweit vorhanden, in
der Regel einmal halbjährlich automati-
siert abrufen oder empfangen und in
dem operativen Informations- und Da-
tenanalysesystem speichern:

1. von und im Beneh-
men mit den Landesfinanzbe-
hörden: die zu einem Arbeit-
geber oder Unternehmer ge-
speicherten Grundinformatio-
nen (einschließlich Identifika-
tionsmerkmale), Daten aus
Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen, Lohnsteuer-Anmeldun-
gen sowie bestimmte erfor-
derliche Gewinnermittlungs-
daten,
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2. von der Datenstelle
der Rentenversicherung:

a) Daten aus der Da-
tenselektion nach § 28p Ab-
satz 8 Satz 9 bis 11 des Vier-
ten Buches Sozialgesetz-
buch,

b) Daten nach § 150
Absatz 3a des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

3. Meldedaten der Zollverwaltung:
Daten der Meldungen nach § 16 des
Mindestlohngesetzes, nach § 18 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes und nach
§ 17b des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes.

Zur Identifikation des Arbeitgebers dür-
fen mit dem Datenabruf und der Daten-
übermittlung nach Satz 1 folgende Da-
ten zu Arbeitgebern, soweit bei den in
Satz 1 genannten Stellen vorhanden, zu-
sätzlich automatisiert abgerufen oder
übermittelt und gespeichert werden:

1. Name,

2. Sitz oder Ort der Ge-
schäftsleitung,

3. Rechtsform,

4. Registernummer und -ort,

5. Adressdaten,

6. Name der vertretungsbe-
rechtigten Person,

7. Betriebsnummer,

8. Wirtschaftsidentifikations-
nummer und

9. Wirtschaftszweigklassifi-
kation oder Gewerbekennzahl.
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(3) Die Kosten für die Datenselektion
nach § 28p Absatz 8 Satz 9 bis 11 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind
der Deutschen Rentenversicherung
Bund zu erstatten. Die Daten aus der
Datenselektion dürfen nur für die Aufga-
ben des zentralen Risikomanagements
nach § 25 verwendet werden. Das Nä-
here zur Verwaltungskostenerstattung
wird durch Verwaltungsvereinbarung
zwischen der Generalzolldirektion und
der Deutschen Rentenversicherung
Bund einvernehmlich geregelt.

(4) Die Zentralstelle darf die nach
Absatz 2 erhobenen Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten
sowie die aus deren Abgleich gewonne-
nen Informationen und personenbezo-
genen Daten in dem operativen Informa-
tions- und Datenanalysesystem verar-
beiten, soweit dies für die Aufgaben des
zentralen Risikomanagements nach § 25
erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten
personenbezogenen Daten dürfen nicht
zu anderen als dem in Satz 1 genannten
Zweck verarbeitet werden. Die Verarbei-
tung nach Satz 1 erfolgt in Form eines
ersten automatisierten Datenabgleichs
aus den Daten nach Absatz 2 anhand
der nach Absatz 1 Satz 2 festgelegten
Risikoindikatoren und Risikoparameter.
Bei Über- oder Unterschreiten der Risi-
koparameter, abhängig vom Risikoindi-
kator, werden die Abgleichergebnisse
gespeichert (Risikofälle). Die von der
Datenstelle der Rentenversicherung
übermittelten Risikofälle nach § 28p Ab-
satz 8 Satz 10 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch sind den Risikofällen nach
Satz 4 gleichgestellt.  Dem einzelnen Ri-
sikofall wird ein Punktwert zugeordnet
und die Risikofälle werden anschließend
gewichtet, aggregiert und bewertet (Risi-
kobewertung).
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(5) Die Risikofälle können in einem
zweiten automatisierten Datenabgleich
mit den im zentralen Informationssys-
tem für die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit nach § 16 dieses Gesetzes vorge-
haltenen Daten abgeglichen werden.
Wenn dieser Datenabgleich zu neuen
Erkenntnissen führt, die Rückschlüsse
auf die Wahrscheinlichkeit von
Schwarzarbeit zulassen, dann wird die
Risikobewertung gemäß Absatz 4 Satz 6
an-gemessen erhöht oder vermindert.
Hierbei wird berücksichtigt, ob bereits
Prüfungen nach § 2 Absatz 1 durchge-
führt werden oder wurden, ob eine Geld-
wäscheverdachtsmeldung nach § 43
GwG im Informationssystem der FKS
vorliegt, oder ob Verstöße oder Unregel-
mäßigkeiten festgestellt worden sind
und welches Ausmaß diese Verstöße o-
der Unregelmäßigkeiten hatten. Sofern
bei der Risikobewertung ein vorher fest-
gelegter Schwellenwert überschritten
wird, kann das Gesamtergebnis aus
dem operativen Informations- und Da-
tenanalysesystem an das zentrale Infor-
mationssystem für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit nach § 16 als Hinweis (Ri-
sikohinweis) übermittelt werden und im
Sinne des § 2 Absatz 5 Satz 4 bei der
Auswahl der zu prüfenden Sachverhalte
berücksichtigt werden. Bei der Übermitt-
lung des Risikohinweises an das zent-
rale Informationssystem sind diejenigen
Risikoindikatoren, die zu einem Risiko-
hinweis führen, mit dem Datensatz des
Risikohinweises zu verknüpfen und
müssen einer datenschutzrechtlichen
Überprüfung zugänglich sein. Die Zent-
ralstelle überwacht und überprüft die
Wirksamkeit des operativen Informa-
tions- und Datenanalysesystems und
nimmt dort erforderlichenfalls Anpas-
sungen vor.
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(6) Die Zentralstelle darf zur Unter-
stützung bei der Anpassung von Risiko-
parametern nach Absatz 1 Satz 2 sowie
bei der Ermittlung von Punktwerten
nach Absatz 4 Satz 6 und Schwellenwer-
ten nach Absatz 5 Satz 4 selbstlernende
oder automatisierte Systeme einsetzen.
Das Anlernen der in Satz 1 genannten
Systeme erfolgt auf Grundlage der Da-
ten aus der Risikobewertung, der er-
stellten Risikohinweise sowie der Er-
gebnisse aus Prüfungen. Dabei gewähr-
leistet die Zentralstelle, dass diese Sys-
teme ausschließlich Vorschläge zur An-
passung oder Berechnung von Risiko-
parametern oder Punkt- und Schwellen-
werten erstellen. Diese Vorschläge sind
von der Zentralstelle auf ihre Eignung zu
überprüfen. Geeignet sind die Vor-
schläge nur dann, wenn sie nicht auf
diskriminierenden oder verzerrenden Al-
gorithmen beruhen. Entscheidungen
über die Festlegung von Risikoparame-
tern und die Ermittlung von Punkt- und
Schwellenwerten sind zu begründen.
Sämtliche Verarbeitungsschritte der in
Satz 1 genannten Systeme sind zu pro-
tokollieren. Automatisierte Systeme, die
eigenständig Gefährlichkeitsaussagen
über Personen treffen können, sind un-
zulässig.

(7) Personenbezogene Daten aus all-
gemein zugänglichen Quellen dürfen
nicht automatisiert verarbeitet werden.
Abweichend von § 15 Absatz 3 dürfen
personenbezogene Daten, die durch den
Einsatz heimlicher Überwachungsmaß-
nahmen nach Maßgabe der Strafpro-
zessordnung oder der Polizeigesetze er-
hoben wurden, nicht für den Abgleich
nach Absatz 5 Satz 1 weiterverarbeitet
werden.

(8) Die Daten in dem operativen In-
formations- und Datenanalysesystem
sind spätestens ein Jahr nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die nach §
26 Absatz 2 erhobenen Daten zugegan-
gen sind, zu löschen. Daten, die zu kei-
nem Risikohinweis führen, sind unver-
züglich nach der maschinellen Risikobe-
wertung im operativen Informations-
und Datenanalysesystem zu löschen.
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(9) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen bestimmt im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales die weiteren Einzelheiten zur
Datenverarbeitung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates.
Die Rechtsverordnung legt insbeson-
dere fest:

1. weitere Wirtschaftsberei-
che oder Wirtschaftszweige ne-
ben Absatz 1 Satz 3, sofern dies
erforderlich ist auf Grundlage der
Bewertungen des zentralen Risi-
komanagements nach § 25,

2. von § 26 Absatz 2 Satz 1
abweichende Übermittlungs- o-
der Abrufzeiträume und

3. weitere Einzelheiten zum
Umfang der abzurufenden Daten
und der Verarbeitungsmethode.

(10) Die Zentralstelle stellt durch or-
ganisatorische und technische Maßnah-
men sicher, dass Daten nur gemäß ihrer
rechtlichen Verwendbarkeit verarbeitet
werden. Hierbei sind auch Begrenzun-
gen der Zugriffsmöglichkeiten auf die
automationsgestützten Systeme vorzu-
sehen. Die organisatorischen und tech-
nischen Einzelheiten des operativen In-
formations- und Datenanalysesystems
werden von der Zentralstelle in einer
Verwaltungsvorschrift festgelegt. Die
Verwaltungsvorschrift ist in der jeweils
aktuellen Fassung im Bundesanzeiger
zu veröffentlichen. Die Risikoparameter
und Einzelheiten zur Risikobewertung
dürfen nicht veröffentlicht werden.
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Strafprozeßordnung Strafprozeßordnung

( - StPO)
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 1 G v.
7.11.2024 I Nr. 351

( - StPO)
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 1 G v.
7.11.2024 I Nr. 351

§ 100a § 100a

Telekommunikationsüberwachung Telekommunikationsüberwachung

(1) Auch ohne Wissen der Betroffe-
nen darf die Telekommunikation überwacht
und aufgezeichnet werden, wenn

(1) u n v e r ä n d e r t

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht
begründen, dass jemand als Täter o-
der Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete schwere Straftat begangen,
in Fällen, in denen der Versuch straf-
bar ist, zu begehen versucht, oder
durch eine Straftat vorbereitet hat,

2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt
und

3. die Erforschung des Sachverhalts oder
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des
Beschuldigten auf andere Weise we-
sentlich erschwert oder aussichtslos
wäre.

Die Überwachung und Aufzeichnung der
Telekommunikation darf auch in der Weise
erfolgen, dass mit technischen Mitteln in
von dem Betroffenen genutzte informati-
onstechnische Systeme eingegriffen wird,
wenn dies notwendig ist, um die Überwa-
chung und Aufzeichnung insbesondere in
unverschlüsselter Form zu ermöglichen.
Auf dem informationstechnischen System
des Betroffenen gespeicherte Inhalte und
Umstände der Kommunikation dürfen über-
wacht und aufgezeichnet werden, wenn sie
auch während des laufenden Übertra-
gungsvorgangs im öffentlichen Telekom-
munikationsnetz in verschlüsselter Form
hätten überwacht und aufgezeichnet wer-
den können.
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(2) Schwere Straftaten im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1 sind:

(2) Schwere Straftaten im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1 sind:

1. aus dem Strafgesetzbuch: 1. aus dem Strafgesetzbuch:

a) Straftaten des Friedensverrats,
des Hochverrats und der Gefähr-
dung des demokratischen Rechts-
staates sowie des Landesverrats
und der Gefährdung der äußeren
Sicherheit nach den §§ 80a bis 82,
84 bis 86, 87 bis 89a, 89c Absatz
1 bis 4, 94 bis 100a,

a) u n v e r ä n d e r t

b) Bestechlichkeit und Bestechung
von Mandatsträgern nach § 108e,

b) u n v e r ä n d e r t

c) Straftaten gegen die Landesvertei-
digung nach den §§ 109d bis
109h,

c) u n v e r ä n d e r t

d) Straftaten gegen die öffentliche
Ordnung nach § 127 Absatz 3 und
4 sowie den §§ 129 bis 130,

d) u n v e r ä n d e r t

e) Geld- und Wertzeichenfälschung
nach den §§ 146 und 151, jeweils
auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Abs. 3 und §
152b Abs. 1 bis 4,

e) u n v e r ä n d e r t

f) Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung in den Fällen
der §§ 176, 176c, 176d und, unter
den in § 177 Absatz 6 Satz 2
Nummer 2 genannten Vorausset-
zungen, des § 177,

f) u n v e r ä n d e r t

g) Verbreitung, Erwerb und Besitz
kinder- und jugendpornographi-
scher Inhalte nach § 184b, § 184c
Absatz 2,

g) u n v e r ä n d e r t

h) Mord und Totschlag nach den §§
211 und 212,

h) u n v e r ä n d e r t

i) Straftaten gegen die persönliche
Freiheit nach den §§ 232, 232a
Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 233
Absatz 2, den §§ 233a, 234 bis
234b, 239a und 239b,

i) u n v e r ä n d e r t
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j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs.
1 Nr. 2, Wohnungseinbruchdieb-
stahl nach § 244 Absatz 4 und
schwerer Bandendiebstahl nach §
244a,

j) u n v e r ä n d e r t

k) Straftaten des Raubes und der Er-
pressung nach den §§ 249 bis
255,

k) u n v e r ä n d e r t

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Banden-
hehlerei und gewerbsmäßige Ban-
denhehlerei nach den §§ 260 und
260a,

l) u n v e r ä n d e r t

m) Geldwäsche nach § 261, wenn die
Vortat eine der in den Nummern 1
bis 11 genannten schweren Straf-
taten ist,

m) u n v e r ä n d e r t

n) Betrug und Computerbetrug unter
den in § 263 Abs. 3 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen und im
Falle des § 263 Abs. 5, jeweils
auch in Verbindung mit § 263a
Abs. 2,

n) u n v e r ä n d e r t

o) Subventionsbetrug unter den in §
264 Abs. 2 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen und im Falle des §
264 Abs. 3 in Verbindung mit §
263 Abs. 5,

o) u n v e r ä n d e r t

p) Sportwettbetrug und Manipulation
von berufssportlichen Wettbewer-
ben unter den in § 265e Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen,

p) u n v e r ä n d e r t

q) Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt unter den in § 266a
Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ge-
nannten Voraussetzungen,

q) Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt unter den in § 266a
Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 oder 4
genannten Voraussetzungen,

r) Straftaten der Urkundenfälschung
unter den in § 267 Abs. 3 Satz 2
genannten Voraussetzungen und
im Fall des § 267 Abs. 4, jeweils
auch in Verbindung mit § 268 Abs.
5 oder § 269 Abs. 3, sowie nach §
275 Abs. 2 und § 276 Abs. 2,

r) u n v e r ä n d e r t

s) Bankrott unter den in § 283a Satz
2 genannten Voraussetzungen,

s) u n v e r ä n d e r t
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t) Straftaten gegen den Wettbewerb
nach § 298 und, unter den in §
300 Satz 2 genannten Vorausset-
zungen, nach § 299,

t) u n v e r ä n d e r t

u) gemeingefährliche Straftaten in
den Fällen der §§ 306 bis 306c,
307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1
bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des
§ 310 Abs. 1, der §§ 313, 314, 315
Abs. 3, des § 315b Abs. 3 sowie
der §§ 316a und 316c,

u) u n v e r ä n d e r t

v) Bestechlichkeit und Bestechung
nach den §§ 332 und 334,

v) u n v e r ä n d e r t

2. aus der Abgabenordnung: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Steuerhinterziehung unter den in §
370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
genannten Voraussetzungen, so-
fern der Täter als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Taten nach § 370
Absatz 1 verbunden hat, handelt,
oder unter den in § 370 Absatz 3
Satz 2 Nummer 5 genannten Vo-
raussetzungen,

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer
und bandenmäßiger Schmuggel
nach § 373,

c) Steuerhehlerei im Falle des § 374
Abs. 2,

3. aus dem Anti-Doping-Gesetz: 3. u n v e r ä n d e r t

Straftaten nach § 4 Absatz 4 Nummer
2 Buchstabe b,

4. aus dem Asylgesetz: 4. u n v e r ä n d e r t

a) Verleitung zur missbräuchlichen
Asylantragstellung nach § 84 Abs.
3,

b) gewerbs- und bandenmäßige Ver-
leitung zur missbräuchlichen Asyl-
antragstellung nach § 84a,

5. aus dem Aufenthaltsgesetz: 5. u n v e r ä n d e r t
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a) Einschleusen von Ausländern und
Personen, auf die das Freizügig-
keitsgesetz/EU Anwendung findet,
nach § 96 Absatz 1, 2 und 4,

b) Einschleusen mit Todesfolge und
gewerbs- und bandenmäßiges
Einschleusen nach § 97,

5a. aus dem Ausgangsstoffgesetz: 5a. u n v e r ä n d e r t

Straftaten nach § 13 Absatz 3,

6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 6. u n v e r ä n d e r t

vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17
und 18 des Außenwirtschaftsgesetzes,

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 7. u n v e r ä n d e r t

a) Straftaten nach einer in § 29 Abs.
3 Satz 2 Nr. 1 in Bezug genomme-
nen Vorschrift unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen,

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie den §§
30a und 30b,

7a. aus dem Konsumcannabisgesetz: 7a. u n v e r ä n d e r t

c) Straftaten nach einer in § 34 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug
genommenen Vorschrift unter den
dort genannten Voraussetzungen,

d) Straftaten nach § 34 Absatz 4,

7b. aus dem Medizinal-Cannabisgesetz: 7b. u n v e r ä n d e r t

e) Straftaten nach einer in § 25 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 1 in Bezug
genommenen Vorschrift unter den
dort genannten Voraussetzungen,

f) Straftaten nach § 25 Absatz 5,
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8. aus dem Grundstoffüberwachungsge-
setz:

8. u n v e r ä n d e r t

Straftaten nach § 19 Abs. 1 unter den
in § 19 Abs. 3 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen,

9. aus dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen:

9. u n v e r ä n d e r t

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3
und § 20 Abs. 1 und 2 sowie § 20a
Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 21,

b) Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3,

9a. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-
Gesetz:

9a. u n v e r ä n d e r t

Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer
1 Buchstabe a,

10. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 10. u n v e r ä n d e r t

a) Völkermord nach § 6,

b) Verbrechen gegen die Menschlich-
keit nach § 7,

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8
bis 12,

d) Verbrechen der Aggression nach §
13,

11. aus dem Waffengesetz: 11. aus dem Waffengesetz:

a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3, a) u n v e r ä n d e r t

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1
und 2 Buchstabe c und d sowie
Abs. 5 und 6.

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1
und 2 Buchstabe c und d sowie
Abs. 5 und 6,

12. aus dem Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz:

 Straftaten nach § 9.
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(3) Die Anordnung darf sich nur ge-
gen den Beschuldigten oder gegen Perso-
nen richten, von denen auf Grund bestimm-
ter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für
den Beschuldigten bestimmte oder von ihm
herrührende Mitteilungen entgegennehmen
oder weitergeben oder dass der Beschul-
digte ihren Anschluss oder ihr informations-
technisches System benutzt.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Auf Grund der Anordnung einer
Überwachung und Aufzeichnung der Tele-
kommunikation hat jeder, der Telekommu-
nikationsdienste erbringt oder daran mit-
wirkt, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft
und ihren im Polizeidienst tätigen Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) diese Maßnahmen zu er-
möglichen und die erforderlichen Auskünfte
unverzüglich zu erteilen. Ob und in wel-
chem Umfang hierfür Vorkehrungen zu tref-
fen sind, bestimmt sich nach dem Telekom-
munikationsgesetz und der Telekommuni-
kations-Überwachungsverordnung. § 95
Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 1
Satz 2 und 3 ist technisch sicherzustellen,
dass

(5) u n v e r ä n d e r t

1. ausschließlich überwacht und aufge-
zeichnet werden können:

a) die laufende Telekommunikation
(Absatz 1 Satz 2), oder

b) Inhalte und Umstände der Kom-
munikation, die ab dem Zeitpunkt
der Anordnung nach § 100e Ab-
satz 1 auch während des laufen-
den Übertragungsvorgangs im öf-
fentlichen Telekommunikations-
netz hätten überwacht und aufge-
zeichnet werden können (Absatz 1
Satz 3),

2. an dem informationstechnischen Sys-
tem nur Veränderungen vorgenommen
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind, und
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3. die vorgenommenen Veränderungen
bei Beendigung der Maßnahme, soweit
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand
der Technik gegen unbefugte Nutzung zu
schützen. Kopierte Daten sind nach dem
Stand der Technik gegen Veränderung, un-
befugte Löschung und unbefugte Kenntnis-
nahme zu schützen.

(6) Bei jedem Einsatz des techni-
schen Mittels sind zu protokollieren

(6) u n v e r ä n d e r t

1. die Bezeichnung des technischen Mit-
tels und der Zeitpunkt seines Einsat-
zes,

2. die Angaben zur Identifizierung des in-
formationstechnischen Systems und
die daran vorgenommenen nicht nur
flüchtigen Veränderungen,

3. die Angaben, die die Feststellung der
erhobenen Daten ermöglichen, und

4. die Organisationseinheit, die die Maß-
nahme durchführt.
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Abgabenordnung Abgabenordnung

( - AO)
vom: 16.03.1976

( - AO)
vom: 16.03.1976

§ 31a § 31a

Mitteilungen zur Bekämpfung der illega-
len Beschäftigung und des Leistungs-

missbrauchs

Mitteilungen zur Bekämpfung der illega-
len Beschäftigung und des Leistungs-

missbrauchs

(1) Die Offenbarung der nach § 30 ge-
schützten Daten der betroffenen Person ist
zulässig, soweit sie erforderlich sind

(1) Die Offenbarung der nach § 30 ge-
schützten Daten der betroffenen Person ist
zulässig, soweit sie erforderlich sind

1. für die Durchführung eines Strafverfah-
rens, eines Bußgeldverfahrens oder ei-
nes anderen gerichtlichen oder Verwal-
tungsverfahrens mit dem Ziel

1. u n v e r ä n d e r t

a) der Bekämpfung von illegaler Be-
schäftigung oder Schwarzarbeit o-
der

b) der Entscheidung

aa) über Erteilung, Rücknahme o-
der Widerruf einer Erlaubnis
nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz oder

bb) über Bewilligung, Gewährung,
Rückforderung, Erstattung,
Weitergewährung oder Belas-
sen einer Leistung aus öffent-
lichen Mitteln,

2. für die Prüfung des Vorliegens oder die
Geltendmachung eines Anspruchs auf
Rückgewähr einer Leistung aus öffent-
lichen Mitteln oder

2. für die Prüfung des Vorliegens oder die
Geltendmachung eines Anspruchs auf
Rückgewähr einer Leistung aus öffent-
lichen Mitteln

3. für die Prüfung des Vorliegens oder die
Geltendmachung eines gesetzlichen
Anspruchs auf Schadensersatz aus ei-
ner vorsätzlich begangenen unerlaub-
ten Handlung, auf Grund derer eine
Leistung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt wurde.

3. für die Prüfung des Vorliegens oder die
Geltendmachung eines gesetzlichen
Anspruchs auf Schadensersatz aus ei-
ner vorsätzlich begangenen unerlaub-
ten Handlung, auf Grund derer eine
Leistung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt wurde oder
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4. für den automatisierten Abruf nach
§ 26 Absatz 2 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes zur Durch-
führung der automationsgestützten
Analyse und Bewertung hinsichtlich
möglicher Risiken für das Auftreten
von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung nach § 26 Absatz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes.

In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer
2 ist die Offenbarung auf Ersuchen der zu-
ständigen Stellen auch zulässig, soweit sie
für die Durchführung eines Strafverfahrens
wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung
aus öffentlichen Mitteln erforderlich ist. Die
für die Verwaltung einer Leistung aus öf-
fentlichen Mitteln zuständige öffentliche
Stelle darf die ihr von Finanzbehörden
nach Satz 1 übermittelten Informationen
abweichend von § 30 Absatz 11 an die für
die Verfolgung einer Straftat hinsichtlich
der von ihr bewilligten Leistung zuständige
Stelle weiterleiten, wenn dies auch nach
den für sie geltenden Vorschriften über die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu
anderen Zwecken zulässig ist.

In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe bb oder Nummer
2 ist die Offenbarung auf Ersuchen der zu-
ständigen Stellen auch zulässig, soweit sie
für die Durchführung eines Strafverfahrens
wegen einer zu Unrecht erlangten Leistung
aus öffentlichen Mitteln erforderlich ist. Die
für die Verwaltung einer Leistung aus öf-
fentlichen Mitteln zuständige öffentliche
Stelle darf die ihr von Finanzbehörden
nach Satz 1 übermittelten Informationen
abweichend von § 30 Absatz 11 an die für
die Verfolgung einer Straftat hinsichtlich
der von ihr bewilligten Leistung zuständige
Stelle weiterleiten, wenn dies auch nach
den für sie geltenden Vorschriften über die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu
anderen Zwecken zulässig ist.

(2) Die Finanzbehörden sind in den
Fällen des Absatzes 1 verpflichtet, der zu-
ständigen Stelle die jeweils benötigten Tat-
sachen mitzuteilen. In den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
und Nummer 2 erfolgt die Mitteilung auch
auf Antrag der betroffenen Person. Die Mit-
teilungspflicht nach den Sätzen 1 und 2 be-
steht nicht, soweit deren Erfüllung mit ei-
nem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden wäre.

(2) u n v e r ä n d e r t
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Umsatzsteuergesetz Umsatzsteuergesetz

( - UStG)
vom: 26.11.1979 - zuletzt geän-

dert durch Art. 27 G v.
2.12.2024 I Nr. 387

Mittelbare Änderung durch Art.
52 G v. 2.12.2024 I Nr. 387

( - UStG)
vom: 26.11.1979 - zuletzt geän-

dert durch Art. 27 G v.
2.12.2024 I Nr. 387

Mittelbare Änderung durch Art.
52 G v. 2.12.2024 I Nr. 387

§ 15 § 15

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug

(1) Der Unternehmer kann die folgen-
den Vorsteuerbeträge abziehen:

(1) u n v e r ä n d e r t

1. die gesetzlich geschuldete Steuer für
Lieferungen und sonstige Leistungen,
die von einem anderen Unternehmer
für sein Unternehmen ausgeführt wor-
den sind. Die Ausübung des Vorsteu-
erabzugs setzt voraus, dass der Unter-
nehmer eine nach den §§ 14, 14a aus-
gestellte Rechnung besitzt. Soweit der
gesondert ausgewiesene Steuerbetrag
auf eine Zahlung vor Ausführung die-
ser Umsätze entfällt, ist er bereits ab-
ziehbar, wenn die Rechnung vorliegt
und die Zahlung geleistet worden ist;

2. die entstandene Einfuhrumsatzsteuer
für Gegenstände, die für sein Unter-
nehmen nach § 1 Absatz 1 Nummer 4
eingeführt worden sind;

3. die Steuer für den innergemeinschaftli-
chen Erwerb von Gegenständen für
sein Unternehmen, wenn der innerge-
meinschaftliche Erwerb nach § 3d Satz
1 im Inland bewirkt wird;

4. die Steuer für Leistungen im Sinne des
§ 13b Absatz 1 und 2, die für sein Un-
ternehmen ausgeführt worden sind.
Soweit die Steuer auf eine Zahlung vor
Ausführung dieser Leistungen entfällt,
ist sie abziehbar, wenn die Zahlung ge-
leistet worden ist;



- 2 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

5. die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 geschul-
dete Steuer für Umsätze, die für sein
Unternehmen ausgeführt worden sind.

Nicht als für das Unternehmen ausgeführt
gilt die Lieferung, die Einfuhr oder der in-
nergemeinschaftliche Erwerb eines Gegen-
stands, den der Unternehmer zu weniger
als 10 Prozent für sein Unternehmen nutzt.

(1a) Nicht abziehbar sind Vorsteuerbe-
träge, die auf Aufwendungen, für die das
Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1
bis 4, 7 oder des § 12 Nr. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes gilt, entfallen. Dies gilt
nicht für Bewirtungsaufwendungen, soweit
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes einen Abzug angemesse-
ner und nachgewiesener Aufwendungen
ausschließt.

u n v e r ä n d e r t

(1b) Verwendet der Unternehmer
ein Grundstück sowohl für Zwecke seines
Unternehmens als auch für Zwecke, die
außerhalb des Unternehmens liegen, oder
für den privaten Bedarf seines Personals,
ist die Steuer für die Lieferungen, die Ein-
fuhr und den innergemeinschaftlichen Er-
werb sowie für die sonstigen Leistungen im
Zusammenhang mit diesem Grundstück
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen, so-
weit sie nicht auf die Verwendung des
Grundstücks für Zwecke des Unterneh-
mens entfällt. Bei Berechtigungen, für die
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke gelten, und bei Gebäu-
den auf fremdem Grund und Boden ist Satz
1 entsprechend anzuwenden.

(1b) u n v e r ä n d e r t

(2) Vom Vorsteuerabzug ausge-
schlossen ist die Steuer für die Lieferun-
gen, die Einfuhr und den innergemein-
schaftlichen Erwerb von Gegenständen so-
wie für die sonstigen Leistungen, die der
Unternehmer zur Ausführung folgender
Umsätze verwendet:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. steuerfreie Umsätze;

2. Umsätze im Ausland, die steuerfrei wä-
ren, wenn sie im Inland ausgeführt
würden;
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3. Umsätze im übrigen Gemeinschaftsge-
biet, die auf Grund der Sonderregelung
für Kleinunternehmer des jeweiligen
Mitgliedstaates steuerfrei sind.

Gegenstände oder sonstige Leistungen,
die der Unternehmer zur Ausführung einer
Einfuhr oder eines innergemeinschaftlichen
Erwerbs verwendet, sind den Umsätzen
zuzuordnen, für die der eingeführte oder in-
nergemeinschaftlich erworbene Gegen-
stand verwendet wird.

(3) Der Ausschluss vom Vorsteuerab-
zug nach Absatz 2 tritt nicht ein, wenn die
Umsätze

(3) u n v e r ä n d e r t

1. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 o-
der nach den in § 26 Abs. 5 be-
zeichneten Vorschriften steuerfrei
sind oder

b) nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a
bis g, Nummer 10 oder Nummer
11 steuerfrei sind und sich unmit-
telbar auf Gegenstände beziehen,
die in das Drittlandsgebiet ausge-
führt werden;

2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1
Nr. 2

a) nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 o-
der nach den in § 26 Abs. 5 be-
zeichneten Vorschriften steuerfrei
wären oder

b) nach § 4 Nummer 8 Buchstabe a
bis g, Nummer 10 oder Nummer
11 steuerfrei wären und der Leis-
tungsempfänger im Drittlandsge-
biet ansässig ist oder diese Um-
sätze sich unmittelbar auf Gegen-
stände beziehen, die in das Dritt-
landsgebiet ausgeführt werden.

Satz 1 gilt nicht für Umsätze, die auch un-
ter Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder § 19
fallen.
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(4) Verwendet der Unternehmer einen
für sein Unternehmen gelieferten, einge-
führten oder innergemeinschaftlich erwor-
benen Gegenstand oder eine von ihm in
Anspruch genommene sonstige Leistung
nur zum Teil zur Ausführung von Umsät-
zen, die den Vorsteuerabzug ausschließen,
so ist der Teil der jeweiligen Vorsteuerbe-
träge nicht abziehbar, der den zum Aus-
schluss vom Vorsteuerabzug führenden
Umsätzen wirtschaftlich zuzuordnen ist.
Der Unternehmer kann die nicht abziehba-
ren Teilbeträge im Wege einer sachgerech-
ten Schätzung ermitteln. Eine Ermittlung
des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuer-
beträge nach dem Verhältnis der Umsätze,
die den Vorsteuerabzug ausschließen, zu
den Gesamtumsätzen ist nur zulässig,
wenn keine andere, präzisere wirtschaftli-
che Zuordnung möglich ist. In den Fällen
des Absatzes 1b gelten die Sätze 1 bis 3
entsprechend.

(4) Verwendet der Unternehmer einen
für sein Unternehmen gelieferten, einge-
führten oder innergemeinschaftlich erwor-
benen Gegenstand oder eine von ihm in
Anspruch genommene sonstige Leistung
nur zum Teil zur Ausführung von Umsät-
zen, die den Vorsteuerabzug ausschließen,
so ist der Teil der jeweiligen Vorsteuerbe-
träge nicht abziehbar, der den zum Aus-
schluss vom Vorsteuerabzug führenden
Umsätzen wirtschaftlich zuzuordnen ist.
Der Unternehmer kann die nicht abziehba-
ren Teilbeträge im Wege einer sachgerech-
ten Schätzung ermitteln. Eine Ermittlung
des nicht abziehbaren Teils der Vorsteuer-
beträge nach dem Verhältnis der Umsätze,
die den Vorsteuerabzug ausschließen, zu
den Gesamtumsätzen ist nur zulässig,
wenn keine andere, präzisere wirtschaftli-
che Zuordnung möglich ist. Für Grundstü-
cke ist dabei eine Aufteilung nach dem
Verhältnis der Nutzflächen vorzuneh-
men, es sei denn, eine andere Methode
führt zu einer im Vergleich dazu präzise-
ren wirtschaftlichen Zuordnung. In den
Fällen des Absatzes 1b gelten die Sätze 1
bis 4 entsprechend.

(4a) Für Fahrzeuglieferer (§ 2a)
gelten folgende Einschränkungen des Vor-
steuerabzugs:

(4a) u n v e r ä n d e r t

1. Abziehbar ist nur die auf die Lieferung,
die Einfuhr oder den innergemein-
schaftlichen Erwerb des neuen Fahr-
zeugs entfallende Steuer.

2. Die Steuer kann nur bis zu dem Betrag
abgezogen werden, der für die Liefe-
rung des neuen Fahrzeugs geschuldet
würde, wenn die Lieferung nicht steu-
erfrei wäre.

3. Die Steuer kann erst in dem Zeitpunkt
abgezogen werden, in dem der Fahr-
zeuglieferer die innergemeinschaftliche
Lieferung des neuen Fahrzeugs aus-
führt.
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(4b) Für Unternehmer, die nicht
im Gemeinschaftsgebiet ansässig sind und
die nur Steuer nach § 13b Absatz 5, nur
Steuer nach § 13b Absatz 5 und § 13a Ab-
satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 14c
Absatz 1 oder nur Steuer nach § 13b Ab-
satz 5 und § 13a Absatz 1 Nummer 4
schulden, gelten die Einschränkungen des
§ 18 Absatz 9 Satz 5 und 6 entsprechend.

(4b) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung nähere Bestim-
mungen darüber treffen,

(5) u n v e r ä n d e r t

1. in welchen Fällen und unter welchen
Voraussetzungen zur Vereinfachung
des Besteuerungsverfahrens für den
Vorsteuerabzug auf eine Rechnung im
Sinne des § 14 oder auf einzelne An-
gaben in der Rechnung verzichtet wer-
den kann,

2. unter welchen Voraussetzungen, für
welchen Besteuerungszeitraum und in
welchem Umfang zur Vereinfachung o-
der zur Vermeidung von Härten in den
Fällen, in denen ein anderer als der
Leistungsempfänger ein Entgelt ge-
währt (§ 10 Abs. 1 Satz 3), der andere
den Vorsteuerabzug in Anspruch neh-
men kann, und

3. wann in Fällen von geringer steuerli-
cher Bedeutung zur Vereinfachung o-
der zur Vermeidung von Härten bei der
Aufteilung der Vorsteuerbeträge (Ab-
satz 4) Umsätze, die den Vorsteuerab-
zug ausschließen, unberücksichtigt
bleiben können oder von der Zuord-
nung von Vorsteuerbeträgen zu diesen
Umsätzen abgesehen werden kann.
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Gesetz zur Einrichtung und
zum Betrieb eines Registers

zum Schutz des Wettbewerbs
um öffentliche Aufträge und

Konzessionen

Gesetz zur Einrichtung und
zum Betrieb eines Registers

zum Schutz des Wettbewerbs
um öffentliche Aufträge und

Konzessionen

(Wettbewerbsregistergesetz -
WRegG)

vom: 18.07.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 12 G v.

28.6.2023 I Nr. 172

(Wettbewerbsregistergesetz -
WRegG)

vom: 18.07.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 12 G v.

28.6.2023 I Nr. 172

§ 2 § 2

Eintragungsvoraussetzungen Eintragungsvoraussetzungen

(1) In das Wettbewerbsregister sind
einzutragen:

(1) In das Wettbewerbsregister sind
einzutragen:

1. rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lungen und Strafbefehle, die wegen ei-
ner der folgenden Straftaten ergangen
sind:

1. u n v e r ä n d e r t

a) in § 123 Absatz 1 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen aufgeführte Straftaten,

b) Betrug nach § 263 des Strafge-
setzbuchs und Subventionsbetrug
nach § 264 des Strafgesetzbuchs,
soweit sich die Straftat gegen öf-
fentliche Haushalte richtet,

c) Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt nach § 266a des
Strafgesetzbuchs,

d) Steuerhinterziehung nach § 370
der Abgabenordnung oder

e) wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Ausschreibungen
nach § 298 des Strafgesetzbuchs;
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2. rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lungen und Strafbefehle sowie rechts-
kräftige Bußgeldentscheidungen, die
wegen einer der folgenden Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten ergangen
sind, sofern auf Freiheitsstrafe von
mehr als drei Monaten oder Geldstrafe
von mehr als 90 Tagessätzen erkannt
oder eine Geldbuße von wenigstens
zweitausendfünfhundert Euro festge-
setzt worden ist:

2. rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lungen und Strafbefehle sowie rechts-
kräftige Bußgeldentscheidungen, die
wegen einer der folgenden Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten ergangen
sind, sofern auf Freiheitsstrafe von
mehr als drei Monaten oder Geldstrafe
von mehr als 90 Tagessätzen erkannt
oder eine Geldbuße von wenigstens
zweitausendfünfhundert Euro festge-
setzt worden ist:

a) nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, den
§§ 10 bis 11 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes vom 23.
Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das
zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 6. März 2017 (BGBl. I S.
399) geändert worden ist,

a) nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, Ab-
satz 2 Nummer 3 und Absatz 3
und nach den §§ 9 bis 11 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I
S. 1842), das zuletzt durch Artikel
24 des Gesetzes vom 6. Mai
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geän-
dert worden ist,

b) nach § 404 Absatz 1 und 2 Num-
mer 3 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch – Arbeitsförderung –
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
März 1997, BGBl. I S. 594, 595),
das zuletzt durch Artikel 6 Absatz
8 des Gesetzes vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228) geändert worden
ist,

b) nach § 404 Absatz 1 und 2 Num-
mer 3 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch – Arbeitsförderung –
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
März 1997, BGBl. I S. 594, 595),
das zuletzt durch Artikel 60 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert
worden ist,

c) nach den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1
Nummer 1, 1c, 1d, 1f und 2 des
Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Februar 1995
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Februar 2017 (BGBl. I S. 258) ge-
ändert worden ist,

c) nach den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1
Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 7b
und 11 bis 17 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3.
Februar 1995 (BGBl. I S. 158), das
zuletzt durch Artikel 55 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert
worden ist,

d) nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis
8, 10 und 11 sowie Absatz 2 des
Mindestlohngesetzes vom 11. Au-
gust 2014 (BGBl. I S. 1348), das
zuletzt durch Artikel 6 Absatz 39
des Gesetzes vom 13. April 2017
(BGBl. I S. 872) geändert worden
ist, oder

d) nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis
8, 10 und 11 sowie Absatz 2 des
Mindestlohngesetzes vom 11. Au-
gust 2014 (BGBl. I S. 1348), das
zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 28. Juni 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 172) geändert worden
ist,
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e) nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis
9 und 11 sowie Absatz 2 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBl. I S.
799), das zuletzt durch Artikel 6
Absatz 40 des Gesetzes vom 13.
April 2017 (BGBl. I S. 872) geän-
dert worden ist;

e) nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis
9 und 11 sowie Absatz 2 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBl. I
S. 799), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 28. Juni
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) geän-
dert worden ist;

3. rechtskräftige Bußgeldentscheidungen,
die nach § 30 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten, auch in Verbindung
mit § 130 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten, wegen Straftaten
nach Nummer 1 oder Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten nach Nummer 2
ergangen sind; oder

3. u n v e r ä n d e r t

4. rechtskräftige Bußgeldentscheidungen,
die wegen Ordnungswidrigkeiten nach
§ 24 Absatz 1 des Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetzes vom 16. Juli
2021 (BGBl. I S. 2959) ergangen sind,
wenn ein Bußgeld von wenigstens ein-
hundertfünfundsiebzigtausend Euro
festgesetzt worden ist.

4. u n v e r ä n d e r t

(2) In das Wettbewerbsregister wer-
den ferner Bußgeldentscheidungen einge-
tragen, die wegen Ordnungswidrigkeiten
nach § 81 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2
Nummer 1 in Verbindung mit § 1 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen ergangen sind, wenn eine Geldbuße
von wenigstens fünfzigtausend Euro fest-
gesetzt worden ist. Nicht eingetragen wer-
den Bußgeldentscheidungen, die nach §
81a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen ergangen
sind.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Eintragung von strafgerichtli-
chen Entscheidungen und Bußgeldent-
scheidungen nach Absatz 1 Nummer 1 und
2 und von Entscheidungen gegen eine na-
türliche Person nach Absatz 2 erfolgt nur,
wenn das Verhalten der natürlichen Person
einem Unternehmen zuzurechnen ist. Das
ist der Fall, wenn die natürliche Person als
für die Leitung des Unternehmens Verant-
wortliche gehandelt hat, wozu auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder
die sonstige Ausübung von Kontrollbefug-
nissen in leitender Stellung gehört.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Unternehmen im Sinne dieses Ge-
setzes ist jede natürliche oder juristische
Person oder eine Gruppe solcher Perso-
nen, die auf dem Markt die Lieferung von
Waren, die Ausführung von Bauleistungen
oder die Erbringung von sonstigen Leistun-
gen anbietet. Erlischt eine juristische Per-
son oder eine Personenvereinigung mit Un-
ternehmenseigenschaft nachträglich, steht
dies der Eintragung nicht entgegen.

(4) u n v e r ä n d e r t
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Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns

Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns

(Mindestlohngesetz - MiLoG)
vom: 11.08.2014 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

(Mindestlohngesetz - MiLoG)
vom: 11.08.2014 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

§ 15 § 15

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung und anderer Behörden; Mitwir-

kungspflichten des Arbeitgebers

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung und anderer Behörden; Mitwir-

kungspflichten des Arbeitgebers

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
sind entsprechend anzuwenden mit der
Maßgabe, dass

Die §§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 20, 22
und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden
mit der Maßgabe, dass

1. die dort genannten Behörden auch
Einsicht in Arbeitsverträge, Nieder-
schriften nach § 2 des Nachweisgeset-
zes und andere Geschäftsunterlagen
nehmen können, die mittelbar oder un-
mittelbar Auskunft über die Einhaltung
des Mindestlohns nach § 20 geben,
und

1. u n v e r ä n d e r t

2. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes zur Mitwir-
kung Verpflichteten diese Unterlagen
vorzulegen haben.

2. u n v e r ä n d e r t

§ 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 19 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes fin-
den entsprechende Anwendung.
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§ 16 § 16

Meldepflicht Meldepflicht

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land, der eine Arbeitnehmerin oder einen
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer in den in § 2a
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes beschäftigt, ist verpflich-
tet, vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleis-
tung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache bei der zuständigen Be-
hörde der Zollverwaltung nach Absatz 6
vorzulegen, die die für die Prüfung wesent-
lichen Angaben enthält. Wesentlich sind
die Angaben über

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land, der eine Arbeitnehmerin oder einen
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer in den in § 2a
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes beschäftigt, ist verpflich-
tet, vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleis-
tung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache bei der zuständigen Be-
hörde der Zollverwaltung vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben
enthält. Wesentlich sind die Angaben über

1. den Familiennamen, den Vornamen
und das Geburtsdatum der von ihm im
Geltungsbereich dieses Gesetzes be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer,

1. den Familiennamen, den Vornamen,
das Geburtsdatum, die Staatsangehö-
rigkeit und Kontaktdaten der von ihm
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer,

2. den Beginn und die voraussichtliche
Dauer der Beschäftigung,

2. u n v e r ä n d e r t

3. den Ort der Beschäftigung, 3. u n v e r ä n d e r t

4. den Ort im Inland, an dem die nach §
17 erforderlichen Unterlagen bereitge-
halten werden,

4. u n v e r ä n d e r t

5. den Familiennamen, den Vornamen,
das Geburtsdatum und die Anschrift in
Deutschland der oder des verantwort-
lich Handelnden,

5. den Familiennamen, den Vornamen
und die Anschrift in Deutschland einer
oder eines Zustellungsbevollmäch-
tigten,

6. die Branche, in die die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen, und

6. die Branche, in die die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen,

7. den Familiennamen, den Vornamen
und die Anschrift in Deutschland einer
oder eines Zustellungsbevollmächtig-
ten, soweit diese oder dieser nicht mit
der oder dem in Nummer 5 genannten
verantwortlich Handelnden identisch
ist.

7. die Tätigkeit oder die Position der
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
beschäftigten Arbeitnehmerinnen o-
der Arbeitnehmer für die Dauer der
Beschäftigung und
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8. den Familiennamen, den Vornamen
oder die Firma sowie die Anschrift
des Auftraggebers.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 un-
verzüglich zu melden.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 un-
verzüglich zu melden.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein
Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ver-
pflichtet, der zuständigen Behörde der Zoll-
verwaltung vor Beginn der Beschäftigung
einer Kraftfahrerin oder eines Kraftfahrers
für die Durchführung von Güter- oder Per-
sonenbeförderungen im Inland nach § 36
Absatz 1 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes eine Anmeldung mit folgenden An-
gaben elektronisch zuzuleiten:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. die Identität des Unternehmens, sofern
diese verfügbar ist in Form der Num-
mer der Gemeinschaftslizenz,

2. den Familiennamen und den Vorna-
men sowie die Anschrift im Niederlas-
sungsstaat eines oder einer Zustel-
lungsbevollmächtigten,

3. den Familiennamen, den Vornamen,
das Geburtsdatum, die Anschrift und
die Führerscheinnummer der Kraftfah-
rerin oder des Kraftfahrers,

4. den Beginn des Arbeitsvertrags der
Kraftfahrerin oder des Kraftfahrers und
das auf diesen Vertrag anwendbare
Recht,

5. den voraussichtlichen Beginn und das
voraussichtliche Ende der Beschäfti-
gung der Kraftfahrerin oder des Kraft-
fahrers im Inland,

6. die amtlichen Kennzeichen der für die
Beschäftigung im Inland einzusetzen-
den Kraftfahrzeuge,
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7. ob es sich bei den von der Kraftfahre-
rin oder dem Kraftfahrer zu erbringen-
den Verkehrsdienstleistungen um Gü-
terbeförderung oder Personenbeförde-
rung und grenzüberschreitende Beför-
derung oder Kabotage handelt;

die Anmeldung ist mittels der elektroni-
schen Schnittstelle des Binnenmarkt-Infor-
mationssystems nach Artikel 1 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25.
Oktober 2012 über die Verwaltungszusam-
menarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Infor-
mationssystems und zur Aufhebung der
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission
(„IMI-Verordnung“) (ABI. L 316 vom
14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/1055 (ABI. L 249 vom
31.7.2020, S. 17) geändert worden ist, zu-
zuleiten. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland eine Arbeitnehmerin oder einen
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleis-
tung einem Entleiher, hat der Verleiher in
den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Wirtschaftsberei-
chen oder Wirtschaftszweigen unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung
der zuständigen Behörde der Zollverwal-
tung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache mit folgenden Angaben zu-
zuleiten:

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland eine Arbeitnehmerin oder einen
Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehme-
rinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleis-
tung einem Entleiher, hat der Verleiher in
den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Wirtschaftsberei-
chen oder Wirtschaftszweigen unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung
der zuständigen Behörde der Zollverwal-
tung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache mit folgenden Angaben zu-
zuleiten:

1. den Familiennamen, den Vornamen
und das Geburtsdatum der überlasse-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer,

1. den Familiennamen, den Vornamen,
das Geburtsdatum, die Staatsangehö-
rigkeit und Kontaktdaten der überlas-
senen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer,

2. den Beginn und die Dauer der Überlas-
sung,

2. u n v e r ä n d e r t

3. den Ort der Beschäftigung, 3. u n v e r ä n d e r t

4. den Ort im Inland, an dem die nach §
17 erforderlichen Unterlagen bereitge-
halten werden,

4. u n v e r ä n d e r t
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5. den Familiennamen, den Vornamen
und die Anschrift in Deutschland einer
oder eines Zustellungsbevollmächtig-
ten des Verleihers,

5. u n v e r ä n d e r t

6. die Branche, in die die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen,

6. u n v e r ä n d e r t

7. den Familiennamen, den Vornamen o-
der die Firma sowie die Anschrift des
Entleihers.

7. die Tätigkeit oder die Position der
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer für die Dauer der
Beschäftigung und

8. den Familiennamen, den Vornamen
oder die Firma sowie die Anschrift
des Entleihers.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

1. dass, auf welche Weise und unter wel-
chen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen eine Anmel-
dung, eine Änderungsmeldung und die
Versicherung abweichend von Absatz
1 Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1
und 2 und Absatz 4 elektronisch über-
mittelt werden kann,

1. dass, auf welche Weise und unter wel-
chen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen eine Anmel-
dung oder eine Änderungsmeldung
abweichend von Absatz 1 Satz 1 und
3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 elektro-
nisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine
Änderungsmeldung ausnahmsweise
entfallen kann, und

2. u n v e r ä n d e r t

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht o-
der abgewandelt werden kann, sofern
die entsandten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Rahmen einer regel-
mäßig wiederkehrenden Werk- oder
Dienstleistung eingesetzt werden oder
sonstige Besonderheiten der zu erbrin-
genden Werk- oder Dienstleistungen
dies erfordern.

3. u n v e r ä n d e r t
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(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die zustän-
dige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 3 Satz 1 bestimmen.

(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die zustän-
dige Behörde nach Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 bestim-
men.

§ 19 § 19

Ausschluss von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge

Ausschluss von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sol-
len Bewerberinnen oder Bewerber für eine
angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen
Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit
ausgeschlossen werden, die wegen eines
Verstoßes nach § 21 Absatz 1 Nummer 1
bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 mit einer
Geldbuße von wenigstens zweitausend-
fünfhundert Euro belegt worden sind.

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sol-
len Bewerberinnen oder Bewerber für eine
angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen
Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit
ausgeschlossen werden, die wegen eines
Verstoßes nach § 21 Absatz 1 Nummer 1
bis 10, 12 und 13 oder Absatz 2 mit einer
Geldbuße von wenigstens zweitausend-
fünfhundert Euro belegt worden sind.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21
Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder
Absatz 2 zuständigen Behörden dürfen öf-
fentlichen Auftraggebern nach § 99 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen und solchen Stellen, die von öffent-
lichen Auftraggebern zugelassene Präqua-
lifikationsverzeichnisse oder Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnisse führen, auf
Verlangen die erforderlichen Auskünfte ge-
ben.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21
Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13 oder
Absatz 2 zuständigen Behörden dürfen öf-
fentlichen Auftraggebern nach § 99 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen und solchen Stellen, die von öffent-
lichen Auftraggebern zugelassene Präqua-
lifikationsverzeichnisse oder Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnisse führen, auf
Verlangen die erforderlichen Auskünfte ge-
ben.
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(3) Öffentliche Auftraggeber nach Ab-
satz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit
beim Wettbewerbsregister Auskünfte über
rechtskräftige Bußgeldentscheidungen we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21
Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder
Absatz 2 an oder verlangen von Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern eine Erklärung,
dass die Voraussetzungen für einen Aus-
schluss nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im
Falle einer Erklärung der Bewerberin oder
des Bewerbers können öffentliche Auftrag-
geber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich
Auskünfte des Wettbewerbsregisters anfor-
dern.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Ab-
satz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit
beim Wettbewerbsregister Auskünfte über
rechtskräftige Bußgeldentscheidungen we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21
Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13 oder
Absatz 2 an oder verlangen von Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern eine Erklärung,
dass die Voraussetzungen für einen Aus-
schluss nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im
Falle einer Erklärung der Bewerberin oder
des Bewerbers können öffentliche Auftrag-
geber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich
Auskünfte des Wettbewerbsregisters anfor-
dern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von
30 000 Euro fordert der öffentliche Auftrag-
geber nach Absatz 2 für die Bewerberin o-
der den Bewerber, die oder der den Zu-
schlag erhalten soll, vor der Zuschlagser-
teilung eine Auskunft aus dem Wettbe-
werbsregisters an.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Vor der Entscheidung über den
Ausschluss ist die Bewerberin oder der Be-
werber zu hören.

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 21 § 21

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 o-
der 3 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes eine Prüfung nicht dul-
det oder bei einer Prüfung nicht mit-
wirkt,

1. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
eine Prüfung nicht duldet oder bei ei-
ner Prüfung nicht mitwirkt,

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
das Betreten eines Grundstücks oder
Geschäftsraums nicht duldet,

2. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
das Betreten eines Grundstücks oder
Geschäftsraums nicht duldet,
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3. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes eine dort genannte
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig erteilt,

4. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes eine dort genannte
Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig
bereitstellt oder nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vorlegt,

5. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes die Einsicht in eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig ermöglicht,

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes Daten
nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig übermittelt,

entfällt

4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, Absatz
2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine An-
meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt o-
der nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig zuleitet,

6. u n v e r ä n d e r t

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 oder
Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmel-
dung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig macht,

7. u n v e r ä n d e r t
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6. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch
in Verbindung mit Satz 2, eine Auf-
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstellt o-
der nicht oder nicht mindestens zwei
Jahre aufbewahrt,

8. u n v e r ä n d e r t

7. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen
Weise bereithält,

9. u n v e r ä n d e r t

8. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 1 nicht
sicherstellt, dass die dort genannten
Unterlagen zur Verfügung stehen,

10. u n v e r ä n d e r t

9. entgegen § 17 Absatz 2a Satz 2 eine
Unterlage nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt,

11. u n v e r ä n d e r t

10. entgegen § 17 Absatz 2b Satz 1 oder 3
eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig über-
mittelt oder

12. u n v e r ä n d e r t

11. entgegen § 20 das dort genannte Ar-
beitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig
zahlt.

13. u n v e r ä n d e r t

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
Werk- oder Dienstleistungen in erhebli-
chem Umfang ausführen lässt, indem er als
Unternehmer einen anderen Unternehmer
beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig
nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung
dieses Auftrags

(2) u n v e r ä n d e r t

1. entgegen § 20 das dort genannte Ar-
beitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig
zahlt oder

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder
zulässt, dass ein Nachunternehmer tä-
tig wird, der entgegen § 20 das dort
genannte Arbeitsentgelt nicht oder
nicht rechtzeitig zahlt.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 und
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro, in den übrigen
Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißig-
tausend Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 13 und
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 8 mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro
und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro geahndet
werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind die in
§ 14 genannten Behörden jeweils für ihren
Geschäftsbereich.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Für die Vollstreckung zugunsten
der Behörden des Bundes und der bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts sowie für die Vollziehung
des Vermögensarrestes nach § 111e der
Strafprozessordnung in Verbindung mit §
46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten durch die in § 14 genannten Behörden
gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
des Bundes.

(5) u n v e r ä n d e r t
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Gesetz über die Durchführung
von Maßnahmen des Arbeits-

schutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes der Beschäftig-
ten bei der Arbeit

Gesetz über die Durchführung
von Maßnahmen des Arbeits-

schutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes der Beschäftig-
ten bei der Arbeit

(Arbeitsschutzgesetz - Arb-
SchG)

vom: 07.08.1996 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 32 G v.

15.7.2024 I Nr. 236

(Arbeitsschutzgesetz - Arb-
SchG)

vom: 07.08.1996 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 32 G v.

15.7.2024 I Nr. 236

§ 23 § 23

Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit
anderen Behörden, Jahresbericht, Bun-

desfachstelle

Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit
anderen Behörden, Jahresbericht, Bun-

desfachstelle

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständi-
gen Behörde zu einem von ihr bestimmten
Zeitpunkt Mitteilungen über

(1) u n v e r ä n d e r t

1. die Zahl der Beschäftigten und derer,
an die er Heimarbeit vergibt, aufgeglie-
dert nach Geschlecht, Alter und
Staatsangehörigkeit,

2. den Namen oder die Bezeichnung und
Anschrift des Betriebs, in dem er sie
beschäftigt,

3. seinen Namen, seine Firma und seine
Anschrift sowie

4. den Wirtschaftszweig, dem sein Be-
trieb angehört,
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zu machen. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, daß die Stel-
len der Bundesverwaltung, denen der Ar-
beitgeber die in Satz 1 genannten Mitteilun-
gen bereits auf Grund einer Rechtsvor-
schrift mitgeteilt hat, diese Angaben an die
für die Behörden nach Satz 1 zuständigen
obersten Landesbehörden als Schreiben o-
der auf maschinell verwertbaren Datenträ-
gern oder durch Datenübertragung weiter-
zuleiten haben. In der Rechtsverordnung
können das Nähere über die Form der wei-
terzuleitenden Angaben sowie die Frist für
die Weiterleitung bestimmt werden. Die
weitergeleiteten Angaben dürfen nur zur
Erfüllung der in der Zuständigkeit der Be-
hörden nach § 21 Abs. 1 liegenden Arbeits-
schutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauf-
tragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer
Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelan-
genden Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse nur in den gesetzlich geregelten Fäl-
len oder zur Verfolgung von Gesetzwidrig-
keiten oder zur Erfüllung von gesetzlich ge-
regelten Aufgaben zum Schutz der Versi-
cherten dem Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung oder zum Schutz der Um-
welt den dafür zuständigen Behörden of-
fenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts-
und Betriebsgeheimnissen um Informatio-
nen über die Umwelt im Sinne des Umwel-
tinformationsgesetzes handelt, richtet sich
die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach
dem Umweltinformationsgesetz.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die
zuständigen Behörden konkrete Anhalts-
punkte für

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die
zuständigen Behörden konkrete Anhalts-
punkte für

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthalts-
gestattung oder eine Duldung, die zur
Ausübung der Beschäftigung berechti-
gen, oder eine Genehmigung nach §
284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch,

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 5
Satz 1 oder Satz 2 des Aufenthaltsge-
setzes, eine Aufenthaltsgestattung o-
der eine Duldung, die zur Ausübung
der Beschäftigung berechtigen, oder
eine Genehmigung nach § 284 Absatz
1 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch,



- 3 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bunde-
sagentur für Arbeit, einem Träger der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-
oder Rentenversicherung oder einem
Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewer-
berleistungsgesetzes,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit,

3. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Verstöße gegen die Vorschriften des
Vierten und Siebten Buches Sozialge-
setzbuch über die Verpflichtung zur
Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen die Steuergesetze, 7. u n v e r ä n d e r t

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Siche-
rung von Arbeitnehmerrechten in der
Fleischwirtschaft,

8. u n v e r ä n d e r t

9. Verstöße gegen Vorgaben für Pakete
mit erhöhtem Gewicht nach dem Post-
gesetz,

9. u n v e r ä n d e r t

10. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

11. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,



- 4 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung der Verstöße nach den Nummern
1 bis 9 zuständigen Behörden, die Träger
der Sozialhilfe sowie die Behörden nach §
71 des Aufenthaltsgesetzes. In den Fällen
des Satzes 1 arbeiten die zuständigen Be-
hörden insbesondere mit den Agenturen für
Arbeit, den Hauptzollämtern, den Renten-
versicherungsträgern, den Krankenkassen
als Einzugsstellen für die Sozialversiche-
rungsbeiträge, den Trägern der gesetzli-
chen Unfallversicherung, den nach Landes-
recht für die Verfolgung und Ahndung von
Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit zuständigen Behör-
den, den Trägern der Sozialhilfe, den in §
71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Be-
hörden, den Finanzbehörden und der Bun-
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen zu-
sammen.

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. In den
Fällen des Satzes 1 arbeiten die zuständi-
gen Behörden insbesondere mit den Agen-
turen für Arbeit, den Hauptzollämtern, den
Rentenversicherungsträgern, den Kranken-
kassen als Einzugsstellen für die Sozialver-
sicherungsbeiträge, den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung, den nach
Landesrecht für die Verfolgung und Ahn-
dung von Verstößen gegen das Gesetz zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit zuständi-
gen Behörden, den Trägern der Sozialhilfe,
den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannten Behörden, den Finanzbehörden
und der Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen zusammen.

(3a) Leitet die Generalzolldirektion im
Rahmen ihrer Funktion als Verbindungs-
büro im Sinne des Artikels 4 Absatz 1
der Richtlinie 96/71/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1996 über die Entsendung
von Arbeitnehmern im Rahmen der Er-
bringung von Dienstleistungen (ABl. L
18 vom 21.1.1997, S. 1), die durch die
Richtlinie (EU) 2018/957 (ABl. L 173 vom
9.7.2018, S. 16; L 91 vom 29.3.2019, S.
77) geändert worden ist, ein über das
Binnenmarkt-Informationssystem einge-
hendes Ersuchen, das die Mindestar-
beitsbedingungen nach Artikel 3 Absatz
1 Buchstabe e der Entsenderichtlinie
betrifft, an die zuständigen Behörden
weiter, so können diese die zur Beant-
wortung erforderlichen Informationen an
die Generalzolldirektion zur Weiterlei-
tung an die ersuchenden Behörden
übermitteln
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(4) Die zuständigen obersten Landes-
behörden haben über die Überwachungstä-
tigkeit der ihnen unterstellten Behörden ei-
nen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der
Jahresbericht umfaßt auch Angaben zur
Erfüllung von Unterrichtungspflichten aus
internationalen Übereinkommen oder
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften, soweit sie den Arbeitsschutz be-
treffen.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Bei der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin wird eine Bun-
desfachstelle für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit eingerichtet. Sie hat die
Aufgabe, die Jahresberichte der Länder
einschließlich der Besichtigungsquote nach
§ 21 Absatz 1a auszuwerten und die Er-
gebnisse für den statistischen Bericht über
den Stand von Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit und über das Unfall- und Be-
rufskrankheitengeschehen in der Bundes-
republik Deutschland nach § 25 Absatz 1
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch zu-
sammenzufassen. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales kann die Arbeits-
weise und das Verfahren der Bundesfach-
stelle für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit im Errichtungserlass der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
festlegen.

(5) u n v e r ä n d e r t
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Gesetz über zwingende Arbeits-
bedingungen für grenzüber-
schreitend entsandte und für

regelmäßig im Inland beschäf-
tigte Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen

Gesetz über zwingende Arbeits-
bedingungen für grenzüber-
schreitend entsandte und für

regelmäßig im Inland beschäf-
tigte Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen

(Arbeitnehmer-Entsendegesetz
- AEntG)

vom: 20.04.2009 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

(Arbeitnehmer-Entsendegesetz
- AEntG)

vom: 20.04.2009 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

§ 17 § 17

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung und anderer Behörden

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung und anderer Behörden

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
sind entsprechend anzuwenden mit der
Maßgabe, dass

Die §§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 20, 22
und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden
mit der Maßgabe, dass

1. die dort genannten Behörden auch
Einsicht in Arbeitsverträge, Nieder-
schriften nach § 2 des Nachweisgeset-
zes und andere Geschäftsunterlagen
nehmen können, die mittelbar oder un-
mittelbar Auskunft über die Einhaltung
der Arbeitsbedingungen nach § 8 ge-
ben,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die nach § 5 Abs. 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes zur Mitwir-
kung Verpflichteten diese Unterlagen
vorzulegen haben, und

2. u n v e r ä n d e r t

3. die Behörden der Zollverwaltung zur
Prüfung von Arbeitsbedingungen nach
§ 5 Satz 1 Nummer 4 befugt sind, bei
einer dringenden Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten
Unterkünfte für Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit zu betreten.

3. u n v e r ä n d e r t
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Die §§ 16 bis 19 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes finden Anwendung. §
6 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes findet entsprechende An-
wendung. Für die Datenverarbeitung, die
dem in § 16 genannten Zweck oder der Zu-
sammenarbeit mit den Behörden des Euro-
päischen Wirtschaftsraums nach § 20 Abs.
2 dient, findet § 67 Absatz 3 Nummer 4 des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch keine
Anwendung. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird durch Satz 1 Nummer
3 eingeschränkt.

Für die Datenverarbeitung, die dem in § 16
genannten Zweck oder der Zusammenar-
beit mit den Behörden des Europäischen
Wirtschaftsraums nach § 20 Abs. 2 dient,
findet § 67 Absatz 3 Nummer 4 des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch keine An-
wendung. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird durch Satz 1 Nummer
3 eingeschränkt.

§ 18 § 18

Meldepflicht Meldepflicht

(1) Soweit Arbeitsbedingungen auf
das Arbeitsverhältnis Anwendung finden,
deren Einhaltung nach § 16 von den Be-
hörden der Zollverwaltung kontrolliert wird,
ist ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der
einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitneh-
merin oder mehrere Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen innerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes beschäftigt, ver-
pflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder
Dienstleistung eine schriftliche Anmeldung
in deutscher Sprache bei der zuständigen
Behörde der Zollverwaltung vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben
enthält. Wesentlich sind die Angaben über

(1) Soweit Arbeitsbedingungen auf
das Arbeitsverhältnis Anwendung finden,
deren Einhaltung nach § 16 von den Be-
hörden der Zollverwaltung kontrolliert wird,
ist ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der
einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitneh-
merin oder mehrere Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen innerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes beschäftigt, ver-
pflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder
Dienstleistung eine schriftliche Anmeldung
in deutscher Sprache bei der zuständigen
Behörde der Zollverwaltung vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben
enthält. Wesentlich sind die Angaben über

1. Familienname, Vornamen und Ge-
burtsdatum der von ihm im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes beschäftigten
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

1. Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum, Staatsangehörigkeit und Kon-
taktdaten der von ihm im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes beschäftigten
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,

2. Beginn und voraussichtliche Dauer der
Beschäftigung,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Ort der Beschäftigung, bei Bauleistun-
gen die Baustelle,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Ort im Inland, an dem die nach § 19 er-
forderlichen Unterlagen bereitgehalten
werden,

4. u n v e r ä n d e r t
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5. Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift in Deutschland des
oder der verantwortlich Handelnden,

5. Familienname, Vornamen und An-
schrift in Deutschland eines oder einer
Zustellungsbevollmächtigten,

6. Branche, in die die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen entsandt werden
sollen, und

6. Branche, in die die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen entsandt werden
sollen,

7. Familienname, Vornamen und An-
schrift in Deutschland eines oder einer
Zustellungsbevollmächtigten, soweit
dieser oder diese nicht mit dem oder
der in Nummer 5 genannten verant-
wortlich Handelnden identisch ist.

7. die Tätigkeit oder die Position der
im Geltungsbereich dieses Gesetzes
beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer für die Dauer der
Beschäftigung und

8. den Familiennamen, den Vornamen
oder die Firma sowie die Anschrift
des Auftraggebers.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 un-
verzüglich zu melden.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 un-
verzüglich zu melden.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ein
Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ver-
pflichtet, der zuständigen Behörde der Zoll-
verwaltung vor Beginn der Beschäftigung
eines Kraftfahrers oder einer Kraftfahrerin
für die Durchführung von Güter- oder Per-
sonenbeförderungen im Inland nach § 36
Absatz 1 eine Anmeldung mit folgenden
Angaben elektronisch zuzuleiten:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Identität des Unternehmens, sofern
diese verfügbar ist in Form der Num-
mer der Gemeinschaftslizenz,

2. Familienname und Vorname sowie An-
schrift im Niederlassungsstaat eines o-
der einer Zustellungsbevollmächtigten,

3. Familienname, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift und Führerscheinnum-
mer des Kraftfahrers oder der Kraftfah-
rerin,

4. Beginn des Arbeitsvertrags des Kraft-
fahrers oder der Kraftfahrerin und das
auf diesen Vertrag anwendbare Recht,
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5. voraussichtlicher Beginn und voraus-
sichtliches Ende der Beschäftigung
des Kraftfahrers oder der Kraftfahrerin
im Inland,

6. amtliche Kennzeichen der für die Be-
schäftigung im Inland einzusetzenden
Kraftfahrzeuge,

7. ob es sich bei den von dem Kraftfahrer
oder der Kraftfahrerin zu erbringenden
Verkehrsdienstleistungen um Güterbe-
förderung oder Personenbeförderung
und grenzüberschreitende Beförderung
oder Kabotage handelt;

die Anmeldung ist mittels der elektroni-
schen Schnittstelle des Binnenmarkt-Infor-
mationssystems nach Artikel 1 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25.
Oktober 2012 über die Verwaltungszusam-
menarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Infor-
mationssystems und zur Aufhebung der
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission
(„IMI-Verordnung“) (ABI. L 316 vom
14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/1055 (ABI. L 249 vom
31.7.2020, S. 17) geändert worden ist, zu-
zuleiten. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland einen Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin oder mehrere Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmerinnen zur Arbeitsleistung
einem Entleiher, hat der Verleiher unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz
1 vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleis-
tung der zuständigen Behörde der Zollver-
waltung eine schriftliche Anmeldung in
deutscher Sprache mit folgenden Angaben
zuzuleiten:

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland einen Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin oder mehrere Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmerinnen zur Arbeitsleistung
einem Entleiher, hat der Verleiher unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz
1 vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleis-
tung der zuständigen Behörde der Zollver-
waltung eine schriftliche Anmeldung in
deutscher Sprache mit folgenden Angaben
zuzuleiten:

1. Familienname, Vornamen und Ge-
burtsdatum der überlassenen Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen,

1. Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum, Staatsangehörigkeit und Kon-
taktdaten der überlassenen Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen,

2. Beginn und Dauer der Überlassung, 2. u n v e r ä n d e r t

3. Ort der Beschäftigung, bei Bauleistun-
gen die Baustelle,

3. u n v e r ä n d e r t
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4. Ort im Inland, an dem die nach § 19 er-
forderlichen Unterlagen bereitgehalten
werden,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Familienname, Vornamen und An-
schrift in Deutschland eines oder einer
Zustellungsbevollmächtigten des Ver-
leihers,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Branche, in die die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen entsandt werden
sollen, und

6. Branche, in die die Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen entsandt werden
sollen,

7. Tätigkeit oder Position der im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer für die Dauer der Be-
schäftigung und

7. Familienname, Vornamen oder Firma
sowie Anschrift des Entleihers.

8. u n v e r ä n d e r t

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

(4) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

1. dass, auf welche Weise und unter wel-
chen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen eine Anmel-
dung, Änderungsmeldung und Versi-
cherung abweichend von Absatz 1
Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1
und 2 und Absatz 4 elektronisch über-
mittelt werden kann,

1. in welchem Fall, auf welche Weise
und unter welchen technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen eine
Anmeldung oder eine Änderungsmel-
dung abweichend von Absatz 1 Satz 1
und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2
elektronisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine
Änderungsmeldung ausnahmsweise
entfallen kann, und

2. u n v e r ä n d e r t

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht o-
der abgewandelt werden kann, sofern
die entsandten Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen im Rahmen einer re-
gelmäßig wiederkehrenden Werk- oder
Dienstleistung eingesetzt werden oder
sonstige Besonderheiten der zu erbrin-
genden Werk- oder Dienstleistungen
dies erfordern.

3. u n v e r ä n d e r t
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(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die zustän-
dige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 3 Satz 1 bestimmen.

(5) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die zustän-
dige Behörde nach Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 bestim-
men.

§ 21 § 21

Ausschluss von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge

Ausschluss von der Vergabe öffentli-
cher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sol-
len Bewerber oder Bewerberinnen für eine
angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen
Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit
ausgeschlossen werden, die wegen eines
Verstoßes nach § 23 Absatz 1 Nummer 1
bis 9 und 11 oder Absatz 2 mit einer Geld-
buße von wenigstens zweitausendfünfhun-
dert Euro belegt worden sind. Das Gleiche
gilt auch schon vor Durchführung eines
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall an-
gesichts der Beweislage kein vernünftiger
Zweifel an einer schwerwiegenden Verfeh-
lung im Sinne des Satzes 1 besteht.

(1) Von der Teilnahme an einem
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und
100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sol-
len Bewerber oder Bewerberinnen für eine
angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen
Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit
ausgeschlossen werden, die wegen eines
Verstoßes nach § 23 Absatz 1 Nummer 1
bis 11 und 13 oder Absatz 2 mit einer Geld-
buße von wenigstens zweitausendfünfhun-
dert Euro belegt worden sind. Das Gleiche
gilt auch schon vor Durchführung eines
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall an-
gesichts der Beweislage kein vernünftiger
Zweifel an einer schwerwiegenden Verfeh-
lung im Sinne des Satzes 1 besteht.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten nach § 23
Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und 11 oder Ab-
satz 2 zuständigen Behörden dürfen öffent-
lichen Auftraggebern nach § 99 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
und solchen Stellen, die von öffentlichen
Auftraggebern zugelassene Präqualifikati-
onsverzeichnisse oder Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnisse führen, auf Ver-
langen die erforderlichen Auskünfte geben.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten nach § 23
Absatz 1 Nummer 1 bis 11 und 13 oder Ab-
satz 2 zuständigen Behörden dürfen öffent-
lichen Auftraggebern nach § 99 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
und solchen Stellen, die von öffentlichen
Auftraggebern zugelassene Präqualifikati-
onsverzeichnisse oder Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnisse führen, auf Ver-
langen die erforderlichen Auskünfte geben.
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(3) Öffentliche Auftraggeber nach Ab-
satz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit
beim Wettbewerbsregister Auskünfte über
rechtskräftige Bußgeldentscheidungen we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach § 23
Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und 11 oder Ab-
satz 2 an oder verlangen von Bewerbern o-
der Bewerberinnen eine Erklärung, dass
die Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle ei-
ner Erklärung des Bewerbers oder der Be-
werberin können öffentliche Auftraggeber
nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Aus-
künfte des Wettbewerbsregisters anfor-
dern.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Ab-
satz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit
beim Wettbewerbsregister Auskünfte über
rechtskräftige Bußgeldentscheidungen we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach § 23
Absatz 1 Nummer 1 bis 11 und 13 oder Ab-
satz 2 an oder verlangen von Bewerbern o-
der Bewerberinnen eine Erklärung, dass
die Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle ei-
ner Erklärung des Bewerbers oder der Be-
werberin können öffentliche Auftraggeber
nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Aus-
künfte des Wettbewerbsregisters anfor-
dern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von
30 000 Euro fordert der öffentliche Auftrag-
geber nach Absatz 2 für den Bewerber o-
der die Bewerberin, der oder die den Zu-
schlag erhalten soll, vor der Zuschlagser-
teilung eine Auskunft aus dem Wettbe-
werbsregister an.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Vor der Entscheidung über den
Ausschluss ist der Bewerber oder die Be-
werberin zu hören.

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 23 § 23

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs.
3 eine Arbeitsbedingung, deren Einhal-
tung nach § 16 von den Behörden der
Zollverwaltung geprüft wird, nicht oder
nicht rechtzeitig gewährt oder einen
Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leis-
tet,

1. u n v e r ä n d e r t

2. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3
des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes eine Prüfung nicht duldet oder
bei einer Prüfung nicht mitwirkt,

2. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
eine Prüfung nicht duldet oder bei ei-
ner Prüfung nicht mitwirkt,
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3. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
das Betreten eines Grundstücks oder
Geschäftsraums nicht duldet,

3. u n v e r ä n d e r t

4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe a des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes eine dort ge-
nannte Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig erteilt,

5. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe b des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig bereitstellt oder nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

6. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes die Einsicht in eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig ermöglicht,

4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung
mit § 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes Daten
nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig übermittelt,

entfällt

5. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1, Absatz
2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine An-
meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt o-
der nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig zuleitet,

7. u n v e r ä n d e r t

6. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3, auch
in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 oder
Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmel-
dung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig macht,

8. u n v e r ä n d e r t
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7. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1, auch
in Verbindung mit Satz 2, eine Auf-
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstellt o-
der nicht oder nicht mindestens zwei
Jahre aufbewahrt,

9. u n v e r ä n d e r t

8. entgegen § 19 Absatz 2 eine Unterlage
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen
Weise bereithält,

10. u n v e r ä n d e r t

9. entgegen § 19 Absatz 2a Satz 1 nicht
sicherstellt, dass die dort genannten
Unterlagen zur Verfügung stehen,

11. u n v e r ä n d e r t

10. entgegen § 19 Absatz 2a Satz 2 eine
Unterlage nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt o-
der

12. u n v e r ä n d e r t

11. entgegen § 19 Absatz 2b Satz 1 oder 3
eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig über-
mittelt.

13. u n v e r ä n d e r t

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
Werk- oder Dienstleistungen in erhebli-
chem Umfang ausführen lässt, indem er als
Unternehmer einen anderen Unternehmer
beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig
nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung
dieses Auftrags

(2) u n v e r ä n d e r t

1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs.
3 eine Arbeitsbedingung, deren Einhal-
tung nach § 16 von den Behörden der
Zollverwaltung geprüft wird, nicht oder
nicht rechtzeitig gewährt oder einen
Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leis-
tet oder

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder
zulässt, dass ein Nachunternehmer tä-
tig wird, der entgegen § 8 Abs. 1 Satz
1 oder Abs. 3 eine Arbeitsbedingung,
deren Einhaltung nach § 16 von den
Behörden der Zollverwaltung geprüft
wird, nicht oder nicht rechtzeitig ge-
währt oder einen Beitrag nicht oder
nicht rechtzeitig leistet.
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro, in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend
Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro, in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 9 mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, in den
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten sind die in § 16 ge-
nannten Behörden jeweils für ihren Ge-
schäftsbereich.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Für die Vollstreckung zugunsten
der Behörden des Bundes und der bundes-
unmittelbaren juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts sowie für die Vollziehung
des Vermögensarrestes nach § 111e der
Strafprozessordnung in Verbindung mit §
46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten durch die in § 16 genannten Behörden
gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
des Bundes.

(5) u n v e r ä n d e r t
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Gesetz zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten in der

Fleischwirtschaft

Gesetz zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten in der

Fleischwirtschaft

( - GSA Fleisch)
vom: 17.07.2017 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 3a G v.
22.12.2020 I 3334

( - GSA Fleisch)
vom: 17.07.2017 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 3a G v.
22.12.2020 I 3334

§ 6b § 6b

Prüfung und Befugnisse der Behörden
der Zollverwaltung

Prüfung und Befugnisse der Behörden
der Zollverwaltung

(1) Die Prüfung der Einhaltung der
Vorgaben des § 6a obliegt den Behörden
der Zollverwaltung.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die §§ 2 bis 6, 14, 15 bis 20, 22
und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden
mit der Maßgabe, dass

(2) Die §§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 20,
22 und 23 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes sind entsprechend anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass

1. die dortigen Befugnisse, Duldungs-
und Mitwirkungspflichten auch gegen-
über Inhabern im Sinne des § 6a Ab-
satz 3 sowie Personen, welche die
Nutzung eines Betriebes oder einer
übergreifenden Organisation gestatten,
Anwendung finden,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die dort genannten Behörden auch
Einsicht in Arbeitsverträge, Nieder-
schriften nach § 2 des Nachweisgeset-
zes, Satzungen, Gesellschaftsverträge
und andere Geschäftsunterlagen neh-
men können, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhaltung der
Vorgaben nach § 6a geben, und

2. u n v e r ä n d e r t

3. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes, auch in
Verbindung mit Nummer 1, zur Mitwir-
kung Verpflichteten die Unterlagen
nach Nummer 2 vorzulegen haben.

3. u n v e r ä n d e r t
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§ 7 § 7

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ei-
nem anderen die Nutzung eines Betriebes
oder einer übergreifenden Organisation, in
dem oder in der geschlachtet wird,
Schlachtkörper zerlegt werden oder Fleisch
verarbeitet wird, ganz oder teilweise gestat-
tet und weiß oder wenigstens fahrlässig
nicht weiß, dass der andere

(1) u n v e r ä n d e r t

1. entgegen § 6a Absatz 1 Satz 1 den
Betrieb oder die übergreifende Organi-
sation nicht richtig führt,

2. entgegen § 6a Absatz 2 Satz 1 eine
Arbeitnehmerin oder einen Arbeitneh-
mer tätig werden lässt oder

3. entgegen § 6a Absatz 2 Satz 2 einen
Selbstständigen tätig werden lässt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(2) u n v e r ä n d e r t

1. entgegen § 3 Absatz 1 in Verbindung
mit § 28e Absatz 3c Satz 1 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 6 in Verbindung mit § 17
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, des Mindestlohngesetzes, §
19 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes oder § 17c Absatz 1
des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes eine Aufzeichnung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig erstellt oder nicht, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht mindestens zwei Jahre aufbe-
wahrt,

3. entgegen § 6a Absatz 1 Satz 1 einen
Betrieb oder eine übergreifende Orga-
nisation nicht richtig führt,
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4. entgegen § 6a Absatz 2 Satz 1 eine
Arbeitnehmerin oder einen Arbeitneh-
mer tätig werden lässt,

5. entgegen § 6a Absatz 2 Satz 2 einen
Selbstständigen tätig werden lässt o-
der

6. entgegen § 6a Absatz 2 Satz 3 eine
Arbeitnehmerin oder einen Arbeitneh-
mer oder einen Selbstständigen tätig
werden lässt oder eine Leiharbeitneh-
merin oder einen Leiharbeitnehmer
überlässt..

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 sowie des Ab-
satzes 2 Nummer 3 bis 6 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 mit
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro
und in den Fällen des Absatzes 2 Nummer
2 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend
Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 sowie des Ab-
satzes 2 Nummer 3 bis 6 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhunderttausend Euro, in
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind

(4) u n v e r ä n d e r t

1. in den Fällen der Absätze 1 und 2
Nummer 2 bis 6 die Behörden der Zoll-
verwaltung jeweils für ihren Geschäfts-
bereich und

2. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer
1 der Versicherungsträger.
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Gesetz zur Regelung der Ar-
beitnehmerüberlassung

Gesetz zur Regelung der Ar-
beitnehmerüberlassung

(Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz - AÜG)

vom: 07.08.1972 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 55 G v.

23.10.2024 I Nr. 323

(Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz - AÜG)

vom: 07.08.1972 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 55 G v.

23.10.2024 I Nr. 323

§ 16 § 16

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1 einen Leiharbeitnehmer
einem Dritten ohne Erlaubnis überläßt,

1. u n v e r ä n d e r t

1a. einen ihm von einem Verleiher ohne
Erlaubnis überlassenen Leiharbeitneh-
mer tätig werden läßt,

1a. u n v e r ä n d e r t

1b. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 einen
Arbeitnehmer überlässt oder tätig wer-
den lässt,

1b. u n v e r ä n d e r t

1c. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 eine dort
genannte Überlassung nicht, nicht rich-
tig oder nicht rechtzeitig bezeichnet,

1c. u n v e r ä n d e r t

1d. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 6 die Per-
son nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig konkretisiert,

1d. u n v e r ä n d e r t

1e. entgegen § 1 Absatz 1b Satz 1 einen
Leiharbeitnehmer überlässt,

1e. u n v e r ä n d e r t

1f. entgegen § 1b Satz 1 Arbeitnehmer
überläßt oder tätig werden läßt,

1f. u n v e r ä n d e r t
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2. einen ihm überlassenen ausländischen
Leiharbeitnehmer, der einen erforderli-
chen Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz
5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a
Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigen, oder eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzt,
tätig werden läßt,

2. u n v e r ä n d e r t

2a. eine Anzeige nach § 1a nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet,

2a. u n v e r ä n d e r t

3. einer Auflage nach § 2 Abs. 2 nicht,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
nachkommt,

3. u n v e r ä n d e r t

4. eine Anzeige nach § 7 Abs. 1 nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet,

4. u n v e r ä n d e r t

5. eine Auskunft nach § 7 Abs. 2 Satz 1
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erteilt,

5. u n v e r ä n d e r t

6. seiner Aufbewahrungspflicht nach § 7
Abs. 2 Satz 4 nicht nachkommt,

6. u n v e r ä n d e r t

6a. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 eine dort
genannte Maßnahme nicht duldet,

6a. u n v e r ä n d e r t

7. (weggefallen) 7. u n v e r ä n d e r t

7a. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 2 oder 4 eine Arbeitsbedin-
gung nicht gewährt,

7a. u n v e r ä n d e r t

7b. entgegen § 8 Absatz 5 in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 3a
Absatz 2 Satz 1 das dort genannte
Mindeststundenentgelt nicht oder nicht
rechtzeitig zahlt,

7b. u n v e r ä n d e r t

8. einer Pflicht nach § 11 Abs. 1 oder
Abs. 2 nicht nachkommt,

8. u n v e r ä n d e r t

8a. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 1 einen
Leiharbeitnehmer tätig werden lässt,

8a. u n v e r ä n d e r t
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9. entgegen § 13a Absatz 1 Satz 1 den
Leiharbeitnehmer nicht, nicht richtig o-
der nicht vollständig informiert,

9. u n v e r ä n d e r t

10. entgegen § 13b Satz 1 Zugang nicht
gewährt,

10. u n v e r ä n d e r t

11. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
eine Prüfung nicht duldet oder bei die-
ser Prüfung nicht mitwirkt,

11. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
eine Prüfung nicht duldet oder bei die-
ser Prüfung nicht mitwirkt,

12. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
das Betreten eines Grundstücks oder
Geschäftsraums nicht duldet,

12. u n v e r ä n d e r t

13. entgegen § 17a in Verbindung mit
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes eine dort genannte
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig erteilt,

14. entgegen § 17a in Verbindung mit §
5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes eine dort genannte
Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig
bereitstellt oder nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vorlegt,

15. entgegen § 17a in Verbindung mit
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes die Einsicht in eine dort ge-
nannte Unterlage nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig ermöglicht,

13. entgegen § 17a in Verbindung mit § 5
Absatz 5 Satz 1 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes Daten nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig übermittelt,

entfällt
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14. entgegen § 17b Absatz 1 Satz 1 eine
Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig zulei-
tet,

16. u n v e r ä n d e r t

15. entgegen § 17b Absatz 1 Satz 2 eine
Änderungsmeldung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig macht,

17. u n v e r ä n d e r t

16. entgegen § 17c Absatz 1 eine Auf-
zeichnung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstellt o-
der nicht oder nicht mindestens zwei
Jahre aufbewahrt oder

18. u n v e r ä n d e r t

17. entgegen § 17c Absatz 2 eine Unter-
lage nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise bereithält.

19. u n v e r ä n d e r t

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 1f, 6 und 11 bis 17
kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtau-
send Euro, die Ordnungswidrigkeit nach
Absatz 1 Nummer 2, 7a, 7b und 8a mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünfhunderttausend
Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz
1 Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geld-
buße bis zu zweitausendfünfhundert Euro,
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausend Euro und die Ordnungswidrigkeit
nach Absatz 1 Nummer 4, 5 und 6a mit ei-
ner Geldbuße bis zu tausend Euro geahn-
det werden.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2,
7a, 7b und 8a mit einer Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 18 mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
bis 1f, 6, 11 bis 17 und 19 mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, in den
Fällen des Absatzes 1 Nummer 2a, 3, 9
und 10 mit einer Geldbuße bis zu dreitau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausend Euro und in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu eintausend
Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind in den
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 1c,
1d, 1f, 2, 2a und 7b sowie 11 bis 17 die Be-
hörden der Zollverwaltung jeweils für ihren
Geschäftsbereich, in den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 1b, 1e, 3 bis 7a sowie 8 bis
10 die Bundesagentur für Arbeit.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind in den
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 1c,
1d, 1f, 2, 2a und 7b sowie 11 bis 19 die Be-
hörden der Zollverwaltung jeweils für ihren
Geschäftsbereich, in den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 1b, 1e, 3 bis 7a sowie 8 bis
10 die Bundesagentur für Arbeit.

(4) §§ 66 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch gilt entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) Die Geldbußen fließen in die
Kasse der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde. Sie trägt abweichend von § 105
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten die notwendigen Auslagen und ist
auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110
Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten.

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 17a § 17a

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung

Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung

Die §§ 2, 3 bis 6 und 14 bis 20, 22, 23
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
sind entsprechend anzuwenden mit der
Maßgabe, dass die dort genannten Behör-
den auch Einsicht in Arbeitsverträge, Nie-
derschriften nach § 2 des Nachweisgeset-
zes und andere Geschäftsunterlagen neh-
men können, die mittelbar oder unmittelbar
Auskunft über die Einhaltung der Arbeits-
bedingungen nach § 8 Absatz 5 geben.

Die §§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 20, 22
und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden
mit der Maßgabe, dass die dort genannten
Behörden auch Einsicht in Arbeitsverträge,
Niederschriften nach § 2 des Nachweisge-
setzes und andere Geschäftsunterlagen
nehmen können, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhaltung der Ar-
beitsbedingungen nach § 8 Absatz 5 ge-
ben.

§ 17b § 17b

Meldepflicht Meldepflicht

(1) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland einen Leiharbeitnehmer zur Ar-
beitsleistung einem Entleiher, hat der Ver-
leiher, sofern eine Rechtsverordnung nach
§ 3a auf das Arbeitsverhältnis Anwendung
findet, vor Beginn jeder Überlassung der
zuständigen Behörde der Zollverwaltung
eine schriftliche Anmeldung in deutscher
Sprache mit folgenden Angaben zuzulei-
ten:

(1) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im
Ausland einen Leiharbeitnehmer zur Ar-
beitsleistung einem Entleiher, hat der Ver-
leiher, sofern eine Rechtsverordnung nach
§ 3a auf das Arbeitsverhältnis Anwendung
findet, vor Beginn jeder Überlassung der
zuständigen Behörde der Zollverwaltung
eine schriftliche Anmeldung in deutscher
Sprache mit folgenden Angaben zuzulei-
ten:

1. Familienname, Vornamen und Ge-
burtsdatum des überlassenen Leihar-
beitnehmers,

1. Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum, Staatsangehörigkeit und Kon-
taktdaten des überlassenen Leihar-
beitnehmers,

2. Beginn und Dauer der Überlassung, 2. u n v e r ä n d e r t

3. Ort der Beschäftigung, 3. u n v e r ä n d e r t
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4. Ort im Inland, an dem die nach § 17c
erforderlichen Unterlagen bereitgehal-
ten werden,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Familienname, Vornamen und An-
schrift in Deutschland eines oder einer
Zustellungsbevollmächtigten des Ver-
leihers,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Branche, in die die Leiharbeitnehmer
überlassen werden sollen, und

6. Branche, in die die Leiharbeitnehmer
überlassen werden sollen,

7. Tätigkeit oder Position des überlas-
senen Leiharbeitnehmers für die
Dauer der Überlassung und

7. Familienname, Vornamen oder Firma
sowie Anschrift des Entleihers.

8. u n v e r ä n d e r t

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Verleiher unverzüglich zu melden.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat
der Verleiher unverzüglich zu melden.

(2) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

(2) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates bestimmen,

1. dass, auf welche Weise und unter wel-
chen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen eine Anmel-
dung, Änderungsmeldung und Versi-
cherung abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 elektronisch übermittelt
werden kann,

1. in welchem Fall, auf welche Weise
und unter welchen technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen eine
Anmeldung oder eine Änderungsmel-
dung abweichend von Absatz 1 elekt-
ronisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine
Änderungsmeldung ausnahmsweise
entfallen kann und

2. u n v e r ä n d e r t

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht o-
der abgewandelt werden kann.

3. u n v e r ä n d e r t

(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates die zustän-
dige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 bestim-
men.

(3) u n v e r ä n d e r t
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§ 18 § 18

Zusammenarbeit mit anderen Behörden Zusammenarbeit mit anderen Behörden

(1) Zur Verfolgung und Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten nach § 16 arbeiten
die Bundesagentur für Arbeit und die Be-
hörden der Zollverwaltung insbesondere
mit folgenden Behörden zusammen:

(1) u n v e r ä n d e r t

1. den Trägern der Krankenversicherung
als Einzugsstellen für die Sozialversi-
cherungsbeiträge,

2. den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes
genannten Behörden,

3. den Finanzbehörden,

4. den nach Landesrecht für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz zuständigen Behör-
den,

5. den Trägern der Unfallversicherung,

6. den für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden,

7. den Rentenversicherungsträgern,

8. den Trägern der Sozialhilfe.

(2) Ergeben sich für die Bundesagen-
tur für Arbeit oder die Behörden der Zoll-
verwaltung bei der Durchführung dieses
Gesetzes im Einzelfall konkrete Anhalts-
punkte für

(2) Ergeben sich für die Bundesagen-
tur für Arbeit oder die Behörden der Zoll-
verwaltung bei der Durchführung dieses
Gesetzes im Einzelfall konkrete Anhalts-
punkte für

1. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

1. u n v e r ä n d e r t
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2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1
des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaub-
nis oder Berechtigung nach § 4a Ab-
satz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz
4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Auf-
enthaltsgestattung oder eine Duldung,
die zur Ausübung der Beschäftigung
berechtigen, oder eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bunde-
sagentur für Arbeit, einem Träger der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-
oder Rentenversicherung oder einem
Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewer-
berleistungsgesetzes,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Verstöße gegen die Vorschriften des
Vierten und Siebten Buches Sozialge-
setzbuch über die Verpflichtung zur
Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen, soweit sie im Zusammenhang
mit den in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Verstößen sowie mit Arbeit-
nehmerüberlassung entgegen § 1 ste-
hen,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Verstöße gegen die Steuergesetze, 5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

8. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

9. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.
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(3) In Strafsachen, die Straftaten nach
den §§ 15 und 15a zum Gegenstand ha-
ben, sind der Bundesagentur für Arbeit und
den Behörden der Zollverwaltung zur Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten

(3) u n v e r ä n d e r t

1. bei Einleitung des Strafverfahrens die
Personendaten des Beschuldigten, der
Straftatbestand, die Tatzeit und der
Tatort,

2. im Falle der Erhebung der öffentlichen
Klage die das Verfahren abschlie-
ßende Entscheidung mit Begründung

zu übermitteln. Ist mit der in Nummer 2 ge-
nannten Entscheidung ein Rechtsmittel
verworfen worden oder wird darin auf die
angefochtene Entscheidung Bezug genom-
men, so ist auch die angefochtene Ent-
scheidung zu übermitteln. Die Übermittlung
veranlaßt die Strafvollstreckungs- oder die
Strafverfolgungsbehörde. Eine Verwen-
dung

1. der Daten der Arbeitnehmer für Maß-
nahmen zu ihren Gunsten,

2. der Daten des Arbeitgebers zur Beset-
zung seiner offenen Arbeitsplätze, die
im Zusammenhang mit dem Strafver-
fahren bekanntgeworden sind,

3. der in den Nummern 1 und 2 genann-
ten Daten für Entscheidungen über die
Einstellung oder Rückforderung von
Leistungen der Bundesagentur für Ar-
beit

ist zulässig.

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Behörden der Zollverwaltung
unterrichten die zuständigen örtlichen Lan-
desfinanzbehörden über den Inhalt von
Meldungen nach § 17b.

(5) u n v e r ä n d e r t
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(6) Die Behörden der Zollverwaltung
und die übrigen in § 2 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Behör-
den dürfen nach Maßgabe der jeweils ein-
schlägigen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen auch mit Behörden anderer Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zusammenar-
beiten, die dem § 17 Absatz 2 entspre-
chende Aufgaben durchführen oder für die
Bekämpfung illegaler Beschäftigung zu-
ständig sind oder Auskünfte geben können,
ob ein Arbeitgeber seine Verpflichtungen
nach § 8 Absatz 5 erfüllt. Die Regelungen
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen bleiben hiervon unberührt.

(6) u n v e r ä n d e r t
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Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes
Buch (I) - Allgemeiner Teil - (Ar-
tikel I des Gesetzes vom 11. De-

zember 1975, BGBl. I S. 3015)

Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes
Buch (I) - Allgemeiner Teil - (Ar-
tikel I des Gesetzes vom 11. De-

zember 1975, BGBl. I S. 3015)

( - SGB 1)
vom: 11.12.1975 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.7.2024

I Nr. 245

( - SGB 1)
vom: 11.12.1975 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 4 G v. 19.7.2024

I Nr. 245

§ 35 § 35

Sozialgeheimnis Sozialgeheimnis
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(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass
die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Ab-
satz 2 Zehntes Buch) von den Leistungs-
trägern nicht unbefugt verarbeitet werden
(Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozi-
algeheimnisses umfasst die Verpflichtung,
auch innerhalb des Leistungsträgers si-
cherzustellen, dass die Sozialdaten nur Be-
fugten zugänglich sind oder nur an diese
weitergegeben werden. Sozialdaten der
Beschäftigten und ihrer Angehörigen dür-
fen Personen, die Personalentscheidungen
treffen oder daran mitwirken können, weder
zugänglich sein noch von Zugriffsberechtig-
ten weitergegeben werden. Der Anspruch
richtet sich auch gegen die Verbände der
Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften
der Leistungsträger und ihrer Verbände,
die Datenstelle der Rentenversicherung,
die in diesem Gesetzbuch genannten öf-
fentlich-rechtlichen Vereinigungen, Integra-
tionsfachdienste, die Künstlersozialkasse,
die Deutsche Post AG, soweit sie mit der
Berechnung oder Auszahlung von Sozial-
leistungen betraut ist, die Behörden der
Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach §
2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes und § 66 des Zehnten Buches durch-
führen, die Versicherungsämter und Ge-
meindebehörden sowie die anerkannten
Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Absatz 3
des Adoptionsvermittlungsgesetzes), so-
weit sie Aufgaben nach diesem Gesetz-
buch wahrnehmen, und die Stellen, die
Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des Zehn-
ten Buches wahrnehmen. Die Beschäftig-
ten haben auch nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit bei den genannten Stellen das Sozi-
algeheimnis zu wahren.

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass
die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Ab-
satz 2 Zehntes Buch) von den Leistungs-
trägern nicht unbefugt verarbeitet werden
(Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozi-
algeheimnisses umfasst die Verpflichtung,
auch innerhalb des Leistungsträgers si-
cherzustellen, dass die Sozialdaten nur Be-
fugten zugänglich sind oder nur an diese
weitergegeben werden. Sozialdaten der
Beschäftigten und ihrer Angehörigen dür-
fen Personen, die Personalentscheidungen
treffen oder daran mitwirken können, weder
zugänglich sein noch von Zugriffsberechtig-
ten weitergegeben werden. Der Anspruch
richtet sich auch gegen die Verbände der
Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften
der Leistungsträger und ihrer Verbände,
die Datenstelle der Rentenversicherung,
die in diesem Gesetzbuch genannten öf-
fentlich-rechtlichen Vereinigungen, Integra-
tionsfachdienste, die Künstlersozialkasse,
die Deutsche Post AG, soweit sie mit der
Berechnung oder Auszahlung von Sozial-
leistungen betraut ist, die Behörden der
Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach §
2 oder § 25 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes und § 66 des Zehnten Bu-
ches durchführen, die Versicherungsämter
und Gemeindebehörden sowie die aner-
kannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2
Absatz 3 des Adoptionsvermittlungsgeset-
zes), soweit sie Aufgaben nach diesem Ge-
setzbuch wahrnehmen, und die Stellen, die
Aufgaben nach § 67c Absatz 3 des Zehn-
ten Buches wahrnehmen. Die Beschäftig-
ten haben auch nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit bei den genannten Stellen das Sozi-
algeheimnis zu wahren.
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(2) Die Vorschriften des Zweiten Kapi-
tels des Zehnten Buches und der übrigen
Bücher des Sozialgesetzbuches regeln die
Verarbeitung von Sozialdaten abschlie-
ßend, soweit nicht die Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.
1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden
Fassung unmittelbar gilt. Für die Verarbei-
tungen von Sozialdaten im Rahmen von
nicht in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 fallenden Tätigkei-
ten finden die Verordnung (EU) 2016/679
und dieses Gesetz entsprechende Anwen-
dung, soweit nicht in diesem oder einem
anderen Gesetz Abweichendes geregelt
ist.

(2) u n v e r ä n d e r t

(2a) Die Verpflichtung zur Wah-
rung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten
oder von Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

(2a) u n v e r ä n d e r t

(3) Soweit eine Übermittlung von So-
zialdaten nicht zulässig ist, besteht keine
Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und
keine Pflicht zur Vorlegung oder Ausliefe-
rung von Schriftstücken, nicht automatisier-
ten Dateisystemen und automatisiert verar-
beiteten Sozialdaten.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse stehen Sozialdaten gleich.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen
nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des
Zehnten Buches verarbeitet werden. Sie
dürfen außerdem verarbeitet werden, wenn
schutzwürdige Interessen des Verstorbe-
nen oder seiner Angehörigen dadurch nicht
beeinträchtigt werden können.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden neben
den in Absatz 1 genannten Stellen auch
Anwendung auf solche Verantwortliche o-
der deren Auftragsverarbeiter,

(6) u n v e r ä n d e r t
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1. die Sozialdaten im Inland verarbeiten,
sofern die Verarbeitung nicht im Rah-
men einer Niederlassung in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erfolgt, oder

2. die Sozialdaten im Rahmen der Tätig-
keiten einer inländischen Niederlas-
sung verarbeiten.

Sofern die Absätze 1 bis 5 nicht gemäß
Satz 1 anzuwenden sind, gelten für den
Verantwortlichen oder dessen Auftragsver-
arbeiter nur die §§ 81 bis 81c des Zehnten
Buches.

(7) Bei der Verarbeitung zu Zwecken
gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU)
2016/679 stehen die Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und die Schweiz den Mitglied-
staaten der Europäischen Union gleich. An-
dere Staaten gelten insoweit als Drittstaa-
ten.

(7) u n v e r ä n d e r t
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Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I
S. 3845)

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I
S. 3845)

( - SGB 4)
vom: 23.12.1976 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6a G v.
25.2.2025 I Nr. 63

( - SGB 4)
vom: 23.12.1976 - zuletzt geän-

dert durch Art. 6a G v.
25.2.2025 I Nr. 63

§ 18m § 18m

Verarbeitung der Betriebsnummer Verarbeitung der Betriebsnummer

(1) Die Bundesagentur für Arbeit
übermittelt die Betriebsnummern und die
Angaben nach § 18i Absatz 2 und 4 aus
dem Dateisystem der Beschäftigungsbe-
triebe den Leistungsträgern nach den §§
12 und 18 bis 29 des Ersten Buches, der
Künstlersozialkasse, der Datenstelle der
Rentenversicherung, den berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen und de-
ren Datenannahmestelle und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung e.
V. sowie den gemeinsamen Einrichtungen
im Sinne von § 4 Absatz 2 des Tarifver-
tragsgesetzes zur weiteren Verarbeitung,
soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben
nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist.

(1) u n v e r ä n d e r t
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(2) Die Sozialversicherungsträger,
ihre Verbände und ihre Arbeitsgemein-
schaften, die Künstlersozialkasse, die Be-
hörden der Zollverwaltung, soweit sie Auf-
gaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes oder nach § 66 des
Zehnten Buches wahrnehmen, sowie die
zuständigen Aufsichtsbehörden und die Ar-
beitgeber dürfen die Betriebsnummern
speichern, verändern, nutzen, übermitteln
und in der Verarbeitung einschränken, so-
weit dies für die Erfüllung einer Aufgabe
nach diesem Gesetzbuch oder dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz erforderlich
ist. Andere Behörden, Gerichte oder Dritte
dürfen die Betriebsnummern speichern,
verändern, nutzen, übermitteln oder in der
Verarbeitung einschränken, soweit dies für
die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe ei-
ner der in Satz 1 genannten Stellen erfor-
derlich ist.

(2) Die Sozialversicherungsträger,
ihre Verbände und ihre Arbeitsgemein-
schaften, die Künstlersozialkasse, die Be-
hörden der Zollverwaltung, soweit sie Auf-
gaben nach § 2 oder § 25 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 66
des Zehnten Buches wahrnehmen, sowie
die zuständigen Aufsichtsbehörden und die
Arbeitgeber dürfen die Betriebsnummern
speichern, verändern, nutzen, übermitteln
und in der Verarbeitung einschränken, so-
weit dies für die Erfüllung einer Aufgabe
nach diesem Gesetzbuch oder dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz erforderlich
ist. Andere Behörden, Gerichte oder Dritte
dürfen die Betriebsnummern speichern,
verändern, nutzen, übermitteln oder in der
Verarbeitung einschränken, soweit dies für
die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe ei-
ner der in Satz 1 genannten Stellen erfor-
derlich ist.

§ 28a § 28a

Meldepflicht Meldepflicht

(1) Der Arbeitgeber oder ein anderer
Meldepflichtiger hat der Einzugsstelle für
jeden in der Kranken-, Pflege-, Rentenver-
sicherung oder nach dem Recht der Ar-
beitsförderung kraft Gesetzes Versicherten

(1) u n v e r ä n d e r t

1. bei Beginn der versicherungspflichti-
gen Beschäftigung,

2. bei Ende der versicherungspflichtigen
Beschäftigung,

3. bei Eintritt eines Insolvenzereignisses,

4. bei Beginn der Elternzeit,

4a. bei Ende der Elternzeit,

5. bei Änderungen in der Beitragspflicht,

6. bei Wechsel der Einzugsstelle,

7. bei Anträgen auf Altersrenten oder
Auskunftsersuchen des Familienge-
richts in Versorgungsausgleichsverfah-
ren,
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8. bei Unterbrechung der Entgeltzahlung,

9. bei Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses,

10. auf Anforderung der Einzugsstelle
nach § 26 Absatz 4 Satz 2,

11. bei Antrag des geringfügig Beschäftig-
ten nach § 6 Absatz 1b des Sechsten
Buches auf Befreiung von der Versi-
cherungspflicht,

12. bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt,

13. bei Beginn der Berufsausbildung,

14. bei Ende der Berufsausbildung,

15. bei Wechsel im Zeitraum bis zum 31.
Dezember 2024 von einem Beschäfti-
gungsbetrieb im Beitrittsgebiet zu ei-
nem Beschäftigungsbetrieb im übrigen
Bundesgebiet oder umgekehrt,

16. bei Beginn der Altersteilzeitarbeit,

17. bei Ende der Altersteilzeitarbeit,

18. bei Änderung des Arbeitsentgelts,
wenn die Geringfügigkeitsgrenze über-
oder unterschritten wird,

19. bei nach § 23b Absatz 2 bis 3 gezahl-
tem Arbeitsentgelt oder

20. bei Wechsel im Zeitraum bis zum 31.
Dezember 2024 von einem Wertgutha-
ben, das im Beitrittsgebiet und einem
Wertguthaben, das im übrigen Bundes-
gebiet erzielt wurde,

eine Meldung zu erstatten. Jede Meldung
sowie die darin enthaltenen Datensätze
sind mit einem eindeutigen Kennzeichen
zur Identifizierung zu versehen.

(1a) (weggefallen) u n v e r ä n d e r t

(2) Der Arbeitgeber hat jeden am 31.
Dezember des Vorjahres Beschäftigten
nach Absatz 1 zu melden (Jahresmeldung).

(2) u n v e r ä n d e r t
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(2a) Der Arbeitgeber hat für je-
den in einem Kalenderjahr Beschäftigten,
der in der Unfallversicherung versichert ist,
zum 16. Februar des Folgejahres eine be-
sondere Jahresmeldung zur Unfallversiche-
rung zu erstatten. Diese Meldung enthält
über die Angaben nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 bis 3, 6 und 9 hinaus folgende
Angaben:

(2a) u n v e r ä n d e r t

1. die Unternehmernummer nach § 136a
des Siebten Buches;

2. die Betriebsnummer des zuständigen
Unfallversicherungsträgers;

3. das in der Unfallversicherung beitrags-
pflichtige Arbeitsentgelt in Euro und
seine Zuordnung zur jeweilig anzuwen-
denden Gefahrtarifstelle.

Arbeitgeber, die Mitglied der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft sind und für
deren Beitragsberechnung der Arbeitswert
keine Anwendung findet, haben Meldungen
nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht zu er-
statten. Abweichend von Satz 1 ist die Mel-
dung bei Eintritt eines Insolvenzereignis-
ses, bei einer endgültigen Einstellung des
Unternehmens oder bei der Beendigung al-
ler Beschäftigungsverhältnisse mit der
nächsten Entgeltabrechnung, spätestens
innerhalb von sechs Wochen, abzugeben.

(3) Die Meldungen enthalten für jeden
Versicherten insbesondere

(3) u n v e r ä n d e r t

1. seine Versicherungsnummer, soweit
bekannt,

2. seinen Familien- und Vornamen,

3. sein Geburtsdatum,

4. seine Staatsangehörigkeit,

5. Angaben über seine Tätigkeit nach
dem Schlüsselverzeichnis der Bunde-
sagentur für Arbeit,

6. die Betriebsnummer seines Beschäfti-
gungsbetriebes,

7. die Beitragsgruppen,
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7a. (weggefallen)

8. die zuständige Einzugsstelle und

9. den Arbeitgeber.

Zusätzlich sind anzugeben

1. bei der Anmeldung

a) die Anschrift,

b) der Beginn der Beschäftigung,

c) sonstige für die Vergabe der Versi-
cherungsnummer erforderliche An-
gaben,

d) nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
die Angabe, ob zum Arbeitgeber
eine Beziehung als Ehegatte, Le-
benspartner oder Abkömmling be-
steht,

e) nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
die Angabe, ob es sich um eine
Tätigkeit als geschäftsführender
Gesellschafter einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung handelt,

f) die Angabe der Staatsangehörig-
keit,

2. bei allen Entgeltmeldungen

a) eine Namens-, Anschriften- oder
Staatsangehörigkeitsänderung,
soweit diese Änderung nicht schon
anderweitig gemeldet ist,

b) das in der Rentenversicherung o-
der nach dem Recht der Arbeits-
förderung beitragspflichtige Ar-
beitsentgelt in Euro, in den Fällen,
in denen kein beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt in der Rentenversi-
cherung oder nach dem Recht der
Arbeitsförderung vorliegt, das bei-
tragspflichtige Arbeitsentgelt in der
Krankenversicherung,
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c) in Fällen, in denen die beitrags-
pflichtige Einnahme in der gesetz-
lichen Rentenversicherung nach §
20 Absatz 2a oder § 134 bemes-
sen wird, das Arbeitsentgelt, das
ohne Anwendung dieser Regelung
zu berücksichtigen wäre,

d) der Zeitraum, in dem das angege-
bene Arbeitsentgelt erzielt wurde,

e) Wertguthaben, die auf die Zeit
nach Eintritt der Erwerbsminde-
rung entfallen,

f) für geringfügig Beschäftigte zu-
sätzlich die Steuernummer des Ar-
beitgebers, die Identifikationsnum-
mer nach § 139b der Abgabenord-
nung des Beschäftigten und die
Art der Besteuerung.

g) (weggefallen)

h) (weggefallen)

3. (weggefallen)

4. bei der Meldung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 19

a) das Arbeitsentgelt in Euro, für das
Beiträge gezahlt worden sind,

b) im Falle des § 23b Absatz 2 der
Kalendermonat und das Jahr der
nicht zweckentsprechenden Ver-
wendung des Arbeitsentgelts, im
Falle der Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitgebers jedoch der Kalender-
monat und das Jahr der Beitrags-
zahlung.
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(3a) Der Arbeitgeber oder eine
Zahlstelle nach § 202 Absatz 2 des Fünften
Buches hat in den Fällen, in denen für eine
Meldung keine Versicherungsnummer des
Beschäftigten oder Versorgungsempfän-
gers vorliegt, im Verfahren nach Absatz 1
eine Meldung zur Abfrage der Versiche-
rungsnummer an die Datenstelle der Ren-
tenversicherung zu übermitteln; die weite-
ren Meldepflichten bleiben davon unbe-
rührt. Die Datenstelle der Rentenversiche-
rung übermittelt dem Arbeitgeber oder der
Zahlstelle unverzüglich durch Datenüber-
tragung die Versicherungsnummer oder
den Hinweis, dass die Vergabe der Versi-
cherungsnummer mit der Anmeldung er-
folgt.

(3a) u n v e r ä n d e r t

(3b) Der Arbeitgeber hat auf
elektronische Anforderung der Einzugs-
stelle mit der nächsten Entgeltabrechnung
die notwendigen Angaben zur Einrichtung
eines Arbeitgeberkontos elektronisch zu
übermitteln. Das Nähere über die Angaben,
die Datensätze und das Verfahren regeln
die Gemeinsamen Grundsätze nach § 28b
Absatz 1.

(3b) u n v e r ä n d e r t

(3c) Der Arbeitgeber oder eine
Zahlstelle nach § 202 Absatz 2 des Fünften
Buches können in den Fällen, in denen
ihnen trotz vorheriger Aufforderung an den
Beschäftigten keine, unvollständige oder
falsche Angaben über die Mitgliedschaft in
einer Krankenkasse des Beschäftigten für
die Erstattung von Meldungen vorliegen,
über den Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen die aktuelle Mitgliedschaft des
Beschäftigten in einer gesetzlichen Kran-
kenkasse elektronisch abfragen. Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen er-
mittelt die aktuelle Mitgliedschaft durch
eine Abfrage bei den Krankenkassen. Für
die Abfrage sind Name, Vorname, Geburts-
datum, Geburtsort und Versicherungsnum-
mer des Versicherten anzugeben. Der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen hat
der anfragenden Stelle nach Satz 1 unver-
züglich eine Rückmeldung mit der Betriebs-
nummer der Krankenkasse, in der der Be-
schäftigte zum Zeitpunkt der Abfrage Mit-
glied ist, zu erstatten.

(3c) u n v e r ä n d e r t
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(3d) Die Bundesagentur für Ar-
beit und die für die Durchführung der
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu-
ständigen Stellen können bei Vorliegen ei-
ner Meldepflicht nach § 203a des Fünften
Buches über den Spitzenverband Bund der
Krankenkassen die aktuelle Mitgliedschaft
in einer gesetzlichen Krankenkasse eines
Versicherten elektronisch abfragen, wenn
ihnen trotz vorheriger Aufforderung an den
Versicherten keine, unvollständige oder fal-
sche Angaben über die Mitgliedschaft des
Versicherten in einer Krankenkasse vorlie-
gen; Absatz 3c Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Absatz 3c Satz 1 gilt entsprechend
für den Abruf von Daten nach § 109a durch
die Bundesagentur für Arbeit.

(3d) u n v e r ä n d e r t

(3e) Das Nähere zum Verfahren
und zum Datensatz nach den Absätzen 3c
und 3d regelt der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen in Grundsätzen, die vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Gesundheit zu genehmigen sind;
die Bundesagentur für Arbeit und die Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände sind vorher anzuhören. In den
Fällen, in denen die Grundsätze Auswir-
kungen auf die Verfahren der für die Durch-
führung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zuständigen Stellen haben, ist der
Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c des
Zweiten Buches anzuhören.

(3e) u n v e r ä n d e r t

(4) Arbeitgeber haben den Tag des
Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses
spätestens bei dessen Aufnahme an die
Datenstelle der Rentenversicherung nach
Satz 2 zu melden, sofern sie Personen in
folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen beschäftigen:

(4) Arbeitgeber haben den Tag des
Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses
spätestens bei dessen Aufnahme an die
Datenstelle der Rentenversicherung nach
Satz 2 zu melden, sofern sie Personen in
folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen beschäftigen:

1. im Baugewerbe, 1. u n v e r ä n d e r t

2. im Gaststätten- und Beherbergungsge-
werbe,

2. u n v e r ä n d e r t

3. im Personenbeförderungsgewerbe, 3. u n v e r ä n d e r t

4. im Speditions-, Transport- und damit
verbundenen Logistikgewerbe,

4. u n v e r ä n d e r t

5. im Schaustellergewerbe, 5. u n v e r ä n d e r t
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6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft, entfällt

7. im Gebäudereinigungsgewerbe, 6. u n v e r ä n d e r t

8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und
Abbau von Messen und Ausstellungen
beteiligen,

7. u n v e r ä n d e r t

9. in der Fleischwirtschaft, 8. u n v e r ä n d e r t

10. im Prostitutionsgewerbe, 9. u n v e r ä n d e r t

11. im Wach- und Sicherheitsgewerbe. 10. im Wach- und Sicherheitsgewerbe,

11. im Friseur- und Kosmetikgewerbe.

Die Meldung enthält folgende Angaben
über den Beschäftigten:

Die Meldung enthält folgende Angaben
über den Beschäftigten:

1. den Familien- und die Vornamen, 1. u n v e r ä n d e r t

2. die Versicherungsnummer, soweit be-
kannt, ansonsten die zur Vergabe ei-
ner Versicherungsnummer notwendi-
gen Angaben (Tag und Ort der Geburt,
Anschrift),

2. u n v e r ä n d e r t

3. die Betriebsnummer des Arbeitgebers
und

3. u n v e r ä n d e r t

4. den Tag der Beschäftigungsaufnahme. 4. u n v e r ä n d e r t

Die Meldung wird in der Stammsatzdatei
nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten
Buches gespeichert. Die Meldung gilt nicht
als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer
1.

Die Meldung wird in der Stammsatzdatei
nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten
Buches gespeichert. Die Meldung gilt nicht
als Meldung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer
1.

(4a) Der Meldepflichtige erstattet
die Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 10 an die zuständige Einzugsstelle. In
der Meldung sind insbesondere anzuge-
ben:

(4a) u n v e r ä n d e r t

1. die Versicherungsnummer des Be-
schäftigten,

2. die Betriebsnummer des Beschäfti-
gungsbetriebes,
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3. das monatliche laufende und einmalig
gezahlte Arbeitsentgelt, von dem Bei-
träge zur Renten-, Arbeitslosen-, Kran-
ken- und Pflegeversicherung für das
der Ermittlung nach § 26 Absatz 4 zu-
grunde liegende Kalenderjahr berech-
net wurden.

(5) Der Meldepflichtige hat der zu
meldenden Person den Inhalt der Meldung
in Textform mitzuteilen; dies gilt nicht,
wenn die Meldung ausschließlich auf
Grund einer Veränderung der Daten für die
gesetzliche Unfallversicherung erfolgt.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Soweit der Arbeitgeber eines
Hausgewerbetreibenden Arbeitgeberpflich-
ten erfüllt, gilt der Hausgewerbetreibende
als Beschäftigter.

(6) u n v e r ä n d e r t

(6a) Beschäftigt ein Arbeitgeber,
der

(6a) u n v e r ä n d e r t

1. im privaten Bereich nichtgewerbliche
Zwecke oder

2. mildtätige, kirchliche, religiöse, wissen-
schaftliche oder gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des § 10b des Einkom-
mensteuergesetzes

verfolgt, Personen geringfügig nach § 8,
kann er auf Antrag abweichend von Absatz
1 Meldungen auf Vordrucken erstatten,
wenn er glaubhaft macht, dass ihm eine
Meldung auf maschinell verwertbaren Da-
tenträgern oder durch Datenübertragung
nicht möglich ist.
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(7) Der Arbeitgeber hat der Einzugs-
stelle für einen im privaten Haushalt Be-
schäftigten anstelle einer Meldung nach
Absatz 1 unverzüglich eine vereinfachte
Meldung (Haushaltsscheck) mit den Anga-
ben nach Absatz 8 Satz 1 zu erstatten,
wenn das Arbeitsentgelt nach § 14 Absatz
3 aus dieser Beschäftigung regelmäßig die
Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt.
Der Arbeitgeber kann die Meldung nach
Satz 1 auch durch Datenübertragung aus
systemgeprüften Programmen oder mit
maschinell erstellten Ausfüllhilfen übermit-
teln. Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle
gesondert ein Lastschriftmandat zum Ein-
zug des Gesamtsozialversicherungsbei-
trags zu erteilen. Die Absätze 2 bis 5 gelten
nicht.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Der Haushaltsscheck enthält (8) u n v e r ä n d e r t

1. den Familiennamen, Vornamen, die
Anschrift und die Betriebsnummer des
Arbeitgebers,

2. den Familiennamen, Vornamen, die
Anschrift und die Versicherungsnum-
mer des Beschäftigten; kann die Versi-
cherungsnummer nicht angegeben
werden, ist das Geburtsdatum des Be-
schäftigten einzutragen,

3. die Angabe, ob der Beschäftigte im
Zeitraum der Beschäftigung bei mehre-
ren Arbeitgebern beschäftigt ist, und

a) bei einer Meldung bei jeder Lohn-
oder Gehaltszahlung den Zeitraum
der Beschäftigung, das Arbeitsent-
gelt nach § 14 Absatz 3 für diesen
Zeitraum sowie am Ende der Be-
schäftigung den Zeitpunkt der Be-
endigung,

b) bei einer Meldung zu Beginn der
Beschäftigung deren Beginn und
das monatliche Arbeitsentgelt
nach § 14 Absatz 3, die Steuer-
nummer des Arbeitgebers, die
Identifikationsnummer nach §
139b der Abgabenordnung des
Beschäftigten und die Art der Be-
steuerung,
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c) bei einer Meldung wegen Ände-
rung des Arbeitsentgelts nach § 14
Absatz 3 den neuen Betrag und
den Zeitpunkt der Änderung,

d) bei einer Meldung am Ende der
Beschäftigung den Zeitpunkt der
Beendigung,

e) bei Erklärung des Verzichts auf
Versicherungsfreiheit nach § 230
Absatz 8 Satz 2 des Sechsten Bu-
ches den Zeitpunkt des Verzichts,

f) bei Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht nach § 6 Ab-
satz 1b des Sechsten Buches den
Tag des Zugangs des Antrags
beim Arbeitgeber.

Bei sich anschließenden Meldungen kann
von der Angabe der Anschrift des Arbeitge-
bers und des Beschäftigten abgesehen
werden.

(9) Soweit nicht anders geregelt, gel-
ten für versicherungsfrei oder von der Ver-
sicherungspflicht befreite geringfügig Be-
schäftigte die Absätze 1 bis 6 entspre-
chend. Eine Jahresmeldung nach Absatz 2
ist für geringfügig Beschäftigte nach § 8
Absatz 1 Nummer 2 nicht zu erstatten. Mel-
dungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
und 4a sind für geringfügig Beschäftigte
nicht zu erstatten.

(9) u n v e r ä n d e r t

(9a) Für geringfügig Beschäftigte
nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 hat der Ar-
beitgeber bei der Meldung nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 zusätzlich anzugeben,
wie diese für die Dauer der Beschäftigung
krankenversichert sind. Die Evaluierung
der Regelung erfolgt im Rahmen eines Be-
richts der Bundesregierung über die Wir-
kung der Maßnahme bis Ende des Jahres
2026.

(9a) u n v e r ä n d e r t
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(10) Der Arbeitgeber hat für Beschäf-
tigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 des Sechsten Buches von der Versiche-
rungspflicht befreit und Mitglied einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung
sind, die Meldungen nach den Absätzen 1,
2 und 9 zusätzlich an die Annahmestelle
der berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen zu erstatten; dies gilt nicht für Mel-
dungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 10.
Die Datenübermittlung hat durch gesicherte
und verschlüsselte Datenübertragung aus
systemgeprüften Programmen oder mittels
systemgeprüfter maschinell erstellter Aus-
füllhilfen zu erfolgen. Zusätzlich zu den An-
gaben nach Absatz 3 enthalten die Meldun-
gen die Mitgliedsnummer des Beschäftig-
ten bei der Versorgungseinrichtung. Die
Absätze 5 bis 6a gelten entsprechend.

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Der Arbeitgeber hat für Beschäf-
tigte, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 des Sechsten Buches von der Versiche-
rungspflicht befreit und Mitglied in einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung
sind, der Annahmestelle der berufsständi-
schen Versorgungseinrichtungen monatli-
che Meldungen zur Beitragserhebung zu
erstatten. Absatz 10 Satz 2 gilt entspre-
chend. Diese Meldungen enthalten für den
Beschäftigten

(11) u n v e r ä n d e r t

1. die Mitgliedsnummer bei der Versor-
gungseinrichtung oder, wenn die Mit-
gliedsnummer nicht bekannt ist, die
Personalnummer beim Arbeitgeber,
den Familien- und Vornamen, das Ge-
schlecht und das Geburtsdatum,

2. den Zeitraum, für den das Arbeitsent-
gelt gezahlt wird,

3. das beitragspflichtige ungekürzte lau-
fende Arbeitsentgelt für den Zahlungs-
zeitraum,

4. das beitragspflichtige ungekürzte ein-
malig gezahlte Arbeitsentgelt im Monat
der Abrechnung,

5. die Anzahl der Sozialversiche-
rungstage im Zahlungszeitraum,
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6. den Beitrag, der bei Firmenzahlern für
das Arbeitsentgelt nach Nummer 3 und
4 anfällt,

7. die Betriebsnummer der Versorgungs-
einrichtung,

8. die Betriebsnummer des Beschäfti-
gungsbetriebes,

9. den Arbeitgeber,

10. den Ort des Beschäftigungsbetriebes,

11. den Monat der Abrechnung.

Soweit nicht aus der Entgeltbescheinigung
des Beschäftigten zu entnehmen ist, dass
die Meldung erfolgt ist und welchen Inhalt
sie hatte, gilt Absatz 5.

(12) Der Arbeitgeber hat auch für aus-
schließlich nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
des Siebten Buches versicherte Beschäf-
tigte mit beitragspflichtigem Entgelt Mel-
dungen nach den Absätzen 1 und 3 Satz 2
Nummer 2 abzugeben.

(12) u n v e r ä n d e r t

(13) (weggefallen) (13) u n v e r ä n d e r t
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§ 28p § 28p

Prüfung bei den Arbeitgebern Prüfung bei den Arbeitgebern

(1) Die Träger der Rentenversiche-
rung prüfen bei den Arbeitgebern, ob diese
ihre Meldepflichten und ihre sonstigen
Pflichten nach diesem Gesetzbuch, die im
Zusammenhang mit dem Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag stehen, ordnungsgemäß
erfüllen; sie prüfen insbesondere die Rich-
tigkeit der Beitragszahlungen und der Mel-
dungen (§ 28a) mindestens alle vier Jahre.
Die Prüfung soll in kürzeren Zeitabständen
erfolgen, wenn der Arbeitgeber dies ver-
langt. Die Einzugsstelle unterrichtet den für
den Arbeitgeber zuständigen Träger der
Rentenversicherung, wenn sie eine alsbal-
dige Prüfung bei dem Arbeitgeber für erfor-
derlich hält. Die Prüfung umfasst auch die
Entgeltunterlagen der Beschäftigten, für die
Beiträge nicht gezahlt wurden. Die Träger
der Rentenversicherung erlassen im Rah-
men der Prüfung Verwaltungsakte zur Ver-
sicherungspflicht und Beitragshöhe in der
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung
sowie nach dem Recht der Arbeitsförde-
rung einschließlich der Widerspruchsbe-
scheide gegenüber den Arbeitgebern; inso-
weit gelten § 28h Absatz 2 sowie § 93 in
Verbindung mit § 89 Absatz 5 des Zehnten
Buches nicht. Die landwirtschaftliche Kran-
kenkasse nimmt abweichend von Satz 1
die Prüfung für die bei ihr versicherten mit-
arbeitenden Familienangehörigen vor.

(1) u n v e r ä n d e r t

(1a) Die Prüfung nach Absatz 1 um-
fasst die ordnungsgemäße Erfüllung der
Meldepflichten nach dem Künstlersozial-
versicherungsgesetz und die rechtzeitige
und vollständige Entrichtung der Künstler-
sozialabgabe durch die Arbeitgeber. Die
Prüfung erfolgt

u n v e r ä n d e r t

1. mindestens alle vier Jahre bei den Ar-
beitgebern, die als abgabepflichtige
Unternehmer nach § 24 des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes bei der
Künstlersozialkasse erfasst wurden,
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2. mindestens alle vier Jahre bei den Ar-
beitgebern mit mehr als 19 Beschäftig-
ten und

3. bei mindestens 40 Prozent der im je-
weiligen Kalenderjahr zur Prüfung
nach Absatz 1 anstehenden Arbeitge-
ber mit weniger als 20 Beschäftigten.

Hat ein Arbeitgeber mehrere Beschäfti-
gungsbetriebe, wird er insgesamt geprüft.
Das Prüfverfahren kann mit der Aufforde-
rung zur Meldung eingeleitet werden. Die
Träger der Deutschen Rentenversicherung
erlassen die erforderlichen Verwaltungs-
akte zur Künstlersozialabgabepflicht, zur
Höhe der Künstlersozialabgabe und zur
Höhe der Vorauszahlungen nach dem
Künstlersozialversicherungsgesetz ein-
schließlich der Widerspruchsbescheide.
Die Träger der Rentenversicherung unter-
richten die Künstlersozialkasse über Sach-
verhalte, welche die Melde- und Abgabe-
pflichten der Arbeitgeber nach dem Künst-
lersozialversicherungsgesetz betreffen. Für
die Prüfung der Arbeitgeber durch die
Künstlersozialkasse gilt § 35 des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes.
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(1b) Die Träger der Rentenversi-
cherung legen im Benehmen mit der Künst-
lersozialkasse die Kriterien zur Auswahl
der nach Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 zu
prüfenden Arbeitgeber fest. Die Auswahl
dient dem Ziel, alle abgabepflichtigen Ar-
beitgeber zu erfassen. Arbeitgeber mit we-
niger als 20 Beschäftigten, die nicht nach
Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 zu prüfen
sind, werden durch die Träger der Renten-
versicherung im Rahmen der Prüfung nach
Absatz 1 im Hinblick auf die Künstlersozial-
abgabe beraten. Dazu erhalten sie mit der
Prüfankündigung Hinweise zur Künstlerso-
zialabgabe. Im Rahmen der Prüfung nach
Absatz 1 lässt sich der zuständige Träger
der Rentenversicherung durch den Arbeit-
geber schriftlich oder elektronisch bestäti-
gen, dass der Arbeitgeber über die Künst-
lersozialabgabe unterrichtet wurde und ab-
gabepflichtige Sachverhalte melden wird.
Bestätigt der Arbeitgeber dies nicht, wird
die Prüfung nach Absatz 1a Satz 1 unver-
züglich durchgeführt. Erlangt ein Träger der
Rentenversicherung im Rahmen einer Prü-
fung nach Absatz 1 bei Arbeitgebern mit
weniger als 20 Beschäftigten, die nicht
nach Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 geprüft
werden, Hinweise auf einen künstlersozial-
abgabepflichtigen Sachverhalt, muss er
diesen nachgehen.

(1b) u n v e r ä n d e r t

(1c) Die Träger der Rentenversi-
cherung teilen den Trägern der Unfallversi-
cherung die Feststellungen aus der Prü-
fung bei den Arbeitgebern nach § 166 Ab-
satz 2 des Siebten Buches mit. Die Träger
der Unfallversicherung erlassen die erfor-
derlichen Bescheide.

(1c) u n v e r ä n d e r t

(2) Im Bereich der Regionalträger
richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz der Lohn- und Gehaltsabrech-
nungsstelle des Arbeitgebers. Die Träger
der Rentenversicherung stimmen sich dar-
über ab, welche Arbeitgeber sie prüfen; ein
Arbeitgeber ist jeweils nur von einem Trä-
ger der Rentenversicherung zu prüfen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Träger der Rentenversiche-
rung unterrichten die Einzugsstellen über
Sachverhalte, soweit sie die Zahlungs-
pflicht oder die Meldepflicht des Arbeitge-
bers betreffen.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die Deutsche Rentenversicherung
Bund führt ein Dateisystem, in dem die Trä-
ger der Rentenversicherung ihre elektroni-
schen Akten führen, die im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Prüfungen
nach den Absätzen 1, 1a und 1c stehen.
Die in diesem Dateisystem gespeicherten
Daten dürfen nur für die Prüfung bei den
Arbeitgebern durch die jeweils zuständigen
Träger der Rentenversicherung verarbeitet
werden.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Arbeitgeber sind verpflichtet,
angemessene Prüfhilfen zu leisten. Ab-
rechnungsverfahren, die mit Hilfe automati-
scher Einrichtungen durchgeführt werden,
sind in die Prüfung einzubeziehen.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Zu prüfen sind auch steuerbera-
tende Stellen, Rechenzentren und ver-
gleichbare Einrichtungen, die im Auftrag
des Arbeitgebers oder einer von ihm beauf-
tragten Person Löhne und Gehälter ab-
rechnen oder Meldungen erstatten. Die ört-
liche Zuständigkeit richtet sich im Bereich
der Regionalträger nach dem Sitz dieser
Stellen. Absatz 5 gilt entsprechend.

(6) u n v e r ä n d e r t

(6a) Für die Prüfung nach Absatz
1 sind dem zuständigen Rentenversiche-
rungsträger die notwendigen Daten elektro-
nisch aus einem systemgeprüften Entgel-
tabrechnungsprogramm zu übermitteln;
werden die Daten aus der Finanzbuchhal-
tung nicht durch ein systemgeprüftes Ent-
geltabrechnungsprogramm übermittelt,
können sie auch über eine systemgeprüfte
Schnittstelle oder ein systemgeprüftes Pro-
grammmodul aus einem Programm zur Fi-
nanzbuchhaltung an die Träger der Deut-
schen Rentenversicherung übermittelt wer-
den. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund bestimmt in Grundsätzen bundesein-
heitlich das Nähere zum Verfahren der Da-
tenübermittlung und der dafür erforderli-
chen Datensätze und Datenbausteine. Die
Grundsätze bedürfen der Genehmigung
des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales, das vorher die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände anzu-
hören hat.

(6a) u n v e r ä n d e r t
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(6b) Arbeitgeber haben beim
Wechsel der von ihnen verwendeten sys-
temgeprüften Programme für die Unterla-
gen, die der nächsten Prüfung unterliegen,
die Daten im Verfahren nach Absatz 6a
Satz 1 an die Datenstelle der Rentenversi-
cherung zu übermitteln. Die Datenstelle der
Rentenversicherung speichert diese Daten
bis zum Abschluss der Prüfung. Dies gilt
auch bei Wechsel eines Dienstleisters.

(6b) u n v e r ä n d e r t

(7) Die Träger der Rentenversiche-
rung haben eine Übersicht über die Ergeb-
nisse ihrer Prüfungen zu führen und bis
zum 31. März eines jeden Jahres für das
abgelaufene Kalenderjahr den Aufsichtsbe-
hörden vorzulegen. Das Nähere über Inhalt
und Form der Übersicht bestimmen einver-
nehmlich die Aufsichtsbehörden der Träger
der Rentenversicherung mit Wirkung für
diese.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Die Deutsche Rentenversicherung
Bund führt ein Dateisystem, in dem der
Name, die Anschrift, die Betriebsnummer,
der für den Arbeitgeber zuständige Unfall-
versicherungsträger und weitere Identifika-
tionsmerkmale eines jeden Arbeitgebers
sowie die für die Planung der Prüfungen
bei den Arbeitgebern und die für die Über-
sichten nach Absatz 7 erforderlichen Daten
gespeichert sind; die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund darf die in diesem Dateisy-
stem gespeicherten Daten nur für die Prü-
fung bei den Arbeitgebern und zur Ermitt-
lung der nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz abgabepflichtigen Unterneh-
mer verarbeiten. In das Dateisystem ist
eine Kennzeichnung aufzunehmen, wenn
nach § 166 Absatz 2 Satz 2 des Siebten
Buches die Prüfung der Arbeitgeber für die
Unfallversicherung nicht von den Trägern
der Rentenversicherung durchzuführen ist;
die Träger der Unfallversicherung haben
die erforderlichen Angaben zu übermitteln.
Die Datenstelle der Rentenversicherung
führt für die Prüfung bei den Arbeitgebern
ein Dateisystem, das die folgenden Daten
enthält:

(8) Die Deutsche Rentenversicherung
Bund führt ein Dateisystem, in dem der
Name, die Anschrift, die Betriebsnummer,
der für den Arbeitgeber zuständige Unfall-
versicherungsträger und weitere Identifika-
tionsmerkmale eines jeden Arbeitgebers
sowie die für die Planung der Prüfungen
bei den Arbeitgebern und die für die Über-
sichten nach Absatz 7 erforderlichen Daten
gespeichert sind; die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund darf die in diesem Dateisy-
stem gespeicherten Daten nur für die Prü-
fung bei den Arbeitgebern und zur Ermitt-
lung der nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz abgabepflichtigen Unterneh-
mer verarbeiten. In das Dateisystem ist
eine Kennzeichnung aufzunehmen, wenn
nach § 166 Absatz 2 Satz 2 des Siebten
Buches die Prüfung der Arbeitgeber für die
Unfallversicherung nicht von den Trägern
der Rentenversicherung durchzuführen ist;
die Träger der Unfallversicherung haben
die erforderlichen Angaben zu übermitteln.
Die Datenstelle der Rentenversicherung
führt für die Prüfung bei den Arbeitgebern
ein Dateisystem, das die folgenden Daten
enthält:

1. die Betriebsnummern eines jeden Ar-
beitgebers,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die Absendernummern, 2. u n v e r ä n d e r t
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3. die Betriebsnummern der Abrech-
nungsstellen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. das Aktenzeichen des Arbeitgebers, 4. u n v e r ä n d e r t

5. die Betriebsnummern des für den Ar-
beitgeber zuständigen Unfallversiche-
rungsträgers,

5. u n v e r ä n d e r t

6. die Unternehmernummer des Arbeitge-
bers nach § 136a des Siebten Buches,

6. u n v e r ä n d e r t

7. das in der Unfallversicherung beitrags-
pflichtige Entgelt der beim Arbeitgeber
Beschäftigten in Euro,

7. u n v e r ä n d e r t

8. die anzuwendenden Gefahrtarifstellen
der beim Arbeitgeber Beschäftigten,

8. u n v e r ä n d e r t

9. die Versicherungsnummern der beim
Arbeitgeber Beschäftigten einschließ-
lich des Beginns und des Endes von
deren Beschäftigung,

9. u n v e r ä n d e r t

10. die Betriebsnummern der für jeden Be-
schäftigten zuständigen Einzugsstel-
len,

10. u n v e r ä n d e r t

11. eine Kennzeichnung des Vorliegens ei-
ner geringfügigen Beschäftigung,

11. u n v e r ä n d e r t

12. die Kennung des verwendeten Entgel-
tabrechnungsprogramms oder die Aus-
füllhilfe sowie deren Version,

12. u n v e r ä n d e r t

13. das Identifikationskennzeichen jeder
Meldung sowie

13. u n v e r ä n d e r t

14. bei Stornierung einer Meldung zusätz-
lich das Identifikationskennzeichen der
ursprünglichen Meldung.

14. u n v e r ä n d e r t
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Sie darf die Daten der Stammsatzdatei
nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten
Buches sowie die Daten des Dateisystems
nach § 150 Absatz 3 des Sechsten Buches
und der Stammdatendatei nach § 101 für
die Prüfung bei den Arbeitgebern spei-
chern, verändern, nutzen, übermitteln oder
in der Verarbeitung einschränken; dies gilt
für die Daten der Stammsatzdatei auch für
Prüfungen nach § 212a des Sechsten Bu-
ches. Sie ist verpflichtet, auf Anforderung
des prüfenden Trägers der Rentenversi-
cherung

Sie darf die Daten der Stammsatzdatei
nach § 150 Absatz 1 und 2 des Sechsten
Buches sowie die Daten des Dateisystems
nach § 150 Absatz 3 des Sechsten Buches
und der Stammdatendatei nach § 101 für
die Prüfung bei den Arbeitgebern spei-
chern, verändern, nutzen, übermitteln oder
in der Verarbeitung einschränken; dies gilt
für die Daten der Stammsatzdatei auch für
Prüfungen nach § 212a des Sechsten Bu-
ches. Sie ist verpflichtet, auf Anforderung
des prüfenden Trägers der Rentenversi-
cherung

1. die in den Dateisystemen nach den
Sätzen 1 und 3 gespeicherten Daten,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die in den Versicherungskonten der
Träger der Rentenversicherung ge-
speicherten, auf den Prüfungszeitraum
entfallenden Daten der bei dem zu prü-
fenden Arbeitgeber Beschäftigten,

2. u n v e r ä n d e r t

3. die bei den für den Arbeitgeber zustän-
digen Einzugsstellen gespeicherten
Daten aus den Beitragsnachweisen (§
28f Absatz 3) für die Zeit nach dem
Zeitpunkt, bis zu dem der Arbeitgeber
zuletzt geprüft wurde,

3. u n v e r ä n d e r t

4. die bei der Künstlersozialkasse über
den Arbeitgeber gespeicherten Daten
zur Melde- und Abgabepflicht für den
Zeitraum seit der letzten Prüfung sowie

4. u n v e r ä n d e r t

5. die bei den Trägern der Unfallversiche-
rung gespeicherten Daten zur Melde-
und Beitragspflicht sowie zur Gefahrta-
rifstelle für den Zeitraum seit der letz-
ten Prüfung

5. u n v e r ä n d e r t
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zu verarbeiten, soweit dies für die Prüfung,
ob die Arbeitgeber ihre Meldepflichten und
ihre sonstigen Pflichten nach diesem Ge-
setzbuch, die im Zusammenhang mit dem
Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen,
sowie ihre Pflichten als zur Abgabe Ver-
pflichtete nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz und ihre Pflichten nach dem
Siebten Buch zur Meldung und Beitrags-
zahlung ordnungsgemäß erfüllen, erforder-
lich ist. Die dem prüfenden Träger der Ren-
tenversicherung übermittelten Daten sind
unverzüglich nach Abschluss der Prüfung
bei der Datenstelle und beim prüfenden
Träger der Rentenversicherung zu löschen.
Die Träger der Rentenversicherung, die
Einzugsstellen, die Künstlersozialkasse
und die Bundesagentur für Arbeit sind ver-
pflichtet, der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und der Datenstelle die für die
Prüfung bei den Arbeitgebern erforderli-
chen Daten zu übermitteln. Sind für die
Prüfung bei den Arbeitgebern Daten zu
übermitteln, so dürfen sie auch durch Abruf
im automatisierten Verfahren übermittelt
werden, ohne dass es einer Genehmigung
nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Buches
bedarf.

zu verarbeiten, soweit dies für die Prüfung,
ob die Arbeitgeber ihre Meldepflichten und
ihre sonstigen Pflichten nach diesem Ge-
setzbuch, die im Zusammenhang mit dem
Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen,
sowie ihre Pflichten als zur Abgabe Ver-
pflichtete nach dem Künstlersozialversiche-
rungsgesetz und ihre Pflichten nach dem
Siebten Buch zur Meldung und Beitrags-
zahlung ordnungsgemäß erfüllen, erforder-
lich ist. Die dem prüfenden Träger der Ren-
tenversicherung übermittelten Daten sind
unverzüglich nach Abschluss der Prüfung
bei der Datenstelle und beim prüfenden
Träger der Rentenversicherung zu löschen.
Die Träger der Rentenversicherung, die
Einzugsstellen, die Künstlersozialkasse
und die Bundesagentur für Arbeit sind ver-
pflichtet, der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und der Datenstelle die für die
Prüfung bei den Arbeitgebern erforderli-
chen Daten zu übermitteln. Sind für die
Prüfung bei den Arbeitgebern Daten zu
übermitteln, so dürfen sie auch durch Abruf
im automatisierten Verfahren übermittelt
werden, ohne dass es einer Genehmigung
nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Buches
bedarf.

Die Datenstelle der Rentenversicherung
darf die Daten nach Satz 3 sowie die
nach § 18m Absatz 1 von der Bunde-
sagentur für Arbeit an die Datenstelle
der Rentenversicherung übermittelten
Betriebsnummern und die Angaben
nach § 18i Absatz 2 und 4 aus dem Da-
teisystem der Beschäftigungsbetriebe
zur Durchführung der automationsge-
stützten Analyse und Bewertung durch
die Zentralstelle nach § 26 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes entspre-
chend den nach § 26 Absatz 1 Satz 1
und 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes von ihr und der Zentralstelle
im Einvernehmen sowie im Benehmen
mit der oder dem Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit festgelegten Risikoindikato-
ren und Risikoparametern für eine Da-
tenanalyse in den Wirtschaftsbereichen
oder Wirtschaftszweigen nach § 26 Ab-
satz 1 Satz 3 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes verarbeiten.
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Sie darf der Zentralstelle die hierdurch
ermittelten Risikofälle einschließlich der
einschlägigen Risikoindikatoren und Ri-
sikoparameter sowie als Stammdaten
die Namen, die Betriebsnummern, die
Adressdaten und die Wirtschaftsunter-
klassen nach § 18m Absatz 1 der be-
troffenen Arbeitgeber übermitteln.

Soweit die festgelegten Risikoindikato-
ren und Risikoparameter zur Erstellung
von Risikofällen einen Datenabgleich
bei der Zentralstelle mit weiteren nach §
26 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
vorliegenden Daten erfordern, darf die
Datenstelle der Rentenversicherung zu
diesem Zweck und unabhängig von der
Datenvoranalyse nach Satz 9 neben den
Stammdaten nach Satz 10 auch

1. die Anzahl der bei dem Arbeitge-
ber Beschäftigten,

2. die monatsbezogene Anzahl der
An- und Abmeldungen von Be-
schäftigten,

3. die Kennzeichnung, in wie vielen
Fällen es sich bei den zu den
Nummern 1 und 2 genannten um
geringfügige Beschäftigungen
handelt,

4. das in der Unfallversicherung
beitragspflichtige Entgelt der bei
dem Arbeitgeber Beschäftigten
als Gesamtsumme

an die Zentralstelle übermitteln.

(9) Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales bestimmt im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Gesundheit
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates das Nähere über

(9) u n v e r ä n d e r t

1. den Umfang der Pflichten des Arbeit-
gebers, der Beschäftigten und der in
Absatz 6 genannten Stellen bei Ab-
rechnungsverfahren, die mit Hilfe auto-
matischer Einrichtungen durchgeführt
werden,
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2. die Durchführung der Prüfung sowie
die Behebung von Mängeln, die bei der
Prüfung festgestellt worden sind, und

3. den Inhalt des Dateisystems nach Ab-
satz 8 Satz 1 hinsichtlich der für die
Planung der Prüfungen bei Arbeitge-
bern und der für die Prüfung bei Ein-
zugsstellen erforderlichen Daten, über
den Aufbau und die Aktualisierung die-
ses Dateisystems sowie über den Um-
fang der Daten aus diesem Dateisys-
tem, die von den Einzugsstellen und
der Bundesagentur für Arbeit nach §
28q Absatz 5 abgerufen werden kön-
nen.

(10) Arbeitgeber werden wegen der
Beschäftigten in privaten Haushalten nicht
geprüft.

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Sind beim Übergang der Prüfung
der Arbeitgeber von Krankenkassen auf die
Träger der Rentenversicherung Angestellte
übernommen worden, die am 1. Januar
1995 ganz oder überwiegend mit der Prü-
fung der Arbeitgeber beschäftigt waren,
sind die bis zum Zeitpunkt der Übernahme
gültigen Tarifverträge oder sonstigen kol-
lektiven Vereinbarungen für die übernom-
menen Arbeitnehmer bis zum Inkrafttreten
neuer Tarifverträge oder sonstiger kollekti-
ver Vereinbarungen maßgebend. Soweit es
sich bei einem gemäß Satz 1 übernomme-
nen Beschäftigten um einen Dienstord-
nungs-Angestellten handelt, tragen der auf-
nehmende Träger der Rentenversicherung
und die abgebende Krankenkasse bei Ein-
tritt des Versorgungsfalles die Versor-
gungsbezüge anteilig, sofern der Ange-
stellte im Zeitpunkt der Übernahme das 45.
Lebensjahr bereits vollendet hatte. § 107b
Absatz 2 bis 5 des Beamtenversorgungs-
gesetzes gilt sinngemäß.

(11) u n v e r ä n d e r t
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Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 18. Dezember 1989,
BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337)

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 18. Dezember 1989,
BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337)

( - SGB 6)
vom: 18.12.1989 - zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v.
18.12.2024 I Nr. 423

Mittelbare Änderung durch Art.
15 Nr. 3 G v. 18.12.2024 I Nr.

423 ist berücksichtigt

( - SGB 6)
vom: 18.12.1989 - zuletzt geän-

dert durch Art. 11 G v.
18.12.2024 I Nr. 423

Mittelbare Änderung durch Art.
15 Nr. 3 G v. 18.12.2024 I Nr.

423 ist berücksichtigt

§ 150 § 150

Dateisysteme bei der Datenstelle Dateisysteme bei der Datenstelle

(1) Bei der Datenstelle darf eine
Stammsatzdatei geführt werden, soweit
dies erforderlich ist, um

(1) u n v e r ä n d e r t

1. sicherzustellen, dass eine Person nur
eine Versicherungsnummer erhält und
eine vergebene Versicherungsnummer
nicht noch einmal für eine andere Per-
son verwendet wird,

2. für eine Person die vergebene Versi-
cherungsnummer festzustellen,

3. zu erkennen, welcher Träger der Ren-
tenversicherung für die Führung eines
Versicherungskontos zuständig ist o-
der war,

4. Daten, die aufgrund eines Gesetzes o-
der nach über- und zwischenstaatli-
chem Recht entgegenzunehmen sind,
an die zuständigen Stellen weiterleiten
zu können,

5. zu erkennen, bei welchen Trägern der
Rentenversicherung oder welchen
Leistungsträgern im Ausland weitere
Daten zu einer Person gespeichert
sind,
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6. Mütter über die Versicherungspflicht
während der Kindererziehung zu unter-
richten, wenn bei Geburtsmeldungen
eine Versicherungsnummer der Mutter
nicht eindeutig zugeordnet werden
kann,

7. das Zusammentreffen von Renten aus
eigener Versicherung und Hinterbliebe-
nenrenten und Arbeitsentgelt festzu-
stellen, um die ordnungsgemäße Be-
rechnung und Zahlung von Beiträgen
der Rentner zur gesetzlichen Kranken-
versicherung überprüfen zu können,

8. es den Trägern der Rentenversiche-
rung zu ermöglichen, überlebende
Ehegatten oder Lebenspartner auf das
Bestehen eines Leistungsanspruchs
hinzuweisen,

9. es den Trägern der Rentenversiche-
rung und der landwirtschaftlichen Al-
terskasse zu ermöglichen, die unrecht-
mäßige Erbringung von Witwenrenten
und Witwerrenten sowie Erziehungs-
renten nach Eheschließung oder Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft
zu vermeiden,

10. der landwirtschaftlichen Alterskasse
gemäß § 73 Absatz 2 des Gesetzes
über die Alterssicherung der Landwirte
die Feststellung der Versicherungs-
pflicht von Ehegatten zu ermöglichen.

Weitere Sozialdaten dürfen in der Stamm-
satzdatei der Datenstelle nur gespeichert
werden, soweit dies zur Erfüllung einer der
Deutschen Rentenversicherung Bund zu-
gewiesenen oder übertragenen Aufgabe
erforderlich und dafür die Verarbeitung von
Sozialdaten in einer anonymisierten Form
nicht ausreichend ist.

(2) Die Stammsatzdatei darf außer
den personenbezogenen Daten über das
Verhältnis einer Person zur Rentenversi-
cherung nur folgende Daten enthalten:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Versicherungsnummer, bei Beziehern
einer Rente wegen Todes auch die
Versicherungsnummer des verstorbe-
nen Versicherten,
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2. Familienname und Vornamen ein-
schließlich des Geburtsnamens,

3. Geburtsort einschließlich des Geburts-
landes,

4. Staatsangehörigkeit,

5. Sterbedatum,

6. Anschrift,

7. Betriebsnummer des Arbeitgebers,

8. Tag der Beschäftigungsaufnahme.

(3) Für die Prüfung, ob eine Beschäfti-
gung oder selbstständige Erwerbstätigkeit
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bu-
ches die Voraussetzungen erfüllt, nach de-
nen die deutschen Rechtsvorschriften über
die soziale Sicherheit nach den Vorschrif-
ten des Titels II der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 keine Anwendung finden, spei-
chert die Datenstelle der Rentenversiche-
rung folgende Daten:

(3) Für die Prüfung, ob eine Beschäfti-
gung oder selbstständige Erwerbstätigkeit
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bu-
ches die Voraussetzungen erfüllt, nach de-
nen die deutschen Rechtsvorschriften über
die soziale Sicherheit nach den Vorschrif-
ten des Titels II der Verordnung (EG) Nr.
883/2004 keine Anwendung finden, spei-
chert die Datenstelle der Rentenversiche-
rung folgende Daten:

1. die Daten, die in der von der Verwal-
tungskommission für die Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit
festgelegten Bescheinigung über das
anzuwendende Recht oder in dem ent-
sprechenden strukturierten Dokument
des Trägers eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, eines
anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz enthal-
ten sind,

1. u n v e r ä n d e r t

2. ein Identifikationsmerkmal der Person,
für die die Bescheinigung ausgestellt
oder das entsprechende strukturierte
Dokument erstellt wurde,

2. u n v e r ä n d e r t

3. ein Identifikationsmerkmal des auslän-
dischen Arbeitgebers,

3. u n v e r ä n d e r t

4. ein Identifikationsmerkmal des inländi-
schen Arbeitgebers,

4. u n v e r ä n d e r t
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5. die Mitteilung über eine Anfrage beim
ausstellenden Träger, einer Bescheini-
gung nach Nummer 1 oder eines ent-
sprechenden strukturierten Doku-
ments,

5. u n v e r ä n d e r t

6. das Ergebnis der Überprüfung der Be-
scheinigung nach Nummer 1 oder des
entsprechenden strukturierten Doku-
ments.

6. u n v e r ä n d e r t

Das Identifikationsmerkmal des Arbeitneh-
mers oder der Arbeitnehmerin ist die Versi-
cherungsnummer. Ist eine Versicherungs-
nummer nicht vergeben, vergibt die Daten-
stelle ein neues Identifikationsmerkmal.
Entsprechendes gilt für das Identifikations-
merkmal des Selbständigen. Für die Zu-
sammensetzung dieses Identifikations-
merkmales gilt § 147 Abs. 2 entsprechend.
Die Datenstelle vergibt ein Identifikations-
merkmal des ausländischen Arbeitgebers.
Das Identifikationsmerkmal des Unterneh-
mens im Inland ist die Betriebsnummer. Ist
eine Betriebsnummer noch nicht vergeben,
vergibt die Datenstelle ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal als vorläufige Be-
triebsnummer. Die Datenstelle verarbeitet
die in Satz 1 genannten Daten, soweit dies
für den darin genannten Prüfungszweck er-
forderlich ist. Die Datenstelle übermittelt
der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft die in Satz 1 genannten Da-
ten, soweit dies für die Erfüllung einer sich
aus einem Tarifvertrag ergebenden Auf-
gabe der Urlaubs- und Lohnausgleichs-
kasse der Bauwirtschaft zum Zwecke der
Einziehung von Beiträgen und der Gewäh-
rung von Leistungen erforderlich ist. Die
Daten sind spätestens fünf Jahre nach dem
Ablauf des in der Bescheinigung oder dem
entsprechenden strukturierten Dokument
genannten Geltungszeitraums oder, wenn
dieser nicht genannt ist, nach Ablauf des
Zeitraums auf den sich der Sachverhalt be-
zieht, zu löschen. Das Nähere regeln die
Deutsche Rentenversicherung Bund und
die Spitzenverbände der gesetzlichen Un-
fallversicherung in gemeinsamen Grunds-
ätzen. Die gemeinsamen Grundsätze wer-
den vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen genehmigt.

Das Identifikationsmerkmal des Arbeitneh-
mers oder der Arbeitnehmerin ist die Versi-
cherungsnummer. Ist eine Versicherungs-
nummer nicht vergeben, vergibt die Daten-
stelle ein neues Identifikationsmerkmal.
Entsprechendes gilt für das Identifikations-
merkmal des Selbständigen. Für die Zu-
sammensetzung dieses Identifikations-
merkmales gilt § 147 Abs. 2 entsprechend.
Die Datenstelle vergibt ein Identifikations-
merkmal des ausländischen Arbeitgebers.
Das Identifikationsmerkmal des Unterneh-
mens im Inland ist die Betriebsnummer. Ist
eine Betriebsnummer noch nicht vergeben,
vergibt die Datenstelle ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal als vorläufige Be-
triebsnummer. Die Datenstelle verarbeitet
die in Satz 1 genannten Daten, soweit dies
für den darin genannten Prüfungszweck er-
forderlich ist. Die Datenstelle übermittelt
der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft die in Satz 1 genannten Da-
ten, soweit dies für die Erfüllung einer sich
aus einem Tarifvertrag ergebenden Auf-
gabe der Urlaubs- und Lohnausgleichs-
kasse der Bauwirtschaft zum Zwecke der
Einziehung von Beiträgen und der Gewäh-
rung von Leistungen erforderlich ist. Die
Daten sind spätestens fünf Jahre nach dem
Ablauf des in der Bescheinigung oder dem
entsprechenden strukturierten Dokument
genannten Geltungszeitraums oder, wenn
dieser nicht genannt ist, nach Ablauf des
Zeitraums auf den sich der Sachverhalt be-
zieht, zu löschen. Das Nähere regeln die
Deutsche Rentenversicherung Bund und
die Spitzenverbände der gesetzlichen Un-
fallversicherung in gemeinsamen Grunds-
ätzen. Die gemeinsamen Grundsätze wer-
den vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen genehmigt.
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(3a) Die Datenstelle ist berechtigt, der
Zentralstelle im Sinne des § 24 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
alle erforderlichen Daten aus der Daten-
bank nach Absatz 3 zur Erfüllung der
Aufgaben der Zentralstelle nach § 26
Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes zu übermitteln.

(4) Bei der Datenstelle darf zu den ge-
setzlich bestimmten Dateisystemen jeweils
ein weiteres Dateisystem geführt werden,
soweit dies erforderlich ist, um die Ausfüh-
rung des Datenschutzes, insbesondere zur
Feststellung der Benutzer der Dateisys-
teme, zu gewährleisten.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Einrichtung eines automati-
sierten Abrufverfahrens für ein Dateisystem
der Datenstelle ist nur zulässig gegenüber
den in § 148 Absatz 3 genannten Stellen,
der Deutschen Rentenversicherung Bund,
soweit sie als zentrale Stelle Aufgaben
nach dem Einkommensteuergesetz durch-
führt, den Behörden der Zollverwaltung, so-
weit diese Aufgaben nach § 2 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
durchführen, und den Unternehmen der pri-
vaten Krankenversicherung, der Postbeam-
tenkrankenkasse, der Krankenversorgung
der Bundesbahnbeamten, der Bundespoli-
zei, den Landespolizeien, der Bundeswehr
sowie den Trägern der freien Heilfürsorge,
soweit sie Krankenversichertennummern
nach § 290 in Verbindung mit § 362 Absatz
2 des Fünften Buches vergeben. Die dort
enthaltenen besonderen Voraussetzungen
für die Deutsche Post AG, für die Versiche-
rungsämter und Gemeindebehörden und
für Leistungsträger im Ausland müssen
auch bei Satz 1 erfüllt sein. Die Einrichtung
eines automatisierten Abrufverfahrens für
ein Dateisystem der Datenstelle ist ferner
gegenüber dem Bundesamt für Logistik
und Mobilität, soweit dieses Aufgaben nach
§ 11 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des
Güterkraftverkehrsgesetzes wahrnimmt,
zulässig.

(5) Die Einrichtung eines automati-
sierten Abrufverfahrens für ein Dateisystem
der Datenstelle ist nur zulässig gegenüber
den in § 148 Absatz 3 genannten Stellen,
der Deutschen Rentenversicherung Bund,
soweit sie als zentrale Stelle Aufgaben
nach dem Einkommensteuergesetz durch-
führt, den Behörden der Zollverwaltung, so-
weit diese Aufgaben nach § 2 oder § 25
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
durchführen oder Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten verfolgen, die in Zu-
sammenhang mit einem der in § 2 Ab-
satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes genannten Prüfgegenstände
stehen und den Unternehmen der privaten
Krankenversicherung, der Postbeamten-
krankenkasse, der Krankenversorgung der
Bundesbahnbeamten, der Bundespolizei,
den Landespolizeien, der Bundeswehr so-
wie den Trägern der freien Heilfürsorge,
soweit sie Krankenversichertennummern
nach § 290 in Verbindung mit § 362 Absatz
2 des Fünften Buches vergeben. Die dort
enthaltenen besonderen Voraussetzungen
für die Deutsche Post AG, für die Versiche-
rungsämter und Gemeindebehörden und
für Leistungsträger im Ausland müssen
auch bei Satz 1 erfüllt sein. Die Einrichtung
eines automatisierten Abrufverfahrens für
ein Dateisystem der Datenstelle ist ferner
gegenüber dem Bundesamt für Logistik
und Mobilität, soweit dieses Aufgaben nach
§ 11 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a des
Güterkraftverkehrsgesetzes wahrnimmt,
zulässig.
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§ 321 § 321

Zusammenarbeit zur Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zusammenarbeit zur Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Rentenver-
sicherungsträger im Rahmen der Prüfung
bei den Arbeitgebern nach § 28p des Vier-
ten Buches insbesondere mit der Bunde-
sagentur für Arbeit, den Krankenkassen,
den Behörden der Zollverwaltung, den in §
71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Be-
hörden, den Finanzbehörden, den nach
Landesrecht für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zu-
ständigen Behörden, den Trägern der Sozi-
alhilfe, den Unfallversicherungsträgern und
den für den Arbeitsschutz zuständigen Lan-
desbehörden zusammen, wenn sich im
Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Rentenver-
sicherungsträger im Rahmen der Prüfung
bei den Arbeitgebern nach § 28p des Vier-
ten Buches insbesondere mit der Bunde-
sagentur für Arbeit, den Krankenkassen,
den Behörden der Zollverwaltung, den in §
71 des Aufenthaltsgesetzes genannten Be-
hörden, den Finanzbehörden, den nach
Landesrecht für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zu-
ständigen Behörden, den Trägern der Sozi-
alhilfe, den Unfallversicherungsträgern und
den für den Arbeitsschutz zuständigen Lan-
desbehörden zusammen, wenn sich im
Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

1. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

1. u n v e r ä n d e r t

2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthalts-
gestattung oder eine Duldung, die zur
Ausübung der Beschäftigung berechti-
gen, oder eine Genehmigung nach §
284 Abs. 1 des Dritten Buches,

2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 5
Satz 1 oder 2 des Aufenthaltsgeset-
zes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der
Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Absatz 1
des Dritten Buches,

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches gegenüber einer Dienst-
stelle der Bundesagentur für Arbeit, ei-
nem Träger der gesetzlichen Kranken-,
Pflege- oder Unfallversicherung oder
einem Träger der Sozialhilfe oder ge-
gen die Meldepflicht nach § 8a des
Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

4. u n v e r ä n d e r t
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5. Verstöße gegen die Bestimmungen
des Vierten, Fünften und Siebten Bu-
ches sowie dieses Buches über die
Verpflichtung zur Zahlung von Sozial-
versicherungsbeiträgen, soweit sie im
Zusammenhang mit den in den Num-
mern 1 bis 4 genannten Verstößen ste-
hen,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen die Steuergesetze, 6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz 7. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

9. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz

ergeben. Sie unterrichten die für die Verfol-
gung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behör-
den nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.
Die Unterrichtung kann auch Angaben über
die Tatsachen enthalten, die für die Ab-
gabe der Meldungen des Arbeitgebers und
die Einziehung der Beiträge zur Sozialver-
sicherung erforderlich sind.

ergeben. Sie unterrichten die für die Verfol-
gung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behör-
den nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.
Die Unterrichtung kann auch Angaben über
die Tatsachen enthalten, die für die Ab-
gabe der Meldungen des Arbeitgebers und
die Einziehung der Beiträge zur Sozialver-
sicherung erforderlich sind.
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Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-

der in kriminalpolizeilichen An-
gelegenheiten

Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-

der in kriminalpolizeilichen An-
gelegenheiten

(Bundeskriminalamtgesetz -
BKAG)

vom: 01.06.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 30.7.2024

I Nr. 255

(Bundeskriminalamtgesetz -
BKAG)

vom: 01.06.2017 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 30.7.2024

I Nr. 255

§ 29 § 29

Polizeilicher Informationsverbund, Ver-
ordnungsermächtigung

Polizeilicher Informationsverbund, Ver-
ordnungsermächtigung

(1) Das Bundeskriminalamt ist im
Rahmen seiner Aufgabe nach § 2 Absatz 3
Zentralstelle für den polizeilichen Informati-
onsverbund zwischen Bund und Ländern.
Es stellt zu diesem Zweck ein einheitliches
Verbundsystem zur Verfügung.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Das Verbundsystem erfüllt die
Grundfunktionen nach § 13 Absatz 2. In-
nerhalb des Verbundsystems stellen die
daran teilnehmenden Behörden einander
Daten zum Abruf und zur Verarbeitung zur
Verfügung. Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat bestimmt im Ein-
vernehmen mit den Innenministerien und
Senatsinnenverwaltungen der Länder so-
wie im Benehmen mit der oder dem Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit die in den polizeili-
chen Informationsverbund einzubeziehen-
den Daten.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Außer dem Bundeskriminalamt
und den Landeskriminalämtern sind zur
Teilnahme am polizeilichen Informations-
verbund berechtigt:

(3) Außer dem Bundeskriminalamt
und den Landeskriminalämtern sind zur
Teilnahme am polizeilichen Informations-
verbund berechtigt:

1. sonstige Polizeibehörden der Länder, 1. u n v e r ä n d e r t

2. die Bundespolizei, 2. u n v e r ä n d e r t
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3. die Polizei beim Deutschen Bundestag, 3. u n v e r ä n d e r t

4. mit der Wahrnehmung grenzpolizeili-
cher Aufgaben betraute Behörden der
Zollverwaltung,

4. die Behörden der Zollverwaltung,
soweit sie betraut sind

a)  mit der Wahrnehmung grenzpoli-
zeilicher Aufgaben,

b)  mit der Verhütung, Aufdeckung
und Verfolgung von Straftaten,

c)  mit der Bekämpfung der
Schwarzarbeit und der illegalen Be-
schäftigung oder

d)  mit der Wahrnehmung von Si-
cherungs- und Schutzaufgaben.

5. die Zollfahndungsämter, 5. u n v e r ä n d e r t

6. das Zollkriminalamt und 6. u n v e r ä n d e r t

7. die mit der Steuerfahndung betrauten
Dienststellen der Landesfinanzbehör-
den.

7. u n v e r ä n d e r t

Die am polizeilichen Informationsverbund
teilnehmenden Stellen haben das Recht,
Daten zur Erfüllung der Verpflichtung nach
§ 32 im automatisierten Verfahren einzuge-
ben und, soweit dies zur jeweiligen Aufga-
benerfüllung erforderlich ist, abzurufen.

Die am polizeilichen Informationsverbund
teilnehmenden Stellen haben das Recht,
Daten zur Erfüllung der Verpflichtung nach
§ 32 im automatisierten Verfahren einzuge-
ben und, soweit dies zur jeweiligen Aufga-
benerfüllung erforderlich ist, abzurufen.

(4) Durch organisatorische und tech-
nische Maßnahmen hat das Bundeskrimi-
nalamt sicherzustellen, dass Eingaben von
und Zugriffe auf Daten im polizeilichen In-
formationsverbund nur möglich sind, soweit
die jeweiligen Behörden hierzu berechtigt
sind. § 12 Absatz 2 bis 5, die §§ 14, 15 und
16 Absatz 1, 2, 5 und 6, § 18 Absatz 1, 2, 4
und 5, § 19 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 20
und 91 gelten entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) Nur die Behörde, die Daten zu ei-
ner Person eingegeben hat, ist befugt,
diese zu ändern, zu berichtigen oder zu lö-
schen. Hat eine teilnehmende Stelle des
polizeilichen Informationsverbundes An-
haltspunkte dafür, dass Daten unrichtig o-
der zu löschen sind, teilt sie dies umge-
hend der eingebenden Behörde mit, die
verpflichtet ist, diese Mitteilung unverzüg-
lich zu prüfen und erforderlichenfalls die
Daten unverzüglich zu berichtigen oder zu
löschen oder in ihrer Verarbeitung einzu-
schränken. Sind Daten zu einer Person ge-
speichert, kann jede teilnehmende Stelle
des polizeilichen Informationsverbundes
weitere Daten ergänzend eingeben.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Das Auswärtige Amt ist zum Abruf
im automatisierten Verfahren der Fahn-
dungsausschreibungen zur Festnahme und
Aufenthaltsermittlung berechtigt, soweit
dies für die Auslandsvertretungen in ihrer
Eigenschaft als Pass- und Personalaus-
weisbehörden erforderlich ist. Die Staats-
anwaltschaften sind befugt, für Zwecke der
Strafrechtspflege im automatisierten Ver-
fahren abzurufen:

(6) u n v e r ä n d e r t

1. Fahndungsausschreibungen zur Fest-
nahme und Aufenthaltsermittlung,

2. Daten über Freiheitsentziehungen und

3. Daten aus dem DNA-Analyse-System.

(7) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz
durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, weitere im
polizeilichen Informationsverbund gespei-
cherte Daten, die von den Staatsanwalt-
schaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-
nötigt werden, zum automatisierten Abruf
freizugeben, soweit diese Form der Daten-
übermittlung unter Berücksichtigung der
schutzwürdigen Interessen der betroffenen
Personen wegen der Vielzahl der Übermitt-
lungen oder wegen ihrer besonderen Eilbe-
dürftigkeit angemessen ist.

(7) u n v e r ä n d e r t
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(8) Die Einrichtung eines automati-
sierten Abrufverfahrens ist für andere Be-
hörden zur Erfüllung vollzugspolizeilicher
Aufgaben sowie für die Zentralstelle für
Sanktionsdurchsetzung für Aufgaben nach
dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz mit
Zustimmung des Bundesministeriums des
Innern, für Bau und Heimat und der Innen-
ministerien und Senatsinnenverwaltungen
der Länder zulässig, soweit diese Form der
Datenübermittlung unter Berücksichtigung
der schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Personen wegen der Vielzahl der
Übermittlungen oder wegen ihrer besonde-
ren Eilbedürftigkeit angemessen ist.

(8) u n v e r ä n d e r t

§ 32 § 32

Unterrichtung der Zentralstelle Unterrichtung der Zentralstelle

(1) Die Landeskriminalämter übermit-
teln dem Bundeskriminalamt nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach § 20 die
zur Erfüllung seiner Aufgaben als Zentral-
stelle erforderlichen Informationen. Die
Verpflichtung der Landeskriminalämter
nach Satz 1 kann im Benehmen mit dem
Bundeskriminalamt auch von anderen Poli-
zeibehörden des Landes erfüllt werden.
Das Bundeskriminalamt legt im Benehmen
mit den Landeskriminalämtern Einzelheiten
der Informationsübermittlung fest.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Justiz- und Verwaltungsbehör-
den der Länder teilen dem jeweils zuständi-
gen Landeskriminalamt unverzüglich den
Beginn, die Unterbrechung und die Beendi-
gung von Freiheitsentziehungen mit, die
wegen des Verdachts oder des Nachwei-
ses einer rechtswidrigen Tat von einem
Gericht angeordnet worden sind. Die Jus-
tizbehörden des Bundes und der Länder
teilen dem jeweils zuständigen Landeskri-
minalamt unverzüglich und, soweit tech-
nisch möglich, automatisiert mit:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. die Entscheidung, dass

a) die beschuldigte Person rechts-
kräftig freigesprochen wurde,
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b) die Eröffnung des Hauptverfah-
rens gegen die beschuldigte Per-
son unanfechtbar abgelehnt wurde
oder

c) das Verfahren nicht nur vorläufig
eingestellt wurde

sowie

2. die tragenden Gründe der Entschei-
dung nach Nummer 1.

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend
für die Polizeien des Bundes, soweit die In-
formationen Vorgänge betreffen, die sie in
eigener Zuständigkeit bearbeiten. Satz 1
gilt im Bereich der Zollverwaltung nur für
den Grenzzolldienst, soweit dieser auf-
grund einer Rechtsverordnung nach § 68
des Bundespolizeigesetzes grenzpolizeili-
che Aufgaben wahrnimmt. Im Übrigen rich-
tet sich die Informationsübermittlung der
Zollbehörden an das Bundeskriminalamt
nach den Vorschriften der Abgabenord-
nung, des Zollverwaltungsgesetzes und
des Zollfahndungsdienstgesetzes.

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend
für die Polizeien des Bundes, soweit die In-
formationen Vorgänge betreffen, die sie in
eigener Zuständigkeit bearbeiten. Satz 1
gilt im Bereich der Zollverwaltung, soweit
aufgrund einer Rechtsverordnung nach
§ 68 des Bundespolizeigesetzes grenz-
polizeiliche Aufgaben wahrgenommen
werden und soweit die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit Ermittlungsbefugnisse
nach § 14 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes wahrnimmt. Im Übrigen
richtet sich die Informationsübermittlung
der Zollbehörden an das Bundeskriminal-
amt nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung, des Zollverwaltungsgesetzes und
des Zollfahndungsdienstgesetzes sowie
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes.

(4) Für die im Rahmen seiner Aufga-
ben nach den §§ 3 bis 8 gewonnenen Infor-
mationen gelten für das Bundeskriminalamt
die Unterrichtungspflichten nach Absatz 1
Satz 1 entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Verantwortlichkeit für die Zu-
lässigkeit der Übermittlung nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 trägt die übermittelnde
Stelle.

(5) u n v e r ä n d e r t
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§ 33b § 33b

Auf das SIS zugriffsberechtigte Stellen Auf das SIS zugriffsberechtigte Stellen

(1) Die auf Grundlage der in § 33a
Absatz 1 Satz 1 genannten Verordnungen
auf das SIS zugriffsberechtigten staatlichen
Stellen sind neben dem Bundeskriminal-
amt, den Landeskriminalämtern und den in
§ 29 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 ge-
nannten Behörden:

(1) Die auf Grundlage der in § 33a
Absatz 1 Satz 1 genannten Verordnungen
auf das SIS zugriffsberechtigten staatlichen
Stellen sind neben dem Bundeskriminal-
amt, den Landeskriminalämtern und den in
§ 29 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 ge-
nannten Behörden:

1. die Ausländerbehörden für die Zwecke
des Artikels 34 Absatz 1 Buchstabe d
der Verordnung (EU) 2018/1861 sowie
des Artikels 44 Absatz 1 Buchstabe d
der Verordnung (EU) 2018/1862,

1. u n v e r ä n d e r t

2. das Auswärtige Amt für die Zwecke
des Artikels 34 Absatz 1 Buch-
stabe d und f der Verordnung (EU)
2018/1861 sowie des Artikels 44 Ab-
satz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EU) 2018/1862,

2. u n v e r ä n d e r t

3. das Bundesamt für Auswärtige Angele-
genheiten für die Zwecke des Arti-
kels 34 Absatz 1 Buchstabe d und f der
Verordnung (EU) 2018/1861 sowie des
Artikels 44 Absatz 1 Buchstabe d der
Verordnung (EU) 2018/1862,

3. u n v e r ä n d e r t

4. die Auslandsvertretungen für die Zwe-
cke des Artikels 34 Absatz 1 Buch-
stabe d und f der Verordnung (EU)
2018/1861 sowie des Artikels 44 Ab-
satz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EU) 2018/1862,

4. u n v e r ä n d e r t

5. das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge für die Zwecke des Artikels
34 Absatz 1 Buchstabe d der Verord-
nung (EU) 2018/1861 sowie des Arti-
kels 44 Absatz 1 Buchstabe d der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862,

5. u n v e r ä n d e r t

6. das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie für die Zwecke des Arti-
kels 46 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2018/1862,

6. u n v e r ä n d e r t
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7. die Wasserstraßen- und Schifffahrts-
ämter für die Zwecke des Artikels 46
Absatz 1 der Verordnung (EU)
2018/1862,

7. u n v e r ä n d e r t

8. die Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik Telekommuni-
kation für die Zwecke des Artikels 46
Absatz 1 der Verordnung (EU)
2018/1862,

8. u n v e r ä n d e r t

9. das Luftfahrt-Bundesamt für die Zwe-
cke des Artikels 46 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862,

9. u n v e r ä n d e r t

10. das Kraftfahrt-Bundesamt für die Zwe-
cke des Artikels 45 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862,

10. u n v e r ä n d e r t

11. die für die Zulassung von Kraftfahrzeu-
gen zuständigen Behörden für die
Zwecke des Artikels 45 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1862,

11. u n v e r ä n d e r t

12. das Bundesverwaltungsamt für die
Zwecke des Artikels 34 Absatz 1 Buch-
stabe d und f der Verordnung (EU)
2018/1861 sowie des Artikels 44 Ab-
satz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EU) 2018/1862,

12. u n v e r ä n d e r t

13. die Waffenbehörden bei der Erteilung
waffenrechtlicher Erlaubnisse für die
Zwecke des Artikels 47 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1862,

13. u n v e r ä n d e r t

14. die für die Eintragung von Wasserfahr-
zeugen in ein Schiffsregister zuständi-
gen Amtsgerichte für die Zwecke des
Artikels 46 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2018/1862,

14. u n v e r ä n d e r t

15. die für die Erteilung von amtlichen
Kennzeichen für Wasserfahrzeuge
nach landesrechtlichen Vorschriften
zuständigen Landesbehörden für die
Zwecke des Artikels 46 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1862,

15. u n v e r ä n d e r t

16. die obersten Landesbehörden im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten nach dem
Aufenthaltsgesetz für die Zwecke des
Artikels 34 Absatz 1 Buchstabe d der
Verordnung (EU) 2018/1861,

16. u n v e r ä n d e r t
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17. die Hauptzollämter für die Zwecke des
Artikels 34 Absatz 1 Buchstabe b und c
der Verordnung (EU) 2018/1861 sowie
des Artikels 44 Absatz 1 Buchstabe b
und c der Verordnung (EU) 2018/1862
und

entfällt

18. die Staatsanwaltschaften für die Zwe-
cke des Artikels 44 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862.

17. u n v e r ä n d e r t

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 18 genannten
berechtigten staatlichen Stellen haben ei-
nen direkten Zugriff auf das N.SIS.

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 17 genannten
berechtigten staatlichen Stellen haben ei-
nen direkten Zugriff auf das N.SIS.

(2) Ausschreibungen des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz, des Militäri-
schen Abschirmdienstes und des Bundes-
nachrichtendienstes nach Artikel 36 Absatz
4 der Verordnung (EU) 2018/1862 in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 3 des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes erfolgen durch
das Bundeskriminalamt in Amtshilfe im po-
lizeilichen Informationsverbund. Soweit das
Bundeskriminalamt auf eine Ausschreibung
einer der in Satz 1 genannten Behörden In-
formationen nach Artikel 37 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1862 erhält, über-
mittelt es diese Informationen an diejenige
in Satz 1 genannte Behörde, für die die
Ausschreibung erfolgt ist.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Nichtstaatliche Stellen im Sinne
des Artikels 46 Absatz 3 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2018/1862 sind die in den §§ 1
bis 4a der Verordnung zur Beauftragung
von Luftsportverbänden vom 16. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2111), die zuletzt durch
Artikel 5 der Verordnung vom 12. Dezem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2864) geändert wor-
den ist, und die in § 5 Satz 2 der Binnen-
schifffahrt-Kennzeichnungsverordnung vom
21. Februar 1995 (BGBl. I S. 226), die zu-
letzt durch Artikel 2 § 4 der Verordnung
vom 21. September 2018 (BGBl. I S. 1398)
geändert worden ist, genannten Organisati-
onen. Sie erhalten über das Bundeskrimi-
nalamt Zugang zu den in Artikel 46 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2018/1862 genann-
ten Daten im SIS.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 bis 11 und 13 bis 15 genannten be-
rechtigten staatlichen Stellen sowie die in
Absatz 3 genannten nichtstaatlichen Stel-
len sind verpflichtet, in jedem der in den Ar-
tikeln 45 bis 47 der Verordnung (EU)
2018/1862 genannten Verfahren die ihnen
zugänglichen Daten zu der in Artikel 45 Ab-
satz 1, Artikel 46 Absatz 1 oder Artikel 47
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1862
vorgesehenen Überprüfung abzurufen. Im
Falle eines Treffers informieren die in Satz
1 genannten Stellen darüber die jeweils zu-
ständige Landespolizeidienststelle.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Soweit den nach Absatz 1 Satz 1
berechtigten staatlichen Stellen ein direkter
Zugriff auf das N.SIS technisch nicht mög-
lich ist, erhalten sie über das Bundeskrimi-
nalamt Zugang zu den Daten im SIS für die
in Absatz 1 Satz 1 jeweils genannten Zwe-
cke.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Nur die berechtigte staatliche
Stelle, die Daten zu einer Person oder Sa-
che eingegeben hat, ist befugt, diese zu
ändern, zu berichtigen und zu löschen. Hat
eine teilnehmende Stelle des SIS Anhalts-
punkte dafür, dass Daten unrichtig oder zu
löschen sind, teilt sie dies umgehend der
eingebenden Behörde mit, die verpflichtet
ist, diese Mitteilung unverzüglich zu prüfen
und erforderlichenfalls die Daten unverzüg-
lich zu berichtigen oder zu löschen oder in
ihrer Verarbeitung einzuschränken. Im
Falle einer Löschung der Daten hat die Be-
hörde nach Satz 1 auch die Daten zu der
Person nach § 3 Absatz 3f des AZR-Geset-
zes, die sie an die Registerbehörde nach §
1 Absatz 1 Satz 1 des AZR-Gesetzes über-
mittelt hat, unverzüglich im Ausländerzent-
ralregister zu löschen oder die Löschung
durch die Registerbehörde zu veranlassen.

(6) u n v e r ä n d e r t
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(7) Im Rahmen des nationalen SIS
obliegt die datenschutzrechtliche Verant-
wortung für die dort gespeicherten Daten,
namentlich für die Rechtmäßigkeit der Er-
hebung, die Zulässigkeit der Eingabe sowie
die Richtigkeit oder Aktualität der Daten,
den Stellen, die die Daten unmittelbar ein-
geben. Die verantwortliche Stelle muss
feststellbar sein. Die Verantwortung für die
Zulässigkeit des Abrufs im automatisierten
Verfahren trägt die empfangende Stelle.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Die Datenschutzkontrolle obliegt
der oder dem Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Die von den Ländern in das SIS eingege-
benen Datensätze können auch von den
jeweiligen im Landesrecht bestimmten öf-
fentlichen Stellen, die für die Kontrolle der
Einhaltung der Vorschriften über den Da-
tenschutz zuständig sind, im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung ihrer Prüfungs-
aufgaben in den Ländern kontrolliert wer-
den, soweit die Länder nach Absatz 7 ver-
antwortlich sind. Die oder der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit arbeitet insoweit mit den
im Landesrecht bestimmten öffentlichen
Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung
der Vorschriften über den Datenschutz zu-
ständig sind, zusammen.

(8) u n v e r ä n d e r t
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Gesetz über das Zollkriminal-
amt und die Zollfahndungsäm-

ter

Gesetz über das Zollkriminal-
amt und die Zollfahndungsäm-

ter

(Zollfahndungsdienstgesetz -
ZFdG)

vom: 30.03.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 26 G v. 6.5.2024

I Nr. 149

(Zollfahndungsdienstgesetz -
ZFdG)

vom: 30.03.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 26 G v. 6.5.2024

I Nr. 149

§ 3 § 3

Aufgaben des Zollkriminalamtes als
Zentralstelle

Aufgaben des Zollkriminalamtes als
Zentralstelle

(1) Das Zollkriminalamt unterstützt als
Zentralstelle die Behörden der Zollverwal-
tung

(1) u n v e r ä n d e r t

1. bei der Sicherung des Steueraufkom-
mens und bei der Überwachung der
Ausgaben nach Unionsrecht,

2. bei der Aufdeckung unbekannter Steu-
erfälle und bei der Verhütung und Ver-
folgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, die diese zu erforschen
und zu verfolgen haben, und

3. durch das Bereitstellen von Ergebnis-
sen des Risikomanagements nach Ab-
satz 2.
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(2) Dem Zollkriminalamt obliegen als
Zentralstelle für den Zuständigkeitsbereich
der Zollverwaltung die in Satz 3 genannten
Aufgaben des Risikomanagements nach
Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr.
952/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur
Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L
269 vom 10.10.2013, S. 1; L 287 vom
29.10.2013, S. 90; L 267 vom 30.9.2016,
S. 2), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2016/2339 (ABl. L 354 vom
23.12.2016, S. 32) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, sowie nach
§ 88 Absatz 5 der Abgabenordnung. Dar-
über hinaus nimmt das Zollkriminalamt Auf-
gaben des Risikomanagements zur Aufga-
benerfüllung nach § 1 des Zollverwaltungs-
gesetzes, ausgenommen die Bekämpfung
der Schwarzarbeit und der illegalen Be-
schäftigung, wahr. Die Aufgaben des Risi-
komanagements umfassen insbesondere:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. das Erheben von Informationen und
Daten aus dem Bereich

a) des innerstaatlichen, grenzüber-
schreitenden und internationalen
Waren-, Kapital- und Dienstleis-
tungsverkehrs sowie

b) der Verbrauch- und Verkehrsteu-
ern,

2. die Analyse und Bewertung der nach
Nummer 1 erhobenen Daten hinsicht-
lich der Risiken sowie

3. die Überwachung und Überprüfung
des Risikomanagement-Prozesses und
seiner Ergebnisse auf der Grundlage
internationaler, unionsinterner und ein-
zelstaatlicher Quellen und Strategien.

(3) Das Zollkriminalamt entwickelt und
betreibt als Zentralstelle für den Zollfahn-
dungsdienst und für die anderen ermitt-
lungsführenden Dienststellen der Zollver-
waltung ein Zollfahndungsinformationssys-
tem nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Das Zollkriminalamt nimmt als
Zentralstelle die Aufgabe einer Erfassungs-
und Übermittlungsstelle für Daten in natio-
nalen und internationalen Informationssys-
temen wahr, an die die Behörden der Zoll-
verwaltung angeschlossen sind, soweit das
Bundesministerium der Finanzen nicht eine
andere Zolldienststelle zur Erfassungs- und
Übermittlungsstelle bestimmt.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Zollkriminalamt koordiniert
und lenkt als Zentralstelle die Ermittlungen
der Zollfahndungsämter. Es koordiniert und
lenkt als Zentralstelle auch die Ermittlun-
gen anderer Dienststellen der Zollverwal-
tung, soweit diese die Ermittlungen nicht
selbständig im Sinne des § 386 Absatz 2
der Abgabenordnung führen, nicht jedoch
bei Ermittlungen im Bereich der Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und der illegalen
Beschäftigung. Das Zollkriminalamt nimmt
bei Ermittlungen als nationaler Ansprech-
partner die erforderlichen Koordinierungs-
aufgaben gegenüber den zuständigen öf-
fentlichen Stellen anderer Staaten wahr.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Das Zollkriminalamt hat als Zent-
ralstelle zur Unterstützung der Behörden
der Zollverwaltung

(6) u n v e r ä n d e r t

1. erkennungsdienstliche Einrichtungen
und Sammlungen zu unterhalten,

2. Einrichtungen für kriminaltechnische
Untersuchungen zu unterhalten,

3. die erforderliche Einsatzunterstützung
zu gewähren, insbesondere durch den
Einsatz von Verdeckten Ermittlern und
durch die Bereitstellung von Spezial-
einheiten und bestimmten Sachmitteln,
und

4. zollfahndungsspezifische Analysen,
Statistiken und Lagebilder zu erstellen
und hierfür die Entwicklung der Krimi-
nalität im Zuständigkeitsbereich der
Zollverwaltung zu beobachten.

(7) Das Zollkriminalamt verkehrt als
Zentralstelle

(7) Das Zollkriminalamt verkehrt als
Zentralstelle
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1. auf dem Gebiet der Amts- und Rechts-
hilfe sowie des sonstigen Dienstver-
kehrs im Rahmen der Zuständigkeit
der Zollverwaltung

1. u n v e r ä n d e r t

a) nach Maßgabe völkerrechtlicher
Vereinbarungen oder anderer
Rechtsvorschriften mit öffentlichen
Stellen anderer Staaten und zwi-
schenstaatlichen Stellen,

b) nach Maßgabe des Unionsrechts
mit Stellen der Europäischen
Union,

2. für den Zollfahndungsdienst mit Ver-
bänden und Institutionen und

2. für den Zollfahndungsdienst mit Ver-
bänden und Institutionen,

3. mit den für den Staatsschutz zuständi-
gen Stellen des Bundes und der Län-
der,

3. mit den für den Staatsschutz zuständi-
gen Stellen des Bundes und der Län-
der und

4. für die Behörden der Zollverwaltung
für Auskünfte an andere öffentliche
Stellen zu dortigen Zuverlässigkeits-
und Sicherheitsüberprüfungen,

soweit das Bundesministerium der Finan-
zen die Aufgaben nach den Nummern 1
und 2 nicht selbst wahrnimmt oder eine ab-
weichende Zuweisung vorsieht. Das Zollkri-
minalamt tauscht sich als Zentralstelle für
die Behörden der Zollverwaltung mit den
vorgenannten und sonstigen Stellen für
Zwecke des Risikomanagements im Sinne
des Absatzes 2 aus. Hierfür unterhält das
Zollkriminalamt Informationssysteme nach
Maßgabe internationaler Vereinbarungen
und anderer Rechtsvorschriften.

soweit das Bundesministerium der Finan-
zen die Aufgaben nach den Nummern 1
und 2 nicht selbst wahrnimmt oder eine ab-
weichende Zuweisung vorsieht. Das Zollkri-
minalamt tauscht sich als Zentralstelle für
die Behörden der Zollverwaltung mit den
vorgenannten und sonstigen Stellen für
Zwecke des Risikomanagements im Sinne
des Absatzes 2 aus. Hierfür unterhält das
Zollkriminalamt Informationssysteme nach
Maßgabe internationaler Vereinbarungen
und anderer Rechtsvorschriften.
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(8) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann dem Zollkriminalamt Aufgaben
übertragen bei der Anwendung des Rah-
menbeschlusses 2006/960/JI des Rates
vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfa-
chung des Austauschs von Informationen
und Erkenntnissen zwischen den Strafver-
folgungsbehörden der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (ABl. L 386 vom
29.12.2006, S. 89; L 75 vom 15.3.2007, S.
26). Die Übertragung bedarf des Einver-
nehmens aller obersten Finanzbehörden
der Länder. Übertragbar sind Aufgaben zur
Unterstützung des Geschäftsverkehrs zwi-
schen

(8) u n v e r ä n d e r t

1. den mit der Steuerfahndung betrauten
Dienststellen der Landesfinanzbehör-
den und den Polizeibehörden oder

2. sonstigen für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zuständigen Stel-
len eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines Schengenas-
soziierten Staates im Sinne des § 91
Absatz 3 des Gesetzes über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen.

(9) Das Zollkriminalamt legt als Zent-
ralstelle für den Zollfahndungsdienst ange-
messene technische und organisatorische
Maßnahmen zur Umsetzung von Daten-
schutzgrundsätzen, insbesondere der
Grundsätze der Datenvermeidung und Da-
tensparsamkeit, einschließlich der Pseudo-
nymisierung fest.

(9) u n v e r ä n d e r t

(10) Das Zollkriminalamt wirkt bei der
fachlichen Fortbildung der Zollbeamten zu
Zollfahndungsbeamten sowie bei deren
Weiterbildung mit. Es ist insoweit Bildungs-
stätte der Bundesfinanzverwaltung.

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Das Zollkriminalamt hat zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben nach den Absät-
zen 1 bis 7 und nach Absatz 9 sowie nach
den §§ 4, 6 und 7

(11) u n v e r ä n d e r t

1. alle hierfür erforderlichen Informatio-
nen zu erheben und auszuwerten so-
wie
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2. die Behörden der Zollverwaltung über
die sie betreffenden Erkenntnisse zu
unterrichten.

(12) Das Zollkriminalamt kann auf Er-
suchen von Finanzbehörden, Staatsanwalt-
schaften und Gerichten kriminaltechnische
Gutachten erstellen.

(12) u n v e r ä n d e r t

§ 13 § 13

Daten zur Beobachtung bestimmter Ver-
kehre

Daten zur Beobachtung bestimmter Ver-
kehre

Das Zollkriminalamt kann, soweit es
zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Ab-
satz 1 und 2, jeweils auch in Verbindung
mit § 3 Absatz 11, erforderlich ist, perso-
nenbezogene Daten von Personen, die am
innerstaatlichen, grenzüberschreitenden
und internationalen Waren-, Kapital- und
Dienstleistungsverkehr teilnehmen, verar-
beiten. Das Zollkriminalamt kann hierzu
verarbeiten:

(1) Das Zollkriminalamt kann, soweit es zur
Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Absatz
1 und 2, jeweils auch in Verbindung mit § 3
Absatz 11, erforderlich ist, personenbezo-
gene Daten von Personen, die am inner-
staatlichen, grenzüberschreitenden und in-
ternationalen Waren-, Kapital- und Dienst-
leistungsverkehr teilnehmen, verarbeiten.
Das Zollkriminalamt kann hierzu verarbei-
ten:

1. Angaben zur betroffenen Person, 1. u n v e r ä n d e r t

2. die hinweisgebende Stelle und 2. u n v e r ä n d e r t

3. Art und Inhalt der Information. 3. u n v e r ä n d e r t

Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die in anderen Dateisystemen der Zoll-
verwaltung gespeichert sind, ist, mit Aus-
nahme von personenbezogenen Daten zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit und der il-
legalen Beschäftigung, zulässig, soweit die
Verarbeitung zur Erfüllung der Aufgaben
des Zollkriminalamtes nach § 3 Absatz 1
und 2, jeweils auch in Verbindung mit § 3
Absatz 11, erforderlich ist. § 88a der Abga-
benordnung und § 67b des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleiben unberührt.

Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die in anderen Dateisystemen der Zoll-
verwaltung gespeichert sind, ist, mit Aus-
nahme von personenbezogenen Daten zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit und der il-
legalen Beschäftigung, zulässig, soweit die
Verarbeitung zur Erfüllung der Aufgaben
des Zollkriminalamtes nach § 3 Absatz 1
und 2, jeweils auch in Verbindung mit § 3
Absatz 11, erforderlich ist; § 30 der Abga-
benordnung steht einer Zweckänderung
nicht entgegen. § 88a der Abgabenord-
nung und § 67b des Zehnten Buches Sozi-
algesetzbuch bleiben unberührt.

(2) Das Zollkriminalamt darf bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten
nach Absatz 1 zur Erfüllung seiner Auf-
gabe nach § 3 Absatz 2 automationsge-
stützte Systeme einsetzen
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1. zur Identifikation von Beteiligten
und

2. bei der Bearbeitung von Verwal-
tungsvorgängen im Einzelfall zur
Bewertung des Risikos, dass die
von Beteiligten gemachten oder
unterlassenen Angaben oder die
den Beteiligten zuzurechnenden
Informationen von den tatsächli-
chen Gegebenheiten abweichen
(Vorgangsrisiko).

(3) Eine Risikobewertung der beteiligten
Personen über den zu bewertenden Ein-
zelfall hinaus ist unzulässig. Folgende
personenbezogene Daten dürfen in au-
tomationsgestützten Systemen nach Ab-
satz 2 nicht verarbeitet werden:

1. besondere Kategorien personen-
bezogener Daten gemäß § 46
Nummer 14 des Bundesdaten-
schutzgesetzes und nach Artikel
9 Absatz 1 der Datenschutz-
Grundverordnung,

2. Daten, die ursprünglich durch
den Bundesnachrichtendienst,
das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, die Verfassungsschutz-
behörden der Länder oder den
Militärischen Abschirmdienst er-
hoben wurden,

3. Daten, die aus Maßnahmen nach
§ 99, den §§ 100a bis 100c oder
100f bis 100i, § 100k Absatz 1
Satz 2, § 110a oder 163f der Straf-
prozessordnung erlangt wurden,

4. Daten, die aus Maßnahmen nach
den §§ 47, 62, 72, 77, 78 erlangt
wurden und

5. Daten aus vergleichbar schwer-
wiegenden Eingriffen wie bei den
in Nummern 3 und 4 genannten
Maßnahmen.
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Personenbezogene Daten aus allgemein
zugänglichen Quellen und geschützten
Bereichen sozialer Netzwerke dürfen
nicht automatisiert in die Verarbeitung
einbezogen werden.

(4) Folgende Datenarten von am Vor-
gang beteiligten natürlichen oder juristi-
schen Personen dürfen mittels automa-
tionsgestützter Systeme nach Absatz 2
verarbeitet werden:

1. zur Identifikation von Beteiligten
Namen, Adressen, Geburtstag,
Geburts-ort, Geburtsland, Grün-
dungsdatum, Zuordnung zu einer
Kennzeichnung oder Legitimati-
onsdokumente einschließlich der
ausstellenden öffentlichen Stelle,
Telekommunikationsanschlüsse,
Adressen für elektronische Post,
Kontodaten,

2. zur Bewertung des Vorgangsrisi-
kos Anmelde- oder Antragsdaten,
Art und Häufigkeit von Anmel-
dungen und Anträgen, Urkunden,
Feststellungen aus zurückliegen-
den Anmeldungen, Anträgen o-
der Entscheidungen, Erkennt-
nisse aus Kontrollen, Steuerauf-
sichtsmaßnahmen, Außenprüfun-
gen, Zahlungsverhalten, Vollstre-
ckungsmaßnahmen, strafrechtli-
che Erkenntnisse oder Erkennt-
nisse aus Ordnungswidrigkeiten-
verfahren sowie Erlaubnisse, Zu-
lassungen oder Bewilligungen,
einschließlich deren Änderung,
Widerruf oder Aussetzung, so-
fern und soweit sich hieraus Er-
kenntnisse eines erhöhten oder
verringerten Vorgangsrisikos er-
geben können.
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(5) Durch den Einsatz automations-
gestützter Systeme nach Absatz 2 kön-
nen durch die Zollverwaltung im Einzel-
fall zu bearbeitende Verwaltungsvor-
gänge unter Verwendung der Datenar-
ten nach Absatz 4 Nummer 2 hinsicht-
lich des Vorgangsrisikos bewertet wer-
den. Zu diesem Zweck kann anlässlich
eines Verwaltungsvorgangs für jeden
Beteiligten das Risiko, dass die von ihm
gemachten oder unterlassenen Anga-
ben oder die ihm zuzurechnenden Infor-
mationen von den tatsächlichen Gege-
benheiten abweichen (Beteiligtenrisiko),
anhand der zu ihm vorliegenden Daten
nach Absatz 4 Nummer 2 bewertet wer-
den. Das Vorgangsrisiko wird für jeden
angefragten Vorgang anhand des Betei-
ligtenrisikos aller Beteiligten ermittelt
und nach § 3 Absatz 11 den Behörden
der Zollverwaltung mitgeteilt. Liegt ein
erhebliches Vorgangsrisiko vor, schei-
det eine automatisierte Verarbeitung
des Verwaltungsvorgangs im Zielsys-
tem aus. Auf die automationsgestützten
Systeme ist § 88 Absatz 5 Satz 3 der Ab-
gabenordnung entsprechend anzuwen-
den.

(6) Das Zollkriminalamt darf zur Un-
terstützung der automationsgestützten
Systeme nach Absatz 2 selbstlernende
Systeme einsetzen. Das Anlernen der in
Satz 1 genannten Systeme erfolgt auf
Grundlage der Daten nach Absatz 4. Da-
bei gewährleistet das Zollkriminalamt,
dass diese Systeme ausschließlich Vor-
schläge zur Anpassung oder Berech-
nung von Risiken erstellen. Diese Vor-
schläge sind vom Zollkriminalamt auf
ihre Eignung zu überprüfen. Geeignet
sind die Vorschläge nur dann, wenn sie
nicht auf diskriminierenden oder verzer-
renden Algorithmen beruhen. Entschei-
dungen über die Festlegung von Para-
metern zur Risikobewertung sind zu be-
gründen. Der Einsatz automatisierter
Systeme, die eigenständig Gefährlich-
keitsaussagen über Personen treffen
können, ist unzulässig.
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(7) Die Speicherdauer in den auto-
mationsgestützten Systemen nach Ab-
satz 2 richtet sich nach der Speicher-
dauer der Daten in den Quellsystemen.
Es gelten die gesetzlichen Speicherfris-
ten.

(8) Das Zollkriminalamt stellt durch
organisatorische und technische Maß-
nahmen sicher, dass Daten nur gemäß
ihrer rechtlichen Verwendbarkeit verar-
beitet werden. Hierbei sind auch Be-
grenzungen der Zugriffsmöglichkeiten
auf die automationsgestützten Systeme
vorzusehen. Insbesondere ist sicherzu-
stellen, dass ein Zugriff nur von einzel-
nen, entsprechend qualifizierten Be-
diensteten zur Erstellung und Pflege
des Systems erfolgen kann. § 76 des
Bundesdatenschutzgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden.

(9) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen legt die Kriterien und Kategorien
für die zu verarbeitenden Datenarten
nach Absatz 4 Nummer 2 sowie die Be-
wertungsmethoden nach Absatz 5 Satz
2 in einer Verwaltungsvorschrift fest.
Die Verwaltungsvorschrift ist in der je-
weils aktuellen Fassung im Bundesan-
zeiger zu veröffentlichen. Einzelheiten
der Risikomanagementsysteme dürfen
nicht veröffentlicht werden, soweit dies
die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßig-
keit der Besteuerung gefährdet.
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Zollverwaltungsgesetz Zollverwaltungsgesetz

( - ZollVG)
vom: 21.12.1992 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 23 G v.
15.7.2024 I Nr. 236

( - ZollVG)
vom: 21.12.1992 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 23 G v.
15.7.2024 I Nr. 236

§ 11b § 11b

Verwendung von nach dem Rahmenbe-
schluss 2006/960/JI des Rates übermit-

telten Daten

Verwendung von nach dem Rahmenbe-
schluss 2006/960/JI des Rates übermit-

telten Daten

(1) Daten, die nach dem Rahmenbe-
schluss 2006/960/JI an die in § 11 Absatz 1
Satz 1 genannten Dienststellen der Zollver-
waltung übermittelt worden sind, dürfen nur
für die Zwecke, für die sie übermittelt wur-
den, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen
und erheblichen Gefahr für die öffentliche
Sicherheit verwendet werden. Für einen
anderen Zweck oder als Beweismittel in ei-
nem gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur
verwendet werden, wenn der übermittelnde
Staat zugestimmt hat. Von dem übermit-
telnden Staat für die Verwendung der Da-
ten gestellte Bedingungen sind zu beach-
ten.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die in § 11 Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Dienststellen der Zollverwaltung
erteilen dem übermittelnden Staat auf des-
sen Ersuchen zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle Auskunft darüber, wie die
übermittelten Daten verwendet wurden.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 11c

Datenübermittlung zu Zwecken des
Risikomanagements
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(1) Die Dienststellen der Zollverwal-
tung nach § 11 Absatz 1 Satz 1 können
die in § 13 Absatz 4 des Zollfahndungs-
dienstgesetzes genannten personenbe-
zogenen Daten im nach Absatz 2 näher
bezeichneten Umfang zu Zwecken des
Risikomanagements im Sinne des § 3
Absatz 2 des Zollfahndungsdienstgeset-
zes an das Zollkriminalamt übermitteln;
die weitere Datenverarbeitung durch
das Zollkriminalamt erfolgt nach § 13
des Zollfahndungsdienstgesetzes. Die
Übermittlungsbefugnis nach Satz 1 stellt
eine zulässige Offenbarungsbefugnis im
Sinne des § 30 Absatz 4 Nummer 2 der
Abgabenordnung dar.

(2) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen bestimmt durch Verwaltungs-
vorschrift die von der Zollverwaltung
betriebenen oder genutzten Datenverar-
beitungssysteme, aus denen Daten ge-
mäß Absatz 1 übermittelt werden dürfen
und bestimmt die Sachverhalte, für die
eine Datenübermittlung zum Zwecke der
Risikoanalyse erfolgen soll.

(3) Die Einrichtung eines automati-
sierten Verfahrens für die Übermittlung
der Daten an das Zollkriminalamt durch
Abruf ist mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums der Finanzen zulässig, so-
weit diese Form der Datenübermittlung
unter Berücksichtigung der schutzwür-
digen Interessen der betroffenen Perso-
nen wegen der Vielzahl der Übermittlun-
gen oder ihrer besonderen Eilbedürftig-
keit angemessen ist. Die Verantwortung
für die Zulässigkeit der einzelnen Ab-
frage trägt das Zollkriminalamt. Zur
Wahrung des Steuergeheimnisses und
zur Sicherstellung von Datenschutz und
Datensicherheit beim Abrufverfahren
sind § 2 Absatz 1 und die §§ 5 bis 8 der
Steuerdaten-Abrufverordnung entspre-
chend anzuwenden.
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Gesetz über den Aufenthalt, die
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im

Bundesgebiet

Gesetz über den Aufenthalt, die
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im

Bundesgebiet

(Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
vom: 30.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v 25.10.2024

I Nr. 332

(Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
vom: 30.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v 25.10.2024

I Nr. 332

§ 90 § 90

Übermittlungen durch Ausländerbehör-
den

Übermittlungen durch Ausländerbehör-
den

(1) Ergeben sich im Einzelfall kon-
krete Anhaltspunkte für

(1) Ergeben sich im Einzelfall kon-
krete Anhaltspunkte für

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4,

1. u n v e r ä n d e r t

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bunde-
sagentur für Arbeit, einem Träger der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-
oder Rentenversicherung, einem Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende oder der Sozialhilfe oder Ver-
stöße gegen die Meldepflicht nach §
8a des Asylbewerberleistungsgeset-
zes,

2. u n v e r ä n d e r t

3. die in § 6 Absatz 4 Nummer 1 bis 4, 7,
12 und 13 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes bezeichneten Verstöße,

3. Verstöße gegen das Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

5. Verstöße gegen die Bestimmungen
des Vierten und des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch über die Ver-
pflichtung zur Zahlung von Sozial-
versicherungsbeiträgen,
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6. Verstöße gegen die Steuergesetze,

7. Verstöße gegen das Bundeskinder-
geldgesetz,

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

9. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,

10. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

unterrichten die mit der Ausführung dieses
Gesetzes betrauten Behörden die für die
Verfolgung und Ahndung der Verstöße
nach den Nummern 1 bis 3 zuständigen
Behörden, die Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe so-
wie die nach § 10 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes zuständigen Behörden.

unterrichten die mit der Ausführung dieses
Gesetzes betrauten Behörden die für die
Verfolgung und Ahndung der Verstöße je-
weils zuständigen Behörden, und soweit
erforderlich, die Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende oder der Sozial-
hilfe sowie die nach § 10 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes zuständigen Behör-
den.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung
von Verstößen gegen dieses Gesetz arbei-
ten die mit der Ausführung dieses Geset-
zes betrauten Behörden insbesondere mit
den anderen in § 2 Absatz 4 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes genannten
Behörden zusammen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die mit der Ausführung dieses Ge-
setzes betrauten Behörden teilen Um-
stände und Maßnahmen nach diesem Ge-
setz, deren Kenntnis für Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz erforder-
lich ist, sowie die ihnen mitgeteilten Ertei-
lungen von Zustimmungen zur Aufnahme
einer Beschäftigung an Leistungsberech-
tigte nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz und Angaben über das Erlöschen, den
Widerruf oder die Rücknahme von erteilten
Zustimmungen zur Aufnahme einer Be-
schäftigung den nach § 10 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes zuständigen Behör-
den mit.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Ausländerbehörden unterrich-
ten die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden
Stellen unverzüglich über

(4) u n v e r ä n d e r t
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1. die Erteilung oder Versagung eines
Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a o-
der 4b,

2. die Festsetzung, Verkürzung oder Auf-
hebung einer Ausreisefrist nach § 59
Absatz 7 oder

3. den Übergang der Zuständigkeit der
Ausländerbehörde auf eine andere
Ausländerbehörde; hierzu ist die Aus-
länderbehörde verpflichtet, die zustän-
dig geworden ist.

(5) Zu den in § 755 der Zivilprozess-
ordnung genannten Zwecken übermittelt
die Ausländerbehörde dem Gerichtsvollzie-
her auf Ersuchen den Aufenthaltsort einer
Person.

(5) u n v e r ä n d e r t

(7) Zur Durchführung eines Vollstre-
ckungsverfahrens übermittelt die Auslän-
derbehörde der Vollstreckungsbehörde auf
deren Ersuchen die Angabe über den Auf-
enthaltsort des Vollstreckungsschuldners.
Die Angabe über den Aufenthaltsort darf
von der Ausländerbehörde nur übermittelt
werden, wenn sich die Vollstreckungsbe-
hörde die Angabe nicht durch Abfrage bei
der Meldebehörde beschaffen kann und
dies in ihrem Ersuchen gegenüber der Aus-
länderbehörde bestätigt.

(7) u n v e r ä n d e r t
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 20. Dezember 1988,

BGBl. I S. 2477)

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 20. Dezember 1988,

BGBl. I S. 2477)

( - SGB 5)
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 25.2.2025

I Nr. 64

( - SGB 5)
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 25.2.2025

I Nr. 64

§ 396 § 396

Zusammenarbeit zur Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zusammenarbeit zur Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Kranken-
kassen insbesondere mit der Bundesagen-
tur für Arbeit, den Behörden der Zollverwal-
tung, den Rentenversicherungsträgern, den
Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des
Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden,
den Finanzbehörden, den nach Landes-
recht für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz zuständigen
Behörden, den Trägern der Unfallversiche-
rung und den für den Arbeitsschutz zustän-
digen Landesbehörden zusammen, wenn
sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte
ergeben für

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Kranken-
kassen insbesondere mit der Bundesagen-
tur für Arbeit, den Behörden der Zollverwal-
tung, den Rentenversicherungsträgern, den
Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des
Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden,
den Finanzbehörden, den nach Landes-
recht für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz zuständigen
Behörden, den Trägern der Unfallversiche-
rung und den für den Arbeitsschutz zustän-
digen Landesbehörden zusammen, wenn
sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte
ergeben für

1. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

1. u n v e r ä n d e r t

2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
nichtdeutschen Arbeitnehmern ohne
den erforderlichen Aufenthaltstitel nach
§ 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes,
eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 des Drit-
ten Buches,

2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 5
Satz 1 oder 2 des Aufenthaltsgeset-
zes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der
Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des
Dritten Buches,
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3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches gegenüber einer Dienst-
stelle der Bundesagentur für Arbeit, ei-
nem Träger der gesetzlichen Unfall- o-
der Rentenversicherung oder einem
Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewer-
berleistungsgesetzes,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Verstöße gegen die Vorschriften des
Vierten und des Siebten Buches über
die Verpflichtung zur Zahlung von Bei-
trägen, soweit sie im Zusammenhang
mit den in den Nummern 1 bis 4 ge-
nannten Verstößen stehen,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen Steuergesetze, 6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz.

7. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

9. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz.

Sie unterrichten die für die Verfolgung und
Ahndung zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. Die
Unterrichtung kann auch Angaben über die
Tatsachen enthalten, die für die Einziehung
der Beiträge zur Kranken- und Rentenver-
sicherung erforderlich sind. Die Übermitt-
lung von Sozialdaten, die nach den §§ 284
bis 302 sowie nach dem Elften Kapitel von
Versicherten erhoben werden, ist unzuläs-
sig.

Sie unterrichten die für die Verfolgung und
Ahndung zuständigen Behörden, die Trä-
ger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. Die
Unterrichtung kann auch Angaben über die
Tatsachen enthalten, die für die Einziehung
der Beiträge zur Kranken- und Rentenver-
sicherung erforderlich sind. Die Übermitt-
lung von Sozialdaten, die nach den §§ 284
bis 302 sowie nach dem Elften Kapitel von
Versicherten erhoben werden, ist unzuläs-
sig.
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Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
- Gesetzliche Unfallversiche-
rung - (Artikel 1 des Gesetzes
vom 7. August 1996, BGBl. I S.

1254)

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
- Gesetzliche Unfallversiche-
rung - (Artikel 1 des Gesetzes
vom 7. August 1996, BGBl. I S.

1254)

( - SGB 7)
vom: 07.08.1996 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 66 G v.
23.10.2024 I Nr. 323

( - SGB 7)
vom: 07.08.1996 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 66 G v.
23.10.2024 I Nr. 323

§ 211 § 211

Zusammenarbeit bei der Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zusammenarbeit bei der Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Unfallversi-
cherungsträger insbesondere mit den Be-
hörden der Zollverwaltung, der Bunde-
sagentur für Arbeit, den nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches zuständi-
gen Trägern oder den nach § 6a des Zwei-
ten Buches zugelassenen kommunalen
Trägern, den Krankenkassen als Einzugs-
stellen für die Sozialversicherungsbeiträge,
den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannten Behörden, den Finanzbehörden,
den nach Landesrecht für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz zuständigen Behörden, den Trägern
der Sozialhilfe und den für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden zu-
sammen, wenn sich im Einzelfall konkrete
Anhaltspunkte für

Zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten arbeiten die Unfallversi-
cherungsträger insbesondere mit den Be-
hörden der Zollverwaltung, der Bunde-
sagentur für Arbeit, den nach § 6 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches zuständi-
gen Trägern oder den nach § 6a des Zwei-
ten Buches zugelassenen kommunalen
Trägern, den Krankenkassen als Einzugs-
stellen für die Sozialversicherungsbeiträge,
den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes ge-
nannten Behörden, den Finanzbehörden,
den nach Landesrecht für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz zuständigen Behörden, den Trägern
der Sozialhilfe und den für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden zu-
sammen, wenn sich im Einzelfall konkrete
Anhaltspunkte für

1. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

1. u n v e r ä n d e r t
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2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Auf-
enthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsge-
stattung oder eine Duldung, die zur
Ausübung der Beschäftigung berechti-
gen, oder eine Genehmigung nach §
284 Abs. 1 des Dritten Buches,

2. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1
oder 2 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigen, oder eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 des Dritten
Buches,

3. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches gegenüber einer Dienst-
stelle der Bundesagentur für Arbeit, ei-
nem Träger der gesetzlichen Kranken-,
Pflege- oder Rentenversicherung, ei-
nem nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Zweiten Buches zuständigen Träger o-
der einem nach § 6a des Zweiten Bu-
ches zugelassenen kommunalen Trä-
ger oder einem Träger der Sozialhilfe
oder gegen die Meldepflicht nach § 8a
des Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Verstöße gegen die Bestimmungen
des Vierten und Fünften Buches sowie
dieses Buches über die Verpflichtung
zur Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen, soweit sie im Zusammen-
hang mit den in den Nummern 1 bis 4
genannten Verstößen stehen,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen die Steuergesetze, 6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz 7. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

9. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,
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ergeben. Sie unterrichten die für die Verfol-
gung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behör-
den nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.
Die Unterrichtung kann auch Angaben über
die Tatsachen, die für die Einziehung der
Beiträge zur Unfallversicherung erforderlich
sind, enthalten. Medizinische und psycho-
logische Daten, die über einen Versicher-
ten erhoben worden sind, dürfen die Unfall-
versicherungsträger nicht übermitteln.

ergeben. Sie unterrichten die für die Verfol-
gung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behör-
den nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.
Die Unterrichtung kann auch Angaben über
die Tatsachen, die für die Einziehung der
Beiträge zur Unfallversicherung erforderlich
sind, enthalten. Medizinische und psycho-
logische Daten, die über einen Versicher-
ten erhoben worden sind, dürfen die Unfall-
versicherungsträger nicht übermitteln.
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Gewerbeordnung Gewerbeordnung

( - GewO)
vom: 21.06.1869 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9 G v.
27.12.2024 I Nr. 438

( - GewO)
vom: 21.06.1869 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9 G v.
27.12.2024 I Nr. 438

§ 139b § 139b

Gewerbeaufsichtsbehörde Gewerbeaufsichtsbehörde

(1) Die Aufsicht über die Ausführung
der Bestimmungen der auf Grund des §
120e oder des § 139h erlassenen Rechts-
verordnungen ist ausschließlich oder ne-
ben den ordentlichen Polizeibehörden be-
sonderen von den Landesregierungen zu
ernennenden Beamten zu übertragen.
Denselben stehen bei Ausübung dieser
Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der
Ortspolizeibehörden, insbesondere das
Recht zur jederzeitigen Besichtigung und
Prüfung der Anlagen zu. Die amtlich zu ih-
rer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und
Betriebsverhältnisse der ihrer Besichtigung
und Prüfung unterliegenden Anlagen dür-
fen sie nur zur Verfolgung von Gesetzwid-
rigkeiten und zur Erfüllung von gesetzlich
geregelten Aufgaben zum Schutz der Um-
welt den dafür zuständigen Behörden of-
fenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts-
und Betriebsverhältnissen um Informatio-
nen über die Umwelt im Sinne des Umwel-
tinformationsgesetzes handelt, richtet sich
die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach
dem Umweltinformationsgesetz.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Ordnung der Zuständigkeits-
verhältnisse zwischen diesen Beamten und
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der
verfassungsmäßigen Regelung in den ein-
zelnen Ländern vorbehalten.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die erwähnten Beamten haben
Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit
zu erstatten. Diese Jahresberichte oder
Auszüge aus denselben sind dem Bundes-
rat und dem Deutschen Bundestag vorzule-
gen.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die auf Grund der Bestimmungen
der auf Grund des § 120e oder des § 139h
erlassenen Rechtsverordnungen auszufüh-
renden amtlichen Besichtigungen und Prü-
fungen müssen die Arbeitgeber zu jeder
Zeit, namentlich auch in der Nacht, wäh-
rend des Betriebs gestatten.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Arbeitgeber sind ferner ver-
pflichtet, den genannten Beamten oder der
Polizeibehörde diejenigen statistischen Mit-
teilungen über die Verhältnisse ihrer Arbeit-
nehmer zu machen, welchen vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales *) durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates oder von der Landesregierung
unter Festsetzung der dabei zu beobach-
tenden Fristen und Formen vorgeschrieben
werden.

(5) u n v e r ä n d e r t

(5a) (weggefallen) (5a) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Beauftragten der zuständigen
Behörden sind befugt, die Unterkünfte, auf
die sich die Pflichten der Arbeitgeber nach
der Arbeitsstättenverordnung beziehen, zu
betreten und zu besichtigen. Gegen den
Willen der Unterkunftsinhaber ist dies je-
doch nur zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung zulässig. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Ergeben sich im Einzelfall für die
für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden konkrete Anhaltspunkte für

(7) Ergeben sich im Einzelfall für die
für den Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörden konkrete Anhaltspunkte für

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Auf-
enthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsge-
stattung oder eine Duldung, die zur
Ausübung der Beschäftigung berechti-
gen, oder eine Genehmigung nach §
284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch,

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von
Ausländern ohne erforderlichen Auf-
enthaltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1
oder 2 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigen, oder eine Genehmi-
gung nach § 284 Absatz 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch,
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2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch gegen-
über einer Dienststelle der Bunde-
sagentur für Arbeit, einem Träger der
gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall-
oder Rentenversicherung oder einem
Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewer-
berleistungsgesetzes,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit,

3. Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Verstöße gegen Vorschriften des Vier-
ten und Siebten Buches Sozialgesetz-
buch über die Verpflichtung zur Zah-
lung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsge-
setz,

6. u n v e r ä n d e r t

7. Verstöße gegen die Steuergesetze, 7. u n v e r ä n d e r t

8. Verstöße gegen das Gesetz zur Si-
cherung von Arbeitnehmerrechten
in der Fleischwirtschaft,

9. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz,

10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung der Verstöße nach den Nummern
1 bis 7 zuständigen Behörden, die Träger
der Sozialhilfe sowie die Behörden nach §
71 des Aufenthaltsgesetzes.

unterrichten sie die für die Verfolgung und
Ahndung der Verstöße jeweils zuständigen
Behörden und, soweit erforderlich, die
Träger der Sozialhilfe sowie die Behörden
nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes.

(8) In den Fällen des Absatzes 7 ar-
beiten die für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Landesbehörden insbesondere mit fol-
genden Behörden zusammen:

(8) In den Fällen des Absatzes 7 ar-
beiten die für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Landesbehörden insbesondere mit fol-
genden Behörden zusammen:

1. den Agenturen für Arbeit, 1. u n v e r ä n d e r t

2. den Trägern der Krankenversicherung
als Einzugsstellen für die Sozialversi-
cherungsbeiträge,

2. u n v e r ä n d e r t
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3. den Trägern der Unfallversicherung, 3. u n v e r ä n d e r t

4. den nach Landesrecht für die Verfol-
gung und Ahndung von Verstößen ge-
gen das Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit zuständigen Behörden,

4. den nach Landesrecht für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz zuständigen Be-
hörden,

5. den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes
genannten Behörden,

5. u n v e r ä n d e r t

6. den Finanzbehörden, 6. u n v e r ä n d e r t

7. den Behörden der Zollverwaltung, 7. u n v e r ä n d e r t

8. den Rentenversicherungsträgern, 8. u n v e r ä n d e r t

9. den Trägern der Sozialhilfe. 9. u n v e r ä n d e r t

----- -----

*) Kl Zuständige Stelle gemäß Artikel 129
Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

*) u n v e r ä n d e r t

§ 150a

§ 150a

Auskunft an Behörden oder öffentliche
Auftraggeber

u n v e r ä n d e r t

(1) Auskünfte aus dem Register werden für u n v e r ä n d e r t

1. die Verfolgung wegen einer u n v e r ä n d e r t

a) in § 148 Nr. 1, a) u n v e r ä n d e r t

b) in § 404 Abs. 1, 2 Nr. 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, in § 8 Abs. 1
des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes, § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8,
10 und 11 sowie Absatz 2 des Min-
destlohngesetzes, in § 23 Absatz 1
Nummer 1 bis 9 und 11 sowie Absatz 2
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
und in § 16 Abs. 1 bis 2 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes

b) in § 404 Abs. 1, 2 Nr. 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, in § 8 Abs. 1
des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes, § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis
10, 12 und 13 sowie Absatz 2 des Min-
destlohngesetzes, in § 23 Absatz 1
Nummer 1 bis 11 und 13 sowie Absatz
2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
und in § 16 Abs. 1 bis 2 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes

 bezeichneten Ordnungswidrigkeit, u n v e r ä n d e r t

2. die Vorbereitung u n v e r ä n d e r t
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a) der Entscheidung über die in § 149 Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und c
bezeichneten Anträge,

a) u n v e r ä n d e r t

b) der übrigen in § 149 Absatz 2 Satz 1
Nr. 1 Buchstabe a bis e bezeichneten
Entscheidungen,

b) u n v e r ä n d e r t

c) von Verwaltungsentscheidungen auf
Grund des Straßenverkehrsgesetzes,
des Fahrlehrergesetzes, des Fahrper-
sonalgesetzes, des Binnenschiffahrts-
aufgabengesetzes oder der auf Grund
dieser Gesetze erlassenen Rechtsvor-
schriften über Eintragungen, die das
Personenbeförderungsgesetz oder das
Güterkraftverkehrsgesetz betreffen,

c) u n v e r ä n d e r t

3. die Vorbereitung von Rechtsvorschrif-
ten und allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften, insoweit nur in anonymisier-
ter Form,

3. u n v e r ä n d e r t

4. (weggefallen) 4. u n v e r ä n d e r t

 erteilt. Auskunftsberechtigt sind die Be-
hörden, denen die in Satz 1 bezeichne-
ten Aufgaben obliegen.

u n v e r ä n d e r t

(2)  Auskünfte aus dem Register werden
ferner

(2)  u n v e r ä n d e r t

1. den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten über die in § 149 Absatz 2 Satz 1
Nr. 1 und 2 bezeichneten Eintragungen
für Zwecke der Rechtspflege, zur Ver-
folgung von Straftaten nach § 148 Nr.
1, nach § 95 Abs. 1 Nr. 4 des Aufent-
haltsgesetzes und § 27 Absatz 2 Num-
mer 2 des Jugendschutzgesetzes auch
über die in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3
bezeichneten Eintragungen,

1. u n v e r ä n d e r t

2. den Kriminaldienst verrichtenden
Dienststellen der Polizei für Zwecke
der Verhütung und Verfolgung der in §
74c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes aufgeführten Straf-
taten über die in § 149 Absatz 2 Satz 1
Nr. 1 und 2 bezeichneten Eintragun-
gen,

2. u n v e r ä n d e r t
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3. den zuständigen Behörden für die Auf-
hebung der in § 149 Absatz 2 Satz 1
Nr. 3 bezeichneten Bußgeldentschei-
dungen, auch wenn die Geldbuße we-
niger als 200 Euro beträgt,

3. u n v e r ä n d e r t

4. den nach § 82 Absatz 1 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
zuständigen Behörden zur Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten nach § 81
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen über die in §
149 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten
Eintragungen,

4. u n v e r ä n d e r t

5. der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz,

5. u n v e r ä n d e r t

6. den Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Militäri-
schen Abschirmdienst für die diesen
Behörden übertragenen Sicherheits-
aufgaben nach dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz des Bundes,

6. u n v e r ä n d e r t

7. der Zentralstelle für Sanktionsdurch-
setzung,

7. u n v e r ä n d e r t

8. der Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben nach Kapitel 2 des Postge-
setzes über die in § 149 Absatz 2 Satz
1 Nummer 3 bezeichneten Eintragun-
gen

8. u n v e r ä n d e r t

erteilt. u n v e r ä n d e r t

(3)  Auskünfte über Bußgeldentscheidun-
gen wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit dürfen nur in den in Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Fällen
erteilt werden.

(3)  u n v e r ä n d e r t

(4) Die auskunftsberechtigten Stellen ha-
ben den Zweck anzugeben, für den die
Auskunft benötigt wird.

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5)  Die Auskünfte aus dem Register dür-
fen nur den mit der Entgegennahme o-
der Bearbeitung betrauten Bedienste-
ten zur Kenntnis gebracht werden.

(5)  u n v e r ä n d e r t

(6)  Soweit eine Auskunft nach den Absät-
zen 1 und 2 nur für eingeschränkte
Zwecke erteilt wird, darf die auskunfts-
berechtigte Stelle nicht die Vorlage ei-
ner Auskunft nach § 150 Absatz 1 ver-
langen.

(6)  u n v e r ä n d e r t
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Verordnung zur Bestimmung
weiterer Daten, die im zentralen
Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit

gespeichert werden

Verordnung zur Bestimmung
weiterer Daten, die im zentralen
Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit

gespeichert werden

(FKS-Datenverordnung -
FKSDVO)

vom: 18.11.2019

(FKS-Datenverordnung -
FKSDVO)

vom: 18.11.2019

§ 1 § 1

Speicherung von Daten zu Personen,
die tätig oder scheinbar tätig sind

Speicherung von Daten zu Personen,
die tätig oder scheinbar tätig sind

(1) Über Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, Selbstständige, scheinbar tätige
sowie scheinbar selbstständige Personen,
die von Prüfungen nach § 2 Absatz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes be-
troffen sind, können im zentralen Informati-
onssystem für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit folgende personenbezogene
Daten gespeichert werden, sofern dies zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

(1) Über Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, Selbstständige, scheinbar tätige
sowie scheinbar selbstständige Personen,
die von Prüfungen nach § 2 Absatz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes be-
troffen sind, können im zentralen Informati-
onssystem für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit folgende personenbezogene
Daten gespeichert werden, sofern dies zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

1. Alias-Personalien, 1. u n v e r ä n d e r t

2. Personenbeziehungen zu 2. u n v e r ä n d e r t

a) Verwandten in gerader Linie bis
zum dritten Grad oder in der Sei-
tenlinie bis zum vierten Grad,

b) Verschwägerten in gerader Linie
bis zum ersten Grad oder in der
Seitenlinie bis zum zweiten Grad
und

c) Verlobten, Ehegatten oder ge-
schiedenen Ehegatten,

soweit diese Personen bereits im zent-
ralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit erfasst
sind,

3. eines der folgenden Kontaktdaten: 3. folgende Kontaktdaten:
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a) Telefonnummer, a) u n v e r ä n d e r t

b) Mobiltelefonnummer oder b) Mobiltelefonnummer und

c) E-Mail-Adresse, c) u n v e r ä n d e r t

4. Orte von Unterkünften zur Prüfung
nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes,

4. u n v e r ä n d e r t

5. zur Überprüfung des gesetzlichen Ent-
geltanspruchs oder der Höhe der abzu-
führenden Sozialabgaben:

5. u n v e r ä n d e r t

a) Steuerklasse,

b) Steuerfreibetrag,

c) Anzahl der Kinder und

d) etwaiges Bestehen und Höhe ei-
ner Kirchensteuerpflicht und

6. folgende Zuordnungsmerkmale von
Zusammenarbeitsbehörden:

6. u n v e r ä n d e r t

a) AZR-Nummer bis zur Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis oder
einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EU,

b) Kundennummer der Träger nach
dem Zweiten oder dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch und

c) Steueridentifikationsnummer.

(2) Darüber hinaus können zu den in
Absatz 1 genannten Personen folgende
Daten zu ihren Tätigkeiten zum Zwecke der
Wahrnehmung der in § 2 Absatz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes ge-
nannten Prüfaufträge gespeichert werden,
sofern dies zur Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Daten zum Arbeitslohn und zu Arbeits-
zeiten für den Zeitraum, den die Prü-
fung umfasst,

2. Arbeitsorte,

3. folgende Status von beschäftigten oder
selbstständigen Personen:
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a) Arbeitnehmer oder Arbeitnehme-
rin,

b) Bezieher oder Bezieherin von
Leistungen nach dem Zweiten o-
der dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch,

c) Arbeitsloser oder Arbeitslose ohne
Leistungsbezug,

d) Beamter oder Beamtin,

e) Soldat oder Soldatin,

f) Hausmann oder Hausfrau,

g) Praktikant oder Praktikantin,

h) Rentner oder Rentnerin wegen Al-
ters oder wegen Erwerbsminde-
rung,

i) Schüler oder Schülerin,

j) Student oder Studentin,

k) Selbstständiger oder Selbststän-
dige oder

l) selbstständiger Landwirt oder
selbstständige Landwirtin,

4. Meldedaten nach § 28a des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch für den Zeit-
raum, den die Prüfung umfasst,

5. einzelne Mitgliedschaften bei einer o-
der mehreren konkret benannten ge-
setzlichen Krankenkassen für den Zeit-
raum, den die Prüfung umfasst,

6. Höhe und Zeitraum eines Leistungsbe-
zuges nach dem Zweiten oder dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie
Angaben zu Hinzuverdiensten für den
Zeitraum, den die Prüfung umfasst,

7. Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft
und

8. vertragliche, handelsrechtliche, gesell-
schaftsrechtliche oder gewerberechtli-
che Beziehungen.
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§ 2 § 2

Speicherung von Daten zu Arbeitgebern,
Entleihern und Auftraggebern

Speicherung von Daten zu Arbeitgebern,
Entleihern und Auftraggebern

(1) Über Arbeitgeber, Entleiher und
Auftraggeber, die von Prüfungen nach § 2
Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes betroffen sind, können im zentra-
len Informationssystem für die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit folgende personenbe-
zogene Daten gespeichert werden, sofern
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

(1) Über Arbeitgeber, Entleiher und
Auftraggeber, die von Prüfungen nach § 2
Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes betroffen sind, können im zentra-
len Informationssystem für die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit folgende personenbe-
zogene Daten gespeichert werden, sofern
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

1. Unternehmensbezeichnungen, 1. u n v e r ä n d e r t

2. Alias-Personalien, 2. u n v e r ä n d e r t

3. Personenbeziehungen zu 3. u n v e r ä n d e r t

a) Verwandten in gerader Linie bis
zum dritten Grad oder in der Sei-
tenlinie bis zum vierten Grad,

b) Verschwägerten in gerader Linie
bis zum ersten Grad oder in der
Seitenlinie bis zum zweiten Grad
und

c) Verlobten, Ehegatten oder ge-
schiedenen Ehegatten,

soweit diese Personen bereits im zent-
ralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit erfasst
sind,

4. eines der folgenden Kontaktdaten: 4. folgende Kontaktdaten:

a) Telefonnummer, a) u n v e r ä n d e r t

b) Mobiltelefonnummer oder b) Mobiltelefonnummer und

c) E-Mail-Adresse, c) u n v e r ä n d e r t

5. Internetadressen, 5. u n v e r ä n d e r t

6. Orte, an denen Geschäftsunterlagen
aufbewahrt werden, soweit diese von
der Meldeanschrift oder dem Betriebs-
sitz abweichen,

6. u n v e r ä n d e r t
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7. Höhe und Zeitraum eines Leistungsbe-
zuges nach dem Zweiten oder dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie
Angaben zu Hinzuverdiensten für den
Zeitraum, den die Prüfung umfasst,

7. u n v e r ä n d e r t

8. Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft, 8. u n v e r ä n d e r t

9. vertragliche, handelsrechtliche, gesell-
schaftsrechtliche oder gewerberechtli-
che Beziehungen,

9. u n v e r ä n d e r t

10. Fahrzeugdaten und Halterdaten der
betrieblich genutzten Kraftfahrzeuge
und

10. u n v e r ä n d e r t

11. folgende Zuordnungsmerkmale von
Zusammenarbeitsbehörden:

11. folgende Zuordnungsmerkmale von
Zusammenarbeitsbehörden:

a) Kundennummer der Träger nach
dem Zweiten oder dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch und

a) Kundennummer der Träger nach
dem Zweiten oder dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch und Be-
triebsnummer nach dem Vierten
Buch Sozialgesetzbuch sowie

b) Steueridentifikationsnummer, Wirt-
schafts-Identifikationsnummer o-
der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer.

b) Steueridentifikationsnummer, Wirt-
schafts-Identifikationsnummer,
Kleinunternehmer-Identifikati-
onsnummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer.

(2) Darüber hinaus können zu den in
Absatz 1 genannten Personen folgende
Daten zu ihrer betrieblichen Tätigkeit ge-
speichert werden, sofern dies zur Aufga-
benerfüllung erforderlich ist:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Daten zu Tätigkeitsfeldern des Betrie-
bes,

2. Anzahl der Beschäftigten sowie Anga-
ben zu deren Beschäftigungsumfang
oder Anzahl der beauftragten Perso-
nen,

3. Daten zu Betriebsvermögen, Betriebs-
mitteln, Materialkosten, Lohnkosten,
Fremdleistungen, Fremdarbeiten, Ge-
winnen oder Verlusten,

4. Rechtsstellung oder Angaben, die zur
Feststellung dieser Rechtsstellung er-
forderlich sind:
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a) Arbeitgeber oder Arbeitgeberin,

b) Auftraggeber oder Auftraggeberin,

c) Auftragnehmer oder Auftragneh-
merin,

d) Entleiher oder Entleiherin,

e) Verleiher oder Verleiherin,

f) Generalunternehmer oder Gene-
ralunternehmerin,

g) Nachunternehmer oder Nachun-
ternehmerin,

h) Mieter oder Mieterin,

i) Vermieter oder Vermieterin und

j) Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft
zur gemeinsamen Ausführung ei-
nes Auftrags,

5. Angaben zur Herstellung oder Nutzung
unrichtiger Rechnungen, die geeignet
sind, Schwarzarbeit oder illegale Be-
schäftigung zu verschleiern oder zu fi-
nanzieren,

6. Angaben zu Handlungen, die eine
Geldbewegung oder eine sonstige Ver-
mögensverschiebung bezwecken oder
bewirken, sofern diese atypisch sind
und vom üblichen Geschäftsablauf ab-
weichen,

7. Orte der Betriebsstätten oder der Ar-
beitsstätten und

8. Daten zu Betriebsübertragung und Be-
triebsübergang.
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§ 3 § 3

Speicherung von Daten zu Unternehmen Speicherung von Daten zu Unternehmen

(1) Zu Unternehmen können die in
den §§ 1 und 2 genannten Daten auch
dann im zentralen Informationssystem für
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gespei-
chert werden, wenn es sich um Daten ge-
mäß § 67 Absatz 2 Satz 2 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch handelt und dies
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Personenbezogene Daten zu Mit-
gliedern von Genossenschaften oder von
Vereinen oder zu Gesellschaftern, die in
den §§ 1 und 2 genannt sind, können
ebenfalls im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ge-
speichert werden, wenn dies zur Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Zu Personen, die zur Vertretung
der Unternehmen berechtigt sind, können
im zentralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit die Daten
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 gespei-
chert werden, wenn dies zur Aufgabener-
füllung erforderlich ist.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Sofern gegen vertretungsberech-
tigte Organe oder faktisch Vertretende des
Unternehmens strafrechtliche Ermittlungen
geführt werden, können im zentralen Infor-
mationssystem für die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit folgende Daten zu Unter-
nehmen gespeichert werden, sofern dies
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

(4) Sofern gegen vertretungsberech-
tigte Organe oder faktisch Vertretende des
Unternehmens oder das Unternehmen
selbst straf- oder ordnungswidrigkeiten-
rechtliche Ermittlungen geführt werden,
können im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit fol-
gende Daten zu Unternehmen gespeichert
werden, sofern dies zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist:

1. Art und Höhe von Vermögenswerten
für die Zwecke von vorläufigen Siche-
rungsmaßnahmen nach den §§ 111b
bis 111q der Strafprozessordnung so-
wie Einziehungsmaßnahmen in den
Fällen des § 73b des Strafgesetzbu-
ches und

1. u n v e r ä n d e r t
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2. Angaben zu Handlungen, die eine
Geldbewegung oder eine sonstige Ver-
mögensverschiebung bezwecken oder
bewirken.

2. u n v e r ä n d e r t

§ 4 § 4

Speicherung von Daten aus Hinweisen Speicherung von Daten aus Hinweisen

Aus Hinweisen, welche der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit zu Sachverhalten und
etwaigen Verstößen mitgeteilt werden, kön-
nen im zentralen Informationssystem für
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit perso-
nenbezogene Daten oder dem Schutz nach
§ 67 Absatz 2 Satz 2 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch unterliegende Daten ge-
speichert werden. Die Daten müssen zur
Aufgabenerfüllung erforderlich sein und
den in § 16 Absatz 2 Satz 1 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes oder den in
den §§ 1 bis 3 oder in den §§ 5 bis 7 dieser
Rechtsverordnung genannten Daten ent-
sprechen.

(1) Aus Hinweisen, welche der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit zu Sachverhalten
und etwaigen Verstößen mitgeteilt werden,
können im zentralen Informationssystem
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit per-
sonenbezogene Daten oder dem Schutz
nach § 67 Absatz 2 Satz 2 des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch unterliegende
Daten gespeichert werden. Die Daten müs-
sen zur Aufgabenerfüllung erforderlich sein
und den in § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder
den in den §§ 1 bis 3 oder in den §§ 5 bis 7
dieser Rechtsverordnung genannten Daten
entsprechen.

(2) Aus Risikohinweisen, welche der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Rah-
men der automationsgestützten Analyse
gem. § 26 Abs. 5 Satz 4 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes übermittelt
werden, können neben den Daten aus §
1 und § 2 der Verordnung auch die Risi-
koindikatoren gespeichert werden.

§ 6 § 6

Speicherung von Daten zu Beschuldig-
ten und Betroffenen

Speicherung von Daten zu Beschuldig-
ten und Betroffenen

Neben den nach den §§ 1, 2 und 3 Ab-
satz 3 speicherbaren Daten können im
zentralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit zu Beschul-
digten im Rahmen von strafrechtlichen Er-
mittlungen und zu Betroffenen sowie Betei-
ligten im Ordnungswidrigkeitenverfahren
folgende Daten gespeichert werden, sofern
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

Neben den nach den §§ 1, 2 und 3 Ab-
satz 3 speicherbaren Daten können im
zentralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit zu Beschul-
digten im Rahmen von strafrechtlichen Er-
mittlungen, zu Betroffenen sowie Beteilig-
ten im Ordnungswidrigkeitenverfahren und
Dritten im Rahmen von Vermögensab-
schöpfenden Maßnahmen folgende Da-
ten gespeichert werden, sofern dies zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist:
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1. Angaben zum Gegenstand des Vor-
wurfs:

1. u n v e r ä n d e r t

a) die Bezeichnung der Straftaten o-
der der Ordnungswidrigkeiten, de-
ren sie verdächtig sind,

b) der dem Ermittlungsverfahren zu-
grundeliegende Sachverhalt, ins-
besondere Angaben zu Tatörtlich-
keit, Tatmittel, erlangtem oder er-
strebtem Gut und Beteiligten und

c) die Tatbegehungsweisen,

2. Zeitpunkt und Art der Erledigung von
Ordnungswidrigkeitenverfahren durch
die Behörden der Zollverwaltung,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Daten zu strafprozessualen Maßnah-
men, insbesondere zur Vorbereitung
und Durchführung von Durchsuchun-
gen, Beschlagnahmen sowie Sicher-
stellungen von beweglichen und unbe-
weglichen Sachen, zur Vorbereitung
und Durchführung von vorläufigen Si-
cherungsmaßnahmen sowie zur Vor-
bereitung und Durchführung der An-
ordnung von Einziehungen und zur
Durchführung von Beschlagnahmen
von Vermögen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. Angaben zu Handlungen, die eine
Geldbewegung oder eine sonstige Ver-
mögensverschiebung bezwecken oder
bewirken,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Art und Höhe von Vermögenswerten, 5. u n v e r ä n d e r t

6. folgende Kommunikationsmittel, sofern
diese bei der Tat verwendet wurden o-
der werden:

6. folgende Kommunikationsmittel:

a) Telefonnummern, a) u n v e r ä n d e r t

b) Mobiltelefonnummern, b) u n v e r ä n d e r t

c) Telefaxnummern und c) u n v e r ä n d e r t

d) E-Mail-Adressen, d) E-Mail-Adresse,

7. Aufenthaltsorte und 7. u n v e r ä n d e r t
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8. staatsanwaltschaftliche und gerichtli-
che Aktenzeichen.

8. u n v e r ä n d e r t

§ 7 § 7

Speicherung von Daten zu Zeugen Speicherung von Daten zu Zeugen

Neben den nach den §§ 1, 2 und 3 Ab-
satz 2 speicherbaren Daten können im
zentralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit zu Zeugen fol-
gende Daten gespeichert werden, sofern
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

Neben den nach den §§ 1, 2 und 3 Ab-
satz 2 speicherbaren Daten können im
zentralen Informationssystem für die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit zu Zeugen fol-
gende Daten gespeichert werden, sofern
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist:

1. eines der folgenden Kontaktdaten: 1. folgende Kontaktdaten:

a) Telefonnummer, a) u n v e r ä n d e r t

b) Mobiltelefonnummer oder b) Mobiltelefonnummer

c) E-Mail-Adresse und c) u n v e r ä n d e r t

2. der Aufenthaltsort. 2. u n v e r ä n d e r t
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Verordnung über Meldepflich-
ten nach dem Mindestlohnge-
setz, dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz und dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz

Verordnung über Meldepflich-
ten nach dem Mindestlohnge-
setz, dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz und dem Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz

(Mindestlohnmeldeverordnung
- MiLoMeldV)

vom: 26.11.2014 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

(Mindestlohnmeldeverordnung
- MiLoMeldV)

vom: 26.11.2014 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 28.6.2023

I Nr. 172

§ 2 § 2

Abwandlung der Anmeldung Abwandlung der Anmeldung

(1) Abweichend von der Meldepflicht
nach § 16 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Min-
destlohngesetzes und § 18 Absatz 1 Satz 1
und 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
ist in den Fällen, in denen ein Arbeitgeber
mit Sitz im Ausland Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

(1) u n v e r ä n d e r t

1. an einem Beschäftigungsort

a) zumindest teilweise vor 6 Uhr oder
nach 22 Uhr oder

b) in Schichtarbeit,

2. an mehreren Beschäftigungsorten am
selben Tag oder

3. in ausschließlich mobiler Tätigkeit

beschäftigt, eine Einsatzplanung vorzule-
gen.
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(2) In den Fällen des Absatzes 1
Nummer 1 und 2 hat der Arbeitgeber in der
Einsatzplanung für jeden Beschäftigungsort
die dort eingesetzten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer mit Geburtsdatum aus-
zuweisen. Die Angaben zum Beschäfti-
gungsort müssen die Ortsbezeichnung, die
Postleitzahl und, soweit vorhanden, den
Straßennamen sowie die Hausnummer
enthalten. Der Einsatz der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer am Beschäftigungs-
ort wird durch die Angabe von Datum und
Uhrzeiten konkretisiert. Die Einsatzplanung
kann einen Zeitraum von bis zu drei Mona-
ten umfassen. Beim Einsatz von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Geltungs-
bereich von Tarifverträgen für Bergbauspe-
zialarbeiten auf Steinkohlebergwerken gilt
der Schacht als Ort der Beschäftigung.

(2) In den Fällen des Absatzes 1
Nummer 1 und 2 hat der Arbeitgeber in der
Einsatzplanung folgende Angaben zu ma-
chen:

1. Den Familienna-
men, den Vornamen, das Ge-
burtsdatum, die Staatsange-
hörigkeit und Kontaktdaten
der von ihm beschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer,

2. den Beginn und die
voraussichtliche Dauer der
Beschäftigung,

3. den Ort der Be-
schäftigung, wobei die Anga-
ben die Ortsbezeichnung, die
Postleitzahl und, soweit vor-
handen, den Straßennamen
sowie die Hausnummer ent-
halten müssen und der Ein-
satz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer am Be-
schäftigungsort durch die
Angabe von Datum und Uhr-
zeiten zu konkretisieren ist,

4. den Ort im Inland,
an dem die nach § 17 Absatz
2 des Mindestlohngesetztes,
§ 19 Absatz 2 des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes erfor-
derlichen Unterlagen bereit-
gehalten werden,
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5. den Familienna-
men, den Vornamen, und die
Anschrift in Deutschland ei-
ner oder eines Zustellungs-
bevollmächtigten,

6. die Branche, in die
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen,

7. die Tätigkeit oder
die Position der beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmer für die Dauer
der Beschäftigung, und

8. den Familienna-
men, den Vornamen oder die
Firma sowie die Anschrift der
Auftraggeber.

Die Einsatzplanung kann einen Zeitraum
von bis zu drei Monaten umfassen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1
Nummer 3 hat der Arbeitgeber in der Ein-
satzplanung den Beginn und die voraus-
sichtliche Dauer der Werk- oder Dienstleis-
tung, die voraussichtlich eingesetzten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Ge-
burtsdatum sowie die Anschrift, an der Un-
terlagen bereitgehalten werden, zu melden.
Die Einsatzplanung kann je nach Auftrags-
sicherheit einen Zeitraum von bis zu sechs
Monaten umfassen. Sofern die Unterlagen
im Ausland bereitgehalten werden, ist der
Einsatzplanung eine Versicherung beizufü-
gen, dass die Unterlagen auf Anforderung
der Behörden der Zollverwaltung für die
Prüfung in deutscher Sprache im Inland be-
reitgestellt werden. Diesen Unterlagen sind
auch Angaben zu den im gemeldeten Zeit-
raum tatsächlich erbrachten Werk- oder
Dienstleistungen sowie den jeweiligen Auf-
traggebern beizufügen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1
Nummer 3 hat der Arbeitgeber in der Ein-
satzplanung folgende Angaben zu ma-
chen:



- 4 - Bearbeitungsstand: 27.06.2025 12:51

Geltendes Recht Änderungen durch Gesetzentwurf

1. den Familienna-
men, den Vornamen, das Ge-
burtsdatum, die Staatsange-
hörigkeit, Kontaktdaten der
von ihm voraussichtlich ein-
gesetzten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer unter An-
gabe der voraussichtlichen
Anzahl der Einsätze in
Deutschland während des
angemeldeten Beschäfti-
gungszeitraums,

2. Beginn und das vo-
raussichtliche Ende der
Werk- oder Dienstleistung,

3. den Ort im Inland,
an dem die § 17 Absatz 2 des
Mindestlohngesetztes, § 19
Absatz 2 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes erforderli-
chen Unterlagen bereitgehal-
ten werden,

4. die Branche, in die
die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entsandt wer-
den sollen,

5. die Tätigkeit oder
die Position der beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmer für die Dauer
der Beschäftigung, und

6. den Familienna-
men, den Vornamen oder die
Firma sowie die Anschrift der
Auftraggeber.
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Die Einsatzplanung kann je nach
Auftragssicherheit einen Zeitraum
von bis zu sechs Monaten umfas-
sen. Sofern die Unterlagen im Aus-
land bereitgehalten werden, ist der
Einsatzplanung eine Versicherung
beizufügen, dass die Unterlagen auf
Anforderung der Behörden der Zoll-
verwaltung für die Prüfung in deut-
scher Sprache im Inland bereitge-
stellt werden. Diesen Unterlagen
sind auch Angaben zu den im ge-
meldeten Zeitraum tatsächlich er-
brachten Werk- oder Dienstleistun-
gen sowie den jeweiligen Auftragge-
bern beizufügen.

(4) Bei einer ausschließlich mobilen
Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Nummer
3 handelt es sich um eine Tätigkeit, die
nicht an Beschäftigungsorte gebunden ist.
Eine ausschließlich mobile Tätigkeit liegt
insbesondere bei der Zustellung von Brie-
fen, Paketen und Druckerzeugnissen, der
Abfallsammlung, der Straßenreinigung,
dem Winterdienst, dem Gütertransport und
der Personenbeförderung vor. Das Erbrin-
gen ambulanter Pflegeleistungen wird einer
ausschließlich mobilen Tätigkeit gleichge-
stellt. Abweichend von Satz 2 gelten die
Beförderung von Gütern oder Personen im
Straßenverkehrssektor für Arbeitgeber mit
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums nicht als ausschließlich
mobile Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1
Nummer 3.

(4) Bei einer ausschließlich mobilen
Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Nummer
3 handelt es sich um eine Tätigkeit, die
nicht an Beschäftigungsorte gebunden ist.
Eine ausschließlich mobile Tätigkeit liegt
insbesondere bei der Zustellung von Brie-
fen, Paketen und Druckerzeugnissen, der
Abfallsammlung, der Straßenreinigung,
dem Winterdienst, dem Gütertransport und
der Personenbeförderung vor. Das Erbrin-
gen ambulanter Pflegeleistungen wird einer
ausschließlich mobilen Tätigkeit gleichge-
stellt. Abweichend von Satz 2 gelten die
Beförderung von Gütern oder Personen im
Straßenverkehrssektor für Arbeitgeber mit
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums, die eine Entsendung
im Sinne des Abschnitts 9, Unterab-
schnitt 2 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes darstellen, nicht als ausschließlich
mobile Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1
Nummer 3.
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(5) Die Absätze 1 bis 3 und Absatz 4
Satz 1 bis 3 gelten entsprechend für Anga-
ben des Verleihers auf Grund des § 16 Ab-
satz 3 des Mindestlohngesetzes, des § 18
Absatz 3 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes und des § 17b Absatz 1 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes.

(5) Die Absätze 1 bis 3 und Absatz 4
Satz 1 bis 3 gelten entsprechend für Anga-
ben des Verleihers auf Grund des § 16 Ab-
satz 3 des Mindestlohngesetzes, des § 18
Absatz 3 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes und des § 17b Absatz 1 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes mit der
Maßgabe, dass an Stelle der Angaben
zum Auftraggeber nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 8 und Absatz 3 Satz 1 Nummer
6 die entsprechenden Angaben zum Ent-
leiher zu tätigen sind. Sofern eine
Rechtsverordnung nach § 3a des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz auf ein Ar-
beitsverhältnis Anwendung findet, hat
der Verleiher anstelle der Pflichten nach
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 3
Satz 1 Nummer 3 die nach § 17c des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes erfor-
derlichen Unterlagen bereitzuhalten o-
der sie in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 3 auf Anforderung der Behör-
den der Zollverwaltung für die Prüfung
in deutscher Sprache im Inland bereitzu-
stellen.
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Verordnung über den automati-
sierten Abruf von Steuerdaten

Verordnung über den automati-
sierten Abruf von Steuerdaten

(Steuerdaten-Abrufverordnung
- StDAV)

vom: 13.10.2005 - Geändert
durch Art. 3 V v. 12.7.2017 I

2360

(Steuerdaten-Abrufverordnung
- StDAV)

vom: 13.10.2005 - Geändert
durch Art. 3 V v. 12.7.2017 I

2360

§ 3 § 3

Erteilung der Abrufbefugnis Erteilung der Abrufbefugnis

Die Erteilung einer Abrufbefugnis
kommt in Betracht bei

Die Erteilung einer Abrufbefugnis
kommt in Betracht bei

1. Amtsträgern (§ 7 der Abgabenord-
nung) oder gleichgestellten Personen
(§ 30 Abs. 3 der Abgabenordnung), die
in einem Verwaltungsverfahren, einem
Rechnungsprüfungsverfahren oder ge-
richtlichen Verfahren in Steuersachen,
in einem Strafverfahren wegen einer
Steuerstraftat oder einem Bußgeldver-
fahren wegen einer Steuerordnungs-
widrigkeit tätig sind,

1. u n v e r ä n d e r t

2. Amtsträgern oder gleichgestellten Per-
sonen, soweit die Abrufbefugnis zur
Wahrnehmung der Dienst- und Fach-
aufsicht erforderlich ist,

2. u n v e r ä n d e r t

3. Amtsträgern oder gleichgestellten Per-
sonen, soweit die Abrufbefugnis erfor-
derlich ist zur zulässigen Offenbarung
geschützter Daten nach § 30 Absatz 4
oder Absatz 5 der Abgabenordnung,

3. u n v e r ä n d e r t
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4. Amtsträgern oder gleichgestellten Per-
sonen, die mit der Entwicklung oder
Betreuung automatisierter Verfahren o-
der der dabei eingesetzten techni-
schen Einrichtungen befasst sind, in
denen die in § 1 bezeichneten Daten
verarbeitet werden, wenn der Abruf al-
lein der Beseitigung von Fehlern oder
der Kontrolle der ordnungsgemäßen
Arbeitsweise der Verfahren oder der
technischen Einrichtungen dient und
dies nicht mit vertretbarem Aufwand
durch Zugriff auf anonymisierte oder
pseudonymisierte Daten erreicht wer-
den kann,

4. u n v e r ä n d e r t

5. Amtsträgern der Zollverwaltung oder
gleichgestellten Personen, soweit die
Abrufbefugnis für die Festsetzung oder
Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer er-
forderlich ist und die Daten beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeichert
sind,

5. u n v e r ä n d e r t

6. Amtsträgern der Gemeinden, soweit
sie in einem Realsteuerverfahren in
Ausübung der nach § 21 des Finanz-
verwaltungsgesetzes den Gemeinden
zustehenden Rechte tätig sind.

6. Amtsträgern der Gemeinden, soweit
sie in einem Realsteuerverfahren in
Ausübung der nach § 21 des Finanz-
verwaltungsgesetzes den Gemeinden
zustehenden Rechte tätig sind,

7. Amtsträgern der Zollverwaltung o-
der gleichgestellten Personen, so-
weit die Abrufbefugnis für die Wahr-
nehmung der Aufgaben oder Befug-
nisse nach dem Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz erforderlich ist.


